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Vorwort

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 27. April 2021 die Klauseln zur 
Änderung von Bedingungstexten und Entgelten in Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 12 Abs. 
5 in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken gegenüber Verbrau-
chern für unwirksam erklärt. Diese regelten bislang, dass die Zustimmung des 
Kunden zum Angebot der Bank auf Änderungen von Bedingungstexten und 
Entgelten als erteilt gilt, wenn er seine Ablehnung nicht innerhalb von zwei 
Monaten vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änder- 
ungen angezeigt hat.

Diese in der Finanzbranche üblichen Klauseln sind auch in den mit Ihnen verein-
barten Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten. Es ist deshalb davon aus-
zugehen, dass die Änderungen von Preisen und Bedingungen, die wir Ihnen in 
der Vergangenheit angeboten haben, noch nicht wirksam sind.

In Folge dessen sind derzeit mit Ihnen z. B. in der Regel nur die Entgelte verein-
bart, die galten, als Sie Ihr Girokonto bei uns eröffnet haben bzw. erstmalig eine 
Debit- oder Kreditkarte von uns erhielten.

Eine Fortsetzung der Geschäftsverbindung auf Basis von alten Preisen und Be-
dingungen, die zudem dann pro Kunde jeweils unterschiedlich sein können, 
ist uns aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich. Insbesondere dann nicht, 
wenn sich die Rechtslage seit Beginn der Geschäftsverbindung mit Ihnen durch 
Gesetzesänderungen und Rechtsprechung verändert hat. Ebenso können wir 
nicht mehr mit den Preisen, die wir zu Vertragsbeginn mit Ihnen vereinbart hatten, 
mit unseren Bankdienstleistungen zur Verfügung stehen. 

Wir möchten deshalb unsere vertragliche Basis mit Ihnen eindeutig und für 
beide Seiten rechtssicher gestalten. Hierzu möchten wir mit Ihnen mit Wirkung 
zum 1. Oktober 2021 die Geltung der angehängten aktuellen Preise, Allge- 
meinen Geschäftsbedingungen und Besondere Bedingungen vereinbaren.  
Hierfür benötigen wir Ihre Zustimmung.

Ihre Zustimmung zu denen Ihnen jetzt noch einmal angebotenen aktuellen Prei-
sen bewirkt, dass auf unsere Bank- und sonstigen Dienstleistungen mit Wirkung 
vom 1. Oktober 2021 das angehängte Preis- und Leistungsverzeichnis Anwen-
dung findet. Entsprechendes gilt für Ihre Zustimmung zu den Ihnen jetzt noch-
mal angebotenen aktuellen Bedingungen.

Etwaige Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung in der Vergangenheit werden 
durch Ihre Zustimmung nicht berührt.

Ihre Postbank
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Allgemeine Geschäftsbedingungen Postbank

Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und Bank

1  |  Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und 
der besonderen Bedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen

(1) Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäfts-
verbindung zwischen dem Kunden und den inländischen Geschäftsstellen der 
Postbank – eine Niederlassung der Deutsche Bank AG (nachfolgend „Bank“ 
genannt). Daneben gelten für einzelne Geschäftsbeziehungen (z. B. für das 
Wertpapiergeschäft, für den Zahlungsverkehr, für den Sparverkehr) besondere 
Bedingungen, die Abweichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen enthalten; sie werden bei der Kontoeröffnung oder bei Er-
teilung eines Auftrags mit dem Kunden vereinbart, soweit sie in die Geschäfts-
verbindung mit dem Kunden nicht bereits einbezogen sind. Unterhält der Kunde 
auch Geschäftsverbindungen zu ausländischen Geschäftsstellen, sichert das 
Pfandrecht der Bank (Nr. 14 dieser Geschäftsbedingungen) auch die Ansprüche 
dieser ausländischen Geschäftsstellen.

(2) Änderungen im Geschäft mit Kunden, die keine Verbraucher sind
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der besonderen Bedingungen 
werden dem Kunden, der kein Verbraucher ist, spätestens zwei Monate vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat 
der Kunde, der kein Verbraucher ist, mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbe-
ziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-
Banking), können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. 
Der Kunde, der kein Verbraucher ist, kann den Änderungen vor dem vorgeschla-
genen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder zustimmen oder sie ablehnen.

Die Zustimmung des Kunden, der kein Verbraucher ist, gilt als erteilt, wenn er 
seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn 
die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen.

Werden dem Kunden, der kein Verbraucher ist, Änderungen von Bedingungen 
zu Zahlungsdiensten (z. B. Überweisungsbedingungen) angeboten, kann er den 
von der Änderung betroffenen Zahlungsdiensterahmenvertrag vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und 
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen.

(3) Besonderheiten
Soweit einzelne Geschäftsstellen der Bank oder andere Geschäftsstellen, die 
Bankgeschäfte oder sonstige Leistungen im Namen und für Rechnung der Bank 
ausführen, von der Erbringung bestimmter Leistungen der Bank ganz oder teil-
weise ausgenommen werden, wird dies dort durch Aushang bekannt gemacht.

2  |  Bankgeheimnis und Bankauskunft 

(1) Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen und 
Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheimnis). Infor-
mationen über den Kunden darf die Bank nur weitergeben, wenn gesetzliche 
Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde eingewilligt hat oder die Bank zur 
Erteilung einer Bankauskunft befugt ist.
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(2) Bankauskunft
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Bemerkun-
gen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine Kreditwürdigkeit 
und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben über Kontostände, Spargutha-
ben, Depot- oder sonstige der Bank anver traute Vermögenswerte sowie Anga-
ben über die Höhe von Kreditinanspruchnahmen werden nicht gemacht. 

(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister eingetra-
gene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die Anfrage auf ihre ge-
schäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine Auskünfte, wenn ihr 
eine anderslautende Weisung des Kunden vorliegt. Bankauskünfte über andere 
Personen, insbesondere über Privatkunden und Vereinigungen, erteilt die Bank 
nur dann, wenn diese generell oder im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. 
Eine Bankauskunft wird nur erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Inter-
esse an der gewünschten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu 
der Annahme besteht, dass schutz würdige Belange des Kunden der Auskunfts-
erteilung entgegenstehen.

(4) Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kreditinstitu-
ten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden. 

3  |  Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden 

(1) Haftungsgrundsätze
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen der gesetzli-
chen Vorschriften für jedes Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die 
sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die besonderen Bedin-
gungen einschließlich der Bedingungen für den Sparverkehr für einzelne Ge-
schäftsbeziehungen oder sonstige Verein barungen etwas Abweichendes regeln , 
gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten 
(z. B. durch Verletzung der in Nr. 11 dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten 
Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten) zu der Entstehung eines Schadens beige-
tragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben. 

(2) Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- 
und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkomm-
nisse eintreten.

4  |  Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der kein Verbraucher ist

Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der Bank nur auf-
rechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
Diese Aufrechnungsbeschränkung gilt nicht für eine vom Kunden zur Aufrechnung 
gestellte Forderung, die ihren Rechtsgrund in einem Darlehen oder einer Finanzie-
rungshilfe gemäß §§ 513, 491 bis 512 BGB hat.  

5  |  Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der Bank auf die 
Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine erbrechtliche Berechtigung 
in geeigneter Weise nachzuweisen. Wird der Bank eine Ausfertigung oder eine 
beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst 
zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt, darf die Bank denjenigen, der da-
rin als Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, 
ihn verfügen lassen, und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. 



6

Dies gilt nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel 
nach Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsbe-
rechtigt ist oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

6  |  Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmännischen und 
öffentlich-rechtlichen Kunden

(1) Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt deutsches 
Recht.

(2) Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung dem Be-
triebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank diesen Kunden 
an dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht oder bei einem anderen 
zuständigen Gericht verklagen; dasselbe gilt für eine juristische Person des öffent- 
lichen Rechts und für öffentlich-rechtliche Sondervermögen. Die Bank selbst 
kann von diesen Kunden nur an dem für die kontoführende Stelle zuständigen 
Gericht verklagt werden.

(3) Gerichtsstand für Auslands kunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland eine ver-
gleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für ausländische Institutionen, 
die mit inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder mit einem 
inländischen öffentlich-rechtlichen Sondervermögen vergleichbar sind.

Kontoführung

7  |  Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten (Konten in laufender 
Rechnung)

(1) Kontokorrentvereinbarung
Die Girokonten bei der Bank werden als Kontokorrentkonten im Sinne des 
§ 355 des Handelsgesetzbuches (Konten in laufender Rechnung) geführt; 
zur Verzinsung der Guthaben ist die Bank nicht verpflichtet.

(2) Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas anderes ver-
einbart ist, jeweils vierteljährlich einen Rechnungsabschluss;  dabei werden die 
in diesem Zeitraum entstandenen beiderseitigen Ansprüche (einschließlich der 
Zinsen und Entgelte der Bank) verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der 
sich aus der Verrechnung ergibt, nach Nr. 12 dieser Geschäftsbedingungen oder 
nach der mit dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen.

(3) Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rechnungsab-
schlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen 
Zugang in Textform zu erheben; zur Wahrung der Frist genügt die Absendung 
der Einwendungen innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzei-
tiger Einwendungen gilt als Genehmigung des Rechnungsabschlusses.

Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses besonders 
hinweisen. 

Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung des Rechnungsabschlusses 
verlangen, muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder 
eine ihm  zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde.
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8  |  Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank

(1) Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkon ten (z. B. wegen einer falschen 
Kontonummer) darf die Bank bis zum nächsten Rechnungs abschluss durch eine 
Belastungsbuchung  rückgängig machen, soweit ihr ein Rückzahlungsanspruch 
gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung); der Kunde kann in diesem Fall 
gegen die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe der Gutschrift 
bereits verfügt hat.

(2) Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungsabschluss 
fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zu, so wird sie 
in Höhe ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berichtigungsbuchung). Erhebt 
der Kunde gegen die Berichtigungs buchung Einwendungen, so wird die Bank 
den Betrag dem Konto wieder gutschreiben und ihren Rückzahlungsanspruch 
gesondert geltend machen.

(3) Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden unver-
züglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich der Zinsbe-
rechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte Buchung durch-
geführt wurde.

9  |  Einzugsaufträge und Einlösung von Lastschriften, vom Kunden aus-
gestellter Schecks, von Aufträgen zur Bargeldauszahlung sowie von Zah-
lungsanweisungen und Zahlungsanweisungen zur Verrechnung

(1) Inkasso-Vereinbarung 
Schecks, Lastschriften, Wechsel und sonstige Einzugspapiere (z. B. Reise schecks, 
Zahlungsanweisungen zur Verrechnung) werden von der Bank nur zum Einzug 
(Inkasso) hereingenommen, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. 

(2) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung 
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon vor ihrer 
Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung, und zwar 
auch dann, wenn diese Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Reicht der 
Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem Zahlungspflichtigen 
einen  Forderungsbetrag zu beschaffen (z. B. Zinsscheine), und erteilt die Bank 
über den Betrag eine Gutschrift, so steht diese unter dem Vorbehalt, dass die 
Bank den Betrag erhält. Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, Last-
schriften und andere Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks, 
Lastschriften oder andere Papiere nicht eingelöst oder erhält die Bank den Be-
trag aus dem Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift 
rückgängig. Dies geschieht unab hängig davon, ob in der Zwischenzeit ein 
Rechnungsabschluss erteilt wurde. 

(3) Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter Schecks 
Lastschriften und Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung nicht 
spätestens am zweiten Bankarbeitstag1 – bei SEPA-Firmenlastschriften nicht 
spätestens am dritten Bank arbeitstag – nach ihrer Vornahme rückgängig ge-
macht wird. 

Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine Be-
zahltmeldung absendet. Schecks, die über die Abrechnungsstelle der Bundes-
bank vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn sie nicht bis zu dem von der Bundes- 
bank festgesetzten Zeitpunkt an die Abrechnungsstelle zurückgegeben werden.

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende sowie 24. und 31. Dezember.
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(4) Einlösung von Aufträgen zur Bargeldauszahlung
Barschecks und sonstige Aufträge zur Bargeld auszahlung sind bereits mit der 
Bargeldauszahlung eingelöst. 

(5) Einlösung von Zahlungsanweisungen und Zahlungsanweisungen zur 
Verrechnung
Zahlungsanweisungen und Zahlungsanweisungen zur Verrechnung sind bereits 
mit der Belastungsbuchung eingelöst.

10  |  Risiken bei Fremdwährungskonten und Fremdwährungsgeschäften

(1) Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den Kunden 
und Verfügungen des Kunden in fremder Währung bargeldlos abzuwickeln. 
Verfügungen über Guthaben auf Fremdwährungskonten (z. B. durch Überwei-
sungen zulasten des Fremdwährungsguthabens) werden unter Einschaltung 
von Banken im Heimatland der Währung abge wickelt, wenn sie die Bank nicht 
vollständig innerhalb des eige nen Hauses ausführt.

(2) Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (z. B. ein Devisen termingeschäft) 
ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrags in fremder Währung schuldet, 
wird sie ihre Fremdwährungsverbindlichkeit durch Gutschrift auf dem Konto des 
Kunden in dieser Währung erfüllen, sofern nicht etwas  anderes vereinbart ist.

(3) Vorübergehende Beschränkung der Leis tung durch die Bank
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung  einer Verfügung zulasten eines 
Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfüllung einer Fremdwäh rungs-
verbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang und solange ausgesetzt, wie die 
Bank in der Währung, auf die das Fremdwährungsguthaben oder die Verbindlich-
keit lautet, wegen politisch bedingter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande die-
ser Währung nicht oder nur eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang und 
solange diese Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht zu 
einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, in ei-
ner anderen Währung (auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung von Bargeld 
verpflichtet. Die  Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer  Verfügung zulas-
ten eines Fremd währungs gut habens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie die 
Bank vollständig im eigenen Haus ausführen kann. Das Recht des Kunden und 
der Bank, fällige gegenseitige Forderungen in derselben Währung miteinander 
zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt.

(4) Wechselkurs
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich 
aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“, soweit nicht etwas ande-
res vereinbart ist. Bei Zahlungsdiensten gilt entsprechend der Zahlungsdienste-
rahmenvertrag.

Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden

11  |  Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden

(1) Änderungen von Name, Anschrift oder  einer gegenüber der Bank 
erteilten Vertretungsmacht
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, 
dass der Kunde der Bank, und zwar möglichst der kontoführenden Stelle, Ände-
rungen seines Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Ände-
rung einer gegenüber der Bank ertei lten Vertretungsmacht (insbesondere einer 
 Unterschriftsberechtigung oder Vollmacht)  unverzüglich schriftlich mitteilt.
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Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein 
öffentliches Register (z. B. in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlö-
schen oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. Darüber hinaus 
können sich weitergehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus 
dem Geldwäschegesetz, ergeben.

(2) Klarheit von Aufträgen und Überweisungen
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht eindeutig for-
mulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die zu Verzögerungen 
führen können. Vor  allem hat der Kunde bei Aufträgen auf die Richtigkeit, Voll-
ständigkeit und Lesbarkeit seiner Angaben, insbesondere der Kontonummer und 
Bankleitzahl oder IBAN1 und BIC2 sowie der Währung, zu achten. Bestätigungen 
oder Wiederholungen von Aufträgen und Überweisungen müssen als solche ge-
kennzeichnet sein.

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines Auftrags 
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für nötig, hat 
er dies der Bank gesondert mitzuteilen.

Bei formularmäßig erteilten Aufträgen muss dies durch einen augenfälligen 
Hinweis auf dem Formular erfolgen.

(4) Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapier abrechnungen, Depot- und Erträgnis-
aufstel lun  gen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Ausführung von Auf-
trägen sowie  Informa  tionen über erwartete Zahlungen und Sendun gen (Avise) 
auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen und etwaige 
Einwendungen unverzüglich zu erheben.

(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen und 
Kontrolle von Bestätigungen der Bank
Falls Kontoauszüge, Rechnungsabschlüs se und Depotaufstellungen oder sons-
tige Mitteilungen der Bank, die der Kunde erwartet oder mit  deren Eingang er 
rechnen muss, ausbleiben, hat dieser die Bank, und zwar möglichst die konto-
führende Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen.

Soweit Bestätigungen der Bank von Aufträgen oder Weisungen des Kunden ab-
weichen, hat er dies unverzüglich zu beanstanden.

(6) Zahlungsverkehrsvordrucke für den beleghaften Zahlungsverkehr und 
Kommunikationsmedien für die elektronische Datenverarbeitung und 
-übermittlung im beleglosen Zahlungsverkehr
Für bestimmte Geschäfte, insbesondere für den Scheck- und Überweisungsverkehr, 
für Einzahlungen und Bargeldauszahlungen werden von der Bank Zahlungsver-
kehrsvordrucke bereitgestellt. Die Hin weise der Bank hierzu sind zu beachten.

Der Kunde hat beim Empfang von Zahlungsverkehrsvordrucken, mit denen über 
sein Konto verfügt werden kann, diese auf Vollständigkeit zu prüfen.

Der Kunde ist verpflichtet, Zahlungsverkehrsvordrucke, mit denen über sein 
Konto verfügt werden kann, mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren. Bei Ab-
handenkommen oder Missbrauch ist die Bank, und zwar möglichst die konto-
führende Stelle, unverzüglich zu verständigen. Unbrauchbar gewordene und bei 
Beendigung der Geschäftsbeziehung noch vorhandene Zahlungsverkehrsvordru-
cke zur Verfügung über das Konto sind unverzüglich zu vernichten oder auf An-
forderung der Bank entwertet zurückzusenden.

1 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer). 
2 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).
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Die Zahlungsverkehrsvordrucke sollen mit urkundenechten Schreibstoffen aus-
gefüllt werden. Die Bank ist nicht verpflichtet, beleghaft erteilte Aufträge und 
Schecks, die nicht mit urkundenechten Schreibstoffen ausgefüllt und unter-
zeichnet sind, auszuführen.

Die Verwendung von Kommunikationsmedien für die elektronische Datenver-
arbeitung und -übermittlung im beleg losen Zahlungsverkehr bedarf der Verein-
barung mit der Bank. Einzelheiten enthalten besondere Bedingungen.

Kosten

12  |  Zinsen, Entgelte und Aufwendungen

(1) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Verbrauchern
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, die die Bank 
gegenüber Verbrauchern erbringt, einschließlich der Höhe von Zahlungen, die 
über die für die Hauptleistung vereinbarten Entgelte hinausgehen, ergeben 
sich aus dem „Preisaushang Postbank – Regelsätze im standardisierten Privat-
kundengeschäft“ und aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“.

Wenn ein Verbraucher eine dort aufgeführte Hauptleistung in Anspruch nimmt 
und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu die-
sem Zeitpunkt im Preisaushang Postbank oder Preis- und Leistungsverzeichnis 
Postbank angegebenen Zinsen und Entgelte.

Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleis-
tung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit 
dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen, auch wenn sie im Preis aushang 
Postbank oder im Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank ausgewiesen ist.

Für die Vergütung der nicht im Preisaushang Postbank oder im Preis- und Leistungs- 
verzeichnis Postbank aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Verbrauchers 
erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Ver-
gütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen 
wurde, die gesetzlichen Vorschriften.

(2) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Kunden, die keine Verbraucher sind
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, die die Bank 
gegenüber Kunden, die keine Verbraucher sind, erbringt, ergeben sich aus dem 
„Preisaushang Postbank – Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft“ 
und aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“, soweit der Preisaus-
hang Postbank und das Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank übliche Bank-
leistungen gegenüber Kunden, die keine Verbraucher sind (zum Beispiel Ge-
schäftskunden), ausweisen.

Wenn ein Kunde, der kein Verbraucher ist, eine dort aufgeführte Hauptleis-
tung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen 
wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im Preisaushang Postbank oder Preis- und 
Leistungsverzeichnis Postbank angegebenen Zinsen und Entgelte. 
 
Im Übrigen bestimmt die Bank, sofern keine andere Vereinbarung getroffen 
wurde und gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen, die Höhe 
der Zinsen und Entgelte nach billigem Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen 
 Gesetzbuches).

(3) Nicht entgeltfähige Leistung
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder aufgrund 
einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse 
wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es sei denn, es ist gesetzlich 
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zulässig und wird nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung erhoben.

(4) Änderung von Zinsen
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zinssatz erfolgt 
aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. Die Bank wird 
dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer  Erhöhung kann der 
Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die davon betroffene Geschäftsbe-
ziehung innerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe der Änderung mit 
sofortiger Wirkung kündigen.

Kündigt der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für den gekündigten Kredit-
vertrag nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine angemessene 
Frist einräumen.

(5) Änderung von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in Anspruch ge-
nommenen Leistungen im Geschäft mit Kunden, die keine Verbraucher 
sind
Änderungen von Entgelten für Bankdienstleistungen, die vom Kunden im Rahmen 
der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch genommen wer-
den (z. B. Konto- und Depotführung), werden dem Kunden, der kein Verbrau-
cher ist, spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirk-
samwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde, der kein Verbraucher ist, 
mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kom-
munikationsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking), können die Änderungen 
auch auf diesem Wege angeboten werden. Der Kunde, der kein Verbraucher ist, 
kann den Änderungen vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwer-
dens entweder zustimmen oder sie ablehnen.

Die Zustimmung des Kunden, der kein Verbraucher ist, gilt als erteilt, wenn er 
seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn 
die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem Kunden, der kein 
Verbraucher ist, die Änderungen angeboten, kann er den von der Änderung 
betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungs-
recht wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinweisen. Kündigt der 
Kunde, wird das geänderte Entgelt für die gekündigte Geschäftsbeziehung 
nicht zugrunde gelegt.

(6) Ersatz von Aufwendungen
Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften.

(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungs-
diensteverträgen mit Verbrauchern
Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrau-
chern richten sich die Zinsen und die Kosten (Entgelte, Auslagen) nach den 
vertraglichen Vereinbarungen und den ergänzenden gesetzlichen Vorschriften.

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank gegen den Kunden

13  |  Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten

(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung 
die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und zwar auch dann, wenn 
die Ansprüche bedingt sind (z. B. Aufwendungsersatzanspruch wegen der In-
anspruchnahme aus einer für den Kunden übernommenen Bürgschaft). Hat der 
Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen 
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Kunden der Bank übernommen (z. B. als Bürge), so besteht für die Bank ein An-
spruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten im Hinblick auf die aus 
der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(2) Veränderungen des Risikos
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden zunächst 
ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder Verstärkung von Sicher- 
heiten zu verlangen, kann sie auch später noch eine Besiche rung fordern. Vor-
aussetzung hierfür ist jedoch, dass Umstände eintreten oder bekannt werden, die 
eine erhöhte Risikobewertung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen.

Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn
–  sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verändert haben 

oder sich zu verändern drohen oder
–  sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben oder zu 

verschlechtern drohen.

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich vereinbart 
ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen benannte Sicherhei-
ten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensverträgen besteht ein Anspruch 
auf die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten nur, soweit die Sicherhei-
ten im Kreditvertrag angegeben sind; wenn der Nettokreditbetrag 75.000 EUR 
übersteigt, besteht der Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung auch dann, 
wenn der Kreditvertrag keine oder keine abschließenden Angaben über Sicher-
heiten enthält.

(3) Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine ange-
messene Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem Recht zur fristlo-
sen Kündigung nach Nr. 19 Absatz 3 dieser Geschäftsbedingungen Gebrauch 
zu machen, falls der Kunde seiner Ver pflichtung zur Bestellung oder Verstärkung 
von Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, wird sie ihn zuvor hierauf hinweisen.

14  |  Vereinbarung eines Pfandrechts zuguns ten der Bank

(1) Einigung über das Pfandrecht
Der Kunde und die Bank sind sich darüber  einig, dass die Bank ein Pfandrecht 
an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine inländische Geschäfts-
stelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt hat oder noch erlangen 
wird. Die Bank erwirbt ein Pfand recht auch an den Ansprüchen, die dem Kunden 
gegen die Bank aus der bankmäßigen  Geschäftsverbindung zustehen oder künf-
tig zustehen werden (z. B. Kontoguthaben).

(2) Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten 
Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und ausländischen Geschäfts-
stellen aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung gegen den Kunden zu ste hen. 
Hat der Kunde gegenüber der Bank eine Haftung für Verbindlichkeiten eines an-
deren Kunden der Bank übernommen (z. B. als Bürge), so sichert  das Pfandrecht 
die aus der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfügungsgewalt 
der Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden dürfen 
(z. B. Bareinzahlung zur Einlösung eines Wechsels), erstreckt sich das Pfandrecht 
der Bank nicht auf diese Werte. Dasselbe gilt für die von der Bank oder der Deut-
sche Bank AG selbst ausgegebenen Aktien (eigene Aktien) und für die Wertpa-
piere, die die Bank im Ausland für den Kunden verwahrt. Außerdem erstreckt 
sich das Pfand recht nicht auf die von einer zum Deutsche Bank Konzern gehö-



13

renden Gesellschaft selbst ausgegebenen eigenen Genussrechte/Genussscheine 
und nicht auf die verbrieften und nicht verbrieften nachrangigen Verbindlichkei-
ten  einer zum Deutsche Bank Konzern gehörenden Gesellschaft.

(4) Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wert papiere, ist der Kunde nicht berech-
tigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- und Gewinnan-
teilscheine zu verlangen.

15  |  Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten Wechseln

(1) Sicherungsübereignung
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und Wechseln im 
Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An diskontierten Wechseln er-
wirbt  die Bank im Zeitpunkt des Wechsel ankaufs uneingeschränktes Eigen tum; 
belastet sie diskontierte Wechsel dem Konto zurück, so verbleibt ihr das Siche-
rungseigentum an diesen Wechseln.

(2) Sicherungsabtretung
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch die zu-
grunde liegenden Forderungen auf die Bank über; ein Forderungsübergang fin-
det ferner statt, wenn andere  Papiere zum Einzug eingereicht werden (z. B. Last-
schriften, kaufmännische Handels papiere).

(3) Zweckgebundene Einzugspapiere
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maß gabe eingereicht, dass ihr Gegen-
wert nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden darf, erstrecken sich 
die Sicherungsübereignung und die Siche rungsabtretung nicht auf diese Papiere .

(4) Gesicherte Ansprüche der Bank
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Sicherung 
aller Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden bei  Einreichung von Einzugs-
papieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die infolge der Rückbe-
lastung nicht eingelöster Einzugspapiere oder diskontierter Wechsel entstehen. 
Auf Anforderung des Kunden nimmt die Bank eine Rückübertragung des Siche-
rungseigentums an den Papieren und der auf sie übergegangenen Forderungen 
an den Kunden vor, falls ihr im Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden 
Ansprüche gegen den Kunden zustehen oder sie ihn über den Gegenwert der 
Papiere vor deren endgültiger Bezahlung nicht verfügen lässt.

16  |  Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabeverpflichtung

(1) Deckungsgrenze
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherhei-
ten solange geltend machen, bis der realisierbare Wert  aller Sicherheiten dem 
Gesamtbetrag aller  Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung (De-
ckungsgrenze) entspricht.

(2) Freigabe
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht nur vo-
rübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Kunden Sicherheiten 
nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe des die Deckungsgrenze über-
steigenden Betrags; sie wird bei der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten 
auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungsgebers, 
der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten  bestellt hat, Rücksicht 
nehmen.

In diesem Rahmen ist die Bank auch verpflichtet, Aufträge des Kunden über die 
dem Pfandrecht unterliegenden Werte auszuführen (z. B. Verkauf von Wertpa-



14

pieren, Bargeldauszahlun gen von Sparguthaben).

(3) Sondervereinbarungen
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als der reali-
sierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist eine andere Grenze 
für die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so sind diese maßgeblich.

17  |  Verwertung von Sicherheiten

(1) Wahlrecht der Bank
Wenn die Bank verwertet, hat sie unter mehreren Sicherheiten die Wahl. Sie 
wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu verwertenden Sicherhei-
ten auf die berechtigten Belange des Kunden und eines dritten Sicherungsge-
bers, der für die Verbindlichkeiten des Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rück-
sicht nehmen.

(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die Bank dem 
Kunden über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als Rechnung für die Liefe-
rung der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den Voraussetzun gen des Um-
satzsteuerrechts entspricht.

Kündigung

18  |  Kündigungsrechte des Kunden

(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbe-
ziehungen (z. B. den Scheckvertrag), für die weder eine Laufzeit noch eine ab-
weichende Kündigungsregelung vereinbart ist, jederzeit ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen.

(2) Kündigung aus wichtigem Grund
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende Kündi-
gungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur dann ausgespro-
chen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es dem Kunden, 
auch unter angemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange der Bank, 
unzumutbar werden lässt, die Geschäftsbeziehung fortzusetzen.

(3) Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.

19  |  Kündigungsrechte der Bank

(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäftsbezie-
hungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsrege-
lung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen Kündigungs-
frist kündigen (z. B. den Scheckvertrag, der zur Nutzung von Scheckvordrucken 
berechtigt). Bei der Bemessung der Kündigungs frist wird die Bank auf die be-
rechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für die Kündigung eines 
Zahlungsdienste rahmenvertrages (z. B. laufendes Konto oder Kartenvertrag) 
und eines Depots beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate.

(2) Kündigung unbefristeter Kredite 
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende 
Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der Ausübung dieses Kündigungs-
rechts auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen.
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Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung eines 
Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe die-
ser Regelungen kündigen. 

(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne  Einhaltung einer Kündigungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder einzelner Ge-
schäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der Bank 
deren Fortsetzung auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des 
Kunden unzumutbar werden lässt.

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,
–  wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhältnisse ge-

macht hat, die für die Entscheidung der Bank über eine Kreditgewährung 
oder über andere mit Risiken für die Bank verbundene Geschäfte (z. B. Aus-
gabe einer Debitkarte) von erheblicher Bedeutung waren, oder

–  wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden 
oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder einzutreten droht und 
dadurch die Rückzahlung des Darlehens oder die Erfüllung einer sonstigen 
Verbindlichkeit gegenüber der Bank – auch unter Verwertung einer hierfür 
bestehenden Sicherheit – gefährdet ist, oder

–  wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten nach Nummer 13 Absatz 2 dieser Geschäftsbedingungen oder 
aufgrund einer sonstigen Vereinbarung nicht innerhalb der von der Bank 
gesetzten angemessenen Frist nachkommt. 

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, ist die 
Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten ange-
messenen Frist oder nach  erfolgloser Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist 
wegen der Besonderheiten des Einzelfalles (§ 323 Abs. 2 und 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches) entbehrlich.

(4) Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung wegen 
Verzugs mit der Rückzahlung eines Verbraucherdarlehensvertrags vorsieht, kann 
die Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen kündigen.

(5) Kündigung eines Basiskontovertrages 
Einen Basiskontovertrag kann die Bank nur nach den zwischen der Bank und dem 
Kunden auf Grundlage des Zahlungskontengesetzes getroffenen Vereinbarungen 
und den Bestimmungen des Zahlungskontengesetzes kündigen.

(6) Abwicklung nach einer Kündigung
Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem Kunden für 
die Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines Kredits) eine angemes-
sene Frist einräumen, soweit nicht eine sofortige Erledigung erforderlich ist (z. B. 
bei der Kündigung des Scheckvertrags die Rückgabe der Scheckvordrucke auf 
Anforderung der Bank).

Schutz der Einlagen

20  |  Einlagensicherungsfonds

(1) Schutzumfang
Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken 
e. V. angeschlossen. Der Einlagensicherungsfonds sichert gemäß seinem Statut – 
vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen – Einlagen, d. h. Guthaben, 
die sich im Rahmen von Bankgeschäften aus Beträgen, die auf einem Konto ver-
blieben sind, oder aus Zwischenpositionen ergeben und die nach den geltenden 
Bedingungen von der Bank zurückzuzahlen sind. 
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Nicht gesichert werden unter anderem die zu den Eigenmitteln der Bank zählen-
den Einlagen, Verbindlichkeiten aus Inhaber- und Orderschuldverschreibungen so-
wie Einlagen von Kredit instituten im Sinne des Art. 4 Absatz 1 Nr. 1 der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013, Finanz institu ten im Sinne des Art. 4 Absatz 1 Nr. 26 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Wertpapier  fir men im Sinne des Art. 4 Absatz 1 
Nr. 1 der Richt linie 2004/39/EG und Gebietskörperschaften. 

Einlagen von anderen Gläubigern als natürlichen Personen und rechtsfähigen Stif-
tungen werden nur geschützt, wenn 

(i) es sich bei der Einlage um keine Verbindlichkeit aus einer Namensschuldver-
schreibung oder einem Schuldscheindarlehen handelt und 

(ii) die Laufzeit der Einlage nicht mehr als 18 Monate beträgt. Auf Einlagen, die 
bereits vor dem 1. Januar 2020 bestanden haben, findet die Laufzeitbeschrän-
kung keine Anwendung. Nach dem 31. Dezember 2019 entfällt der Bestands-
schutz nach vorstehendem Satz, sobald die betreffende Einlage fällig wird, ge-
kündigt werden kann oder anderweitig zurückgefordert werden kann, oder 
wenn die Einlage im Wege einer Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge übergeht. 

Verbindlichkeiten der Banken, die bereits vor dem 1. Oktober 2017 bestanden 
haben, werden nach Maßgabe und unter den Voraussetzungen der bis zum 1.Ok-
tober 2017 geltenden Regelungen des Statuts des Einlagensicherungsfonds 
gesichert. Nach dem 30. September 2017 entfällt der Bestandsschutz nach dem 
vorstehenden Satz, sobald die betreffende Verbindlichkeit fällig wird, gekündigt 
oder anderweitig zurückgefordert werden kann, oder wenn die Verbindlichkeit 
im Wege einer Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge übergeht.

(2) Sicherungsgrenzen 
Die Sicherungsgrenze je Gläubiger beträgt bis zum 31. Dezember 2019 20 %, 
bis zum 31. Dezember 2024 15 % und ab dem 1. Januar 2025 8,75 % der für 
die Einlagensicherung maßgeblichen Eigenmittel der Bank im Sinne von Art. 
72 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Für Einlagen, die nach dem 31. Dezember 
2011 begründet oder prolongiert werden, gelten, unabhängig vom Zeitpunkt 
der Begründung der Einlage, die jeweils neuen Sicherungsgrenzen ab den vor-
genannten Stichtagen. Für  Einlagen, die vor dem 31. Dezember 2011  begründet 
wurden, gelten die alten Sicherungsgrenzen bis zur Fälligkeit der Einlage oder 
bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin. 

Diese Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der Bank auf Verlangen bekannt 
gegeben. Sie kann auch im Internet unter www.bankenverband.de abgefragt 
werden.

(3) Geltung des Statuts des Einlagensicherungsfonds
Wegen weiterer Einzelheiten der Sicherung wird auf § 6 des Statuts des Einlagen- 
sicherungsfonds verwiesen, das auf Verlangen zur Verfügung gestellt wird.

(4) Forderungsübertragung
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter Zahlung an einen 
Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen die Bank in entsprechender Höhe 
mit allen  Neben rechten Zug um Zug auf den Einlagensicherungsfonds über.

(5) Auskunftserteilung
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von ihm Beauf-
tragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

21  |  Beschwerde- und alternative Streitbeilegungsverfahren
Der Kunde hat folgende außergerichtlichen Möglichkeiten:
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(1) Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im Preis- und Leistungsver-
zeichnis Postbank genannte Kontaktstelle der Bank wenden. Die Bank wird Be-
schwerden in geeigneter Weise beantworten, bei Zahlungsdiensteverträgen er-
folgt dies in Textform (z. B. mittels Brief,  Telefax oder E-Mail). 

(2) Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungs-
stelle „Ombudsmann der privaten Banken“ (www.bankenombudsmann.de) 
teil. Dort hat der Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung  einer Streitigkeit 
mit der Bank den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der 
Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zah-
lungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürger lichen Gesetzbuches), können 
auch Kunden, die nicht Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken 
anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung des Ombudsmanns der privaten  
Banken“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter 
www.bankenverband.de abrufbar ist. 

Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die 
Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e. V., Postfach 
04 03 07, 10062 Berlin,  Telefax: 030 1663 – 3169, E-Mail: ombudsmann@bdb.de, 
zu richten.

(3) Ferner besteht für den Kunden die Mög lichkeit, sich jederzeit schriftlich oder 
zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, 
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, über Verstöße der Bank gegen das 
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des Bürger lichen 
Gesetzbuches (BGB) oder gegen Artikel 248 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren.

(4) Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
eine europäische Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) errichtet. Die 
OS-Plattform kann ein Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung einer 
Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der EU niedergelassenen Unter-
nehmen nutzen.

Besondere Bedingungen Postbank   
Postbank Card (Debitkarte) 

A Garantierte Zahlungsformen

I Geltungsbereich

Die von der Bank ausgegebene Postbank Card ist eine Debitkarte (im Folgenden 
„Karte“ genannt). Der Karteninhaber kann die Karte, soweit diese entsprechend 
ausgestattet ist, für folgende Zahlungsdienste nutzen:

1  |  In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in deutschen 
Debit karten systemen:
(a)  Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen des deutschen Geld-

automatensystems, die mit dem girocard-Logo gekennzeichnet sind.
(b)  Zur bargeldlosen Zahlung bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an 

Kassenterminals im Rahmen des deutschen girocard- Systems, die mit dem 
girocard-Logo gekennzeichnet sind („girocard-Terminals“).

(c)  Zum Aufladen der Karte als GeldKarte an Geldautomaten und insbesondere 
Ladeterminals, die mit dem GeldKarte-Logo gekennzeichnet sind. Diese Funk-
tion steht nur noch bis zum 31.12.2024 und nur für Karten zur Verfügung, 
die vor dem 18.05.2020 ausgegeben worden sind.
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(d)  Zur Auftragserteilung und zum Abruf kundenbezogener Informationen an 
den SB-Terminals und Geldautomaten der Bank.

(e)  Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer 
bei einem Mobilfunkanbieter unterhält, an einem Geldautomaten, sofern der 
Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und der Mobilfunkanbieter 
an dem System teilnimmt.

(f)  Zum Erhalt des Zugangs zum Postbank Banking und Brokerage-Angebot der 
Bank – an SB-Terminals der Bank.

2  |  In Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) in fremden 
Debitkartensystemen:  
(a)  Zur Bargeldauszahlung an Geldautomaten im Rahmen eines fremden Geld-

automatensystems, soweit die Karte entsprechend ausgestattet ist.
(b)  Zur bargeldlosen Zahlung bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an 

Kassenterminals im Rahmen eines fremden Systems, soweit die Karte ent-
sprechend ausgestattet ist. 
–  Zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos, das ein Mobilfunknutzer bei 

einem Mobilfunkanbieter unterhält, an dem Geldautomaten eines fremden 
Systems, sofern der Geldautomatenbetreiber diese Funktion anbietet und 
der Mobilfunkanbieter an dem System teilnimmt. Die Akzeptanz der Karte 
im Rahmen  eines fremden Systems erfolgt unter dem für das fremde System 
geltenden Akzeptanzlogo.

3  |  Ohne Einsatz der persönlichen Geheimzahl (PIN):
Soweit die Karte eine Kontaktlosfunktion enthält:
(a)  Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an 

Kassenterminals, im Rahmen des deutschen girocard-Systems, die mit dem giro- 
card-Logo gekennzeichnet sind („girocard-Terminals“), soweit an den Kassen-
terminals für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz für Kleinstbeträge nicht die 
Eingabe einer PIN verlangt wird.

(b)  Zum kontaktlosen Einsatz bei Handels- und Dienstleistungsunternehmen an 
Kassenterminals im Rahmen von fremden Debitkartensystemen, soweit an den 
Kassenterminals für den jeweiligen kontaktlosen Einsatz für Kleinstbeträge 
nicht die Eingabe einer PIN verlangt wird. Die Akzeptanz der Karte im Rahmen 
eines fremden Systems erfolgt unter dem für das fremde System gelten den 
Akzeptanzlogo.

(c)  Zum Abruf insbesondere von Kontoauszügen an SB-Terminals der Bank.
(d)  Zur Bargeldeinzahlung an Schaltern der Bank auf dasjenige Zahlungskonto, 

für das die Karte ausgegeben worden ist, soweit dort ein bankeigenes Kar-
tenterminal vorhanden ist; der Karteninhaber erhält einen Nachweis über 
die erfolgte Einzahlung.

(e)  Als GeldKarte zum bargeldlosen Bezahlen an Kassenterminals des Handels- 
und Dienstleistungsbereiches im Inland, die mit dem GeldKarte-Logo ge-
kennzeichnet sind (GeldKarte-Terminals). Diese Funktion steht nur noch bis 
zum 31.12.2024 und nur für Karten zur Verfügung, die vor dem 18.05.2020 
ausgegeben worden sind.

(f)  Außerhalb der Erbringung von Zahlungsdiensten und ohne dass mit der 
Funktion eine Garantie der Bank verbunden ist: 
–  Zum Abruf des Kontostandes desjenigen Zahlungskontos, für das die Karte 

ausgegeben worden ist, an Schaltern der Bank, soweit dort ein bankeige-
nes Kartenterminal vorhanden ist, und an Geldautomaten der Bank.

 –  Als Speichermedium für Zusatzanwendungen der Bank nach Maßgabe des 
mit der Bank abgeschlossenen Vertrages (bankgenerierte Zusatzanwen-
dung) oder eines Handels- und Dienstleistungsunternehmens nach Maßgabe 
des vom Karteninhaber mit diesem abgeschlossenen Vertrages (unternehmens- 
generierte Zusatzanwendung).
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II Allgemeine Regeln

1  |  Ausgabe der Karte
Die Karte kann als physische Karte und zusätzlich, soweit von der Bank ange-
boten, als digitale Karte zur Speicherung auf einem Telekommunikations-, Di-
gital- oder IT-Gerät (mobiles Endgerät) ausgegeben werden. Diese Besonderen 
Bedingungen gelten für beide Karten for men gleichermaßen, es sei denn, es ist 
ausdrücklich etwas anderes geregelt.

2  |  Karteninhaber und Vollmacht
Die Karte gilt für das auf ihr angegebene Konto. Sie kann nur auf den Namen 
des Kontoinhabers oder einer Person ausgestellt werden, der der Kontoinhaber 
Kontovollmacht erteilt hat. Wenn der Kontoinhaber die Kontovollmacht wider-
ruft, ist er dafür verantwortlich, dass die an den Bevollmächtigten ausgegebene 
Karte an die Bank zurückgegeben wird. Die Bank wird die Karte nach Widerruf 
der Vollmacht für die Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kassen 
sowie für die Aufladung der GeldKarte elektronisch sperren. Eine Sperrung einer 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber dem Unter-
nehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Karte eingespei-
chert hat, und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur 
Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. 

Die Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung der Bank kommt nur 
gegenüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank abge-
schlossenen Vertrag. Solange die Rückgabe der Karte nicht erfolgt ist, besteht 
die Möglichkeit, dass sie weiterhin zum Verbrauch der noch in der GeldKarte 
gespeicherten Beträge verwendet wird. Auch eine Nutzung der auf der Karte 
gespeicherten Zusatzanwendungen ist weiterhin möglich.

3  |  Finanzielle Nutzungsgrenze
Der Karteninhaber darf Verfügungen mit seiner Karte nur im Rahmen des Kon-
toguthabens oder eines vorher für das Konto eingeräumten Kredits vornehmen. 
Auch wenn der Karteninhaber diese Nutzungsgrenze bei seinen Verfügungen 
nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlan-
gen, die aus der Nutzung der Karte entstehen. Die Buchung solcher Verfügun-
gen auf dem Konto führt zu einer geduldeten Kontoüberziehung.

4  |  Umrechnung von Fremdwährungs beträgen
Nutzt der Karteninhaber die Karte für Verfügungen, die nicht auf Euro lauten, 
wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kurses bei 
Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis 
Postbank“. Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenz-
wechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des Kun-
den wirksam.

5  |  Rückgabe der Karte
(1) Die Karte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. Die Karte 
ist nur für den auf der Karte angegebenen Zeitraum gültig.

(2) Mit Ausgabe der neuen, spätestens aber nach Ablauf der Gültigkeit der 
Karte ist die Bank berechtigt, die alte Karte zurückzuverlangen bzw. die Lö-
schung der digitalen Karte zu verlangen oder selbst zu veranlassen. Endet die 
Berechtigung, die Karte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung der Konto-
verbindung oder des Kartenvertrages), so hat der Karteninhaber die Karte un-
verzüglich an die Bank zurückzugeben bzw. die digitale Karte zu löschen. Ein 
zum Zeitpunkt der Rückgabe noch in der GeldKarte gespeicherter Betrag wird 
dem Karteninhaber erstattet. Auf der Karte befindliche unternehmensgenerierte 
Zusatz anwendungen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das die Zu-
satzanwendung auf die Karte aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. 
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Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung 
richtet sich nach dem Vertragsverhältnis zwischen dem Karteninhaber und der 
Bank.

6  |  Sperre und Einziehung der Karte
(1) Die Bank darf die Karte sperren und den Einzug der Karte (z. B. an Geldauto-
maten) veranlassen,
–  wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,
–  wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Karte dies 

rechtfertigen oder
–  wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung 

der Karte besteht.

Darüber wird die Bank den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen 
Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre oder Lö-
schung unterrichten. Die Bank wird die Karte entsperren oder diese durch eine 
neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. 
Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninha ber unverzüglich.

(2) Zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der GeldKarte gespeicherte Beträge 
werden dem Karteninhaber erstattet.

(3) Befindet sich auf der Karte für das Online-Banking ein TAN-Generator oder 
eine Signaturfunktion, so hat die Sperre der Karte auch eine Sperre des Online-
Banking-Zugangs zur Folge.

(4) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Karte eine Zusatzanwendung 
gespeichert, so hat der Einzug der Karte zur Folge, dass er die Zusatzanwen-
dung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der Einziehung in der Karte ge-
speicherte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen kann der Karteninha-
ber von der Bank herausverlangen, nachdem diese die Karte von der Stelle, die 
die Karte eingezogen hat, zur Verfügung gestellt bekommen hat. Die Bank ist be-
rechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf die unternehmensgenerierten 
Zusatzanwendungen dadurch zu erfüllen, dass sie dem Karteninhaber die um die 
Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte Karte aushändigt. Die Möglichkeit zur 
weiteren Nutzung  einer bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach 
den für jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

7  |  Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

7.1 Unterschrift
Sofern die Karte ein Unterschriftsfeld vorsieht, hat der Karteninhaber die Karte 
nach Erhalt unverzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben.

7.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Karte
Die Karte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, dass 
sie abhandenkommt oder missbräuchlich verwendet wird. Sie darf insbesondere 
nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden, da sie missbräuch-
lich eingesetzt werden kann. Darüber hinaus kann jeder, der im Besitz der Karte 
ist, den in der GeldKarte gespeicherten Betrag verbrauchen.

7.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kenntnis 
von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht 
auf der Karte vermerkt, bei einer digitalen Karte nicht im mobilen Endgerät oder 
in einem anderen Kommunikationsgerät gespeichert oder in anderer Weise zu-
sammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt 
und in den Besitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit, zulasten des auf der 
Karte angegebenen Kontos Verfügungen zu tätigen (zum Beispiel Geld an Geld-
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automaten abzuheben). Sofern der Karteninhaber eine digitale Karte nutzt und 
der Zugriff auf das Mobiltelefon oder ein anderes Kommunikationsgerät durch 
ein vom Karteninhaber wählbares Legitimationsmedium abgesichert werden 
kann, darf der Karteninhaber zur Absicherung des Zugriffs nicht dieselbe PIN 
verwenden, die für die Nutzung der Karte erforderlich ist.

7.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Karte bzw. des 
mobilen Endgeräts mit digitaler Karte, die missbräuchliche Verwendung oder 
eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN fest, so ist die Bank, 
und zwar möglichst die kontoführende Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen 
(Sperranzeige). Die Sperranzeige kann der Karteninhaber auch jederzeit gegen-
über dem Zentralen Sperrannahmedienst der Bank abgeben. In diesem Fall ist 
eine Kartensperre nur möglich, wenn der Name der Bank – möglichst mit Bank-
leitzahl – und die Kontonummer angegeben werden. Der Zentrale Sperrannah-
medienst sperrt alle für das betreffende Konto ausgegebenen Karten für die 
weitere Nutzung an Geldautomaten und automatisierten Kassen. Zur Beschrän-
kung der Sperre auf die abhandengekommene Karte muss sich der Kartenin-
haber mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung 
setzen. Die Kontaktdaten, unter denen eine Sperranzeige abgegeben werden 
kann, werden dem Karteninhaber gesondert mitgeteilt. Der Karteninhaber hat 
jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen.

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt 
in den Besitz seiner Karte gelangt ist, eine missbräuchliche Verwendung oder 
eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN vorliegt, muss er 
ebenfalls eine Sperranzeige abgeben.

(3) Befindet sich auf der Karte ein TAN-Generator oder eine Signaturfunktion, so 
hat die Sperre der Karte auch eine Sperrung des Online-Banking-Zugangs zur Folge.

(4) Eine Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt 
nur gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den 
Chip der Karte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, wenn das Unter-
nehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die 
Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber der 
Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag.

(5) Durch die Sperre der Karte bei der Bank bzw. dem Zentralen Sperrannahme-
dienst wird nicht der Zugang zum mobilen Endgerät gesperrt. Eine Sperrung der 
sonstigen Funktionen auf dem mobilen Endgerät kann nur gegenüber dem je-
weiligen Anbieter dieser Funktionen erfolgen. 

(6) Der Kontoinhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenzahlung zu unterrichten. 

8  |  Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber
Mit dem Einsatz der Karte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung (Autorisie-
rung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich eine PIN oder 
die Unterschrift erfor derlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren Einsatz er-
teilt. Nach Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die Kartenzahlung 
nicht mehr widerrufen. In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche 
Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der Kartenzah-
lung notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers verarbeitet, 
übermittelt und speichert.

9  |  Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Kontoinhabers einen im Rahmen der fi- 
nanziellen Nutzungsgrenze gemäß Nr. II 3 verfügbaren Geldbetrag zu sperren, wenn
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–  der Zahlungsvorgang vom oder über den Zahlungsempfänger ausgelöst worden 
ist und

–  der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags 
zugestimmt hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger gesetzlicher 
oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue Zahlungs-
betrag mitgeteilt worden oder der Zahlungsauftrag zugegangen ist.

10  |  Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn
–  sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN legitimiert hat,
–  der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrahmen oder
–  die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder
– die Karte gesperrt ist.
Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Karte eingesetzt 
wird, unterrichtet.

11  |  Ausführungsfrist
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang 
des Zahlungsauftrages bei der Bank ist diese verpflichtet, sicherzustellen, dass 
der Kartenzahlungsbetrag spätestens an dem im „Preis- und Leistungsverzeich-
nis Postbank“ angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers eingeht.

12  |  Entgelte und deren Änderung
(1) Die vom Kontoinhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte ergeben 
sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“ der Bank.

(2) Änderungen der Entgelte werden dem Kontoinhaber spätestens zwei Mo-
nate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der 
Kontoinhaber mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektro-
nischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking), können die 
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. 

(3) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen von Kontoinhabern, die 
keine Verbraucher sind, bleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Absätze 2 bis 6 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

13  |  Information des Kontoinhabers über den Kartenzahlungsvorgang
Die Bank unterrichtet den Kontoinhaber mindestens einmal monatlich über 
die mit der Karte getätigten Zahlungsvorgänge auf dem für Kontoinformati-
onen vereinbarten Weg. Mit Kontoinhabern, die nicht Verbraucher sind, wird 
die Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert verein-
bart. Über die mit der GeldKarte getätigten einzelnen Bezahlvorgänge und den 
Zahlungsempfänger unterrichtet die Bank den Kontoinhaber nicht. Die mit der 
GeldKarte getätigten Bezahlvorgänge kann der Karteninhaber mit Hilfe eines 
Chipkartenlesers nachvollziehen.

14  |  Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatz ansprüche des Konto- 
inhabers

14.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung in Form der
–  Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
–  Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienst-

leistungsunternehmen,
– Aufladung der GeldKarte,
–  Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos 
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hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Auf-
wendungen. Die Bank ist verpflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag unverzüglich 
und ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag seinem Konto belas tet, bringt die 
Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht autorisierte 
Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum 
Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“ zu 
erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die 
Kartenzahlung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kennt- 
nis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe 
für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Karteninhabers vorliegt, 
schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu 
prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

14.2 Ansprüche bei nicht erfolgter oder fehlerhafter oder verspäteter 
Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisier-
ten Kartenverfügung in Form der
–  Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
–  Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienst-

leistungsunternehmen,
– Aufladung der GeldKarte,
–  Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos 
kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstat-
tung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht 
erfolgte oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag seinem Konto belastet, bringt 
die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht erfolgte 
oder fehlerhafte Kartenverfügung befunden hätte.

(2) Der Kontoinhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstat-
tung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammen-
hang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten 
Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem Konto belastet wurden.

(3) Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-
gers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nr. II 11 ein (Verspätung), kann der 
Zahlungsempfänger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die 
Gutschrift des Zahlungsbetrages auf dem Konto des Zahlungsempfängers so 
vornimmt, als sei die Kartenzahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden.

(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, 
wird die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvoll-
ziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten.

14.3 Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzung
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht er-
folgten oder fehlerhaften oder verspäteten Ausführung einer autorisierten Karten-
verfügung kann der Kontoinhaber von der Bank einen Schaden, der nicht be-
reits von Nr. 14.1 oder 14.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die 
Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Ver-
schulden, das einer zwischen geschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Ver-
schulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwi-
schengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. Handelt 
es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Ein-
satz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des Europäischen Wirt-
schaftsraumes, beschränkt sich die Haftung der Bank für das Verschulden einer 
an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der Karteninhaber durch 
ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt 
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sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Karteninhaber den Schaden zu tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz 
ist auf 12.500 EUR je Kartenzahlung begrenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbe-
schränkung gilt nicht
–  für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
–  bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
–  für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
–  für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Karteninha-

ber Verbraucher ist.

14.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nr. 14.1 bis 14.3 sind ausgeschlossen, wenn 
der Kontoinhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Be-
lastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine 
nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der 
Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kontoinhaber über 
die aus der Kartenverfügung resultierende Belastungsbuchung entsprechend 
dem für Kontoinforma tionen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Mo-
nats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Frist-
beginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer 
14.3 kann der Kontoinhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war.

(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind ausgeschlossen, wenn 
die einen Anspruch begründenden Umstände
–  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 

die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebote-
nen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können, oder

–  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

15  |  Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen

15.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperr anzeige
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm gestohlen 
oder kommen sie sonst abhanden und kommt es dadurch zu nicht autorisierten 
Kartenverfügungen in Form der
–  Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
–  Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienst-

leistungsunternehmen,
– Aufladung der GeldKarte,
–  Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos 
so haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperran-
zeige verursacht werden, in Höhe von maximal 50 EUR, ohne dass es darauf an-
kommt, ob den Karteninhaber an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigen Abhan-
denkommen ein Verschulden trifft.

(2) Der Kontoinhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn
–  es dem Karteninhaber nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das 

Abhandenkommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung der Karte 
(oder des mobilen Endgeräts mit der digitalen Karte) vor der nicht autorisierten 
Kartenverfügung zu bemerken, oder

–  der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweignie-
derlassung der Bank oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten der Bank aus-
gelagert wurden, verursacht worden ist.
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(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um einen Verbraucher oder er-
folgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des Euro- 
päischen Wirtschaftsraumes1, trägt der Kontoinhaber den aufgrund nicht auto-
risierter Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach Absatz 1 auch über ei-
nen Betrag von maximal 50 EUR hinaus, wenn der Karteninhaber die ihm nach 
diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank 
durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens beigetragen, 
haftet die Bank für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr zu vertre-
tenden Mitverschuldens. 

(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 bis 3 
verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, 
weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige 
 sichergestellt hatte.

(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfügungen und hat 
der Karteninhaber in betrügerischer Absicht gehandelt oder seine Sorgfalts-
pflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, 
trägt der Kontoinhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Um-
fang. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorlie-
gen, wenn
–  er den Verlust oder den Diebstahl der Karte oder die missbräuchliche Verfü-

gung der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft nicht un-
verzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,

–  er die persönliche Geheimzahl auf der physischen Karte vermerkt oder zu- 
sammen mit der physischen Karte verwahrt hat (zum Beispiel im Originalbrief, 
in dem sie dem Karten inhaber mitgeteilt wurde),

–  er die persönliche Geheimzahl der digitalen Karte im mobilen Endgerät oder in 
einem anderen Endgerät gespeichert hat,

–  er die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt hat und der 
Missbrauch dadurch verursacht worden ist.

(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der Verfü-
gungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für die 
Karte geltenden Verfügungsrahmen.

(7) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kunde nicht zum Schadenser-
satz verpflichtet, wenn die Bank vom Karteninhaber eine starke Kundenauthen-
tifizierung nach § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz nicht verlangt hat 
oder der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzep-
tiert hat, obwohl die Bank zur starken Kundenauthentifizierung nach § 55 ZAG 
verpflichtet war. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert insbesondere die 
Verwendung von zwei voneinander unabhängigen Authentifizierungselementen 
aus den Kategorien Wissen (das ist die PIN), Besitz (das ist die Karte) oder Inhä-
renz (etwas, das der Teilnehmer ist, zum Beispiel Fingerabdruck).

(8) Absätze 2, 6 und 7 finden keine Anwendung, wenn der Karteninhaber in 
betrügerischer Absicht gehandelt hat.

15.2 Haftung des Kontoinhabers ab  Sperranzeige 
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperr annahmedienst der Verlust oder Dieb-
stahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht auto-
risierte Nutzung von Karte oder PIN angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle 
danach durch Verfügungen in Form der

1  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutsch-
land, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, 
Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Öster-
reich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn 
sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.
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–  Bargeldauszahlung an einem Geldautomaten,
–  Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von Handels- und Dienst-

leistungsunternehmen,
–  Aufladung der GeldKarte und
–  Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk-Kontos 
entstehenden Schäden.
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Kontoinhaber 
auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.

15.3 Haftung des Kontoinhabers für den in der GeldKarte gespeicherten 
Betrag
Eine Sperrung der GeldKarte für das Bezahlen an automatisierten Kassen ist 
nicht möglich. Bei Verlust, Diebstahl sowie im Falle der missbräuchlichen Ver-
wendung oder einer sons ti gen nicht autorisierten Nutzung der GeldKarte zum 
Bezahlen an automatisierten Kassen erstattet die Bank den in der GeldKarte ge-
speicherten Betrag nicht, denn jeder, der im Besitz der Karte ist, kann den in der 
GeldKarte gespeicherten Betrag ohne Einsatz der PIN verbrauchen.

III Besondere Regeln für einzelne Nutzungsarten

1  |  Geldautomaten-Service und Einsatz an automatisierten Kassen von 
Handels- und Dienstleistungsunternehmen

1.1 Verfügungsrahmen der Karte
Verfügungen an Geldautomaten, automatisierten Kassen und die Aufladung der 
GeldKarte sind für den Karteninhaber nur im Rahmen des für die Karte gelten-
den Verfügungsrahmens möglich. Bei jeder Nutzung der Karte an Geldautoma-
ten und automatisierten Kassen wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen der 
Karte durch vorangegangene Verfügungen bereits ausgeschöpft ist. Verfügun-
gen, mit denen der Verfügungsrahmen der Karte überschritten würde, werden 
unabhängig vom aktuellen Kontostand und einem etwa vorher für das Konto 
eingeräumten Kredit abgewiesen. Der Karteninhaber darf den Verfügungsrah-
men der Karte nur im Rahmen des Kontoguthabens oder eines vorher für das 
Konto eingeräumten Kredits in Anspruch nehmen. Der Kontoinhaber kann mit 
der kontoführenden Stelle eine Änderung des Verfügungs rahmens der Karte für 
alle zu seinem Konto ausgegebenen Karten vereinbaren. Ein Bevollmächtigter, der 
eine Karte  erhalten hat, kann nur eine Herabsetzung für diese Karte vereinbaren.

1.2 Fehleingabe der Geheimzahl 
Die Karte kann an Geldautomaten sowie an automatisierten Kassen, an denen 
im Zusammenhang mit der Verwendung der Karte die PIN eingegeben werden 
muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die persönliche Geheimzahl dreimal 
hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in die-
sem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbin-
dung setzen.

1.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklama tionen
Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von Geldautomaten und automati-
sierten Kassen vertraglich verpflichtet, die Beträge, über die unter Verwendung 
der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte verfügt wurde, an die Betreiber 
zu vergüten. Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers 
aus dem Vertragsverhältnis zu dem Unternehmen, bei dem bargeldlos an einer 
automatisierten Kasse bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber diesem 
Unternehmen geltend zu machen.
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2  |  GeldKarte

2.1 Servicebeschreibung
Die mit einem Chip ausgestattete Karte kann auch als GeldKarte eingesetzt werden. 
Der Karteninhaber kann an GeldKarte-Terminals des Handels- und Dienstleis-
tungsbereiches bargeldlos bezahlen.

2.2 Aufladen und Entladen der GeldKarte
Der Karteninhaber kann seine GeldKarte an den mit dem GeldKarte-Logo ge-
kennzeichneten Ladeterminals innerhalb des ihm von seiner Bank eingeräumten 
Verfügungsrahmens (Abschnitt III Nr. 1.1) zulasten des auf der Karte angegebe-
nen Kontos bis zu einem Betrag von maximal 200 EUR aufladen. Vor dem Auf-
ladevorgang muss er seine persönliche Geheimzahl (PIN) eingeben. Der Karten-
inhaber kann seine GeldKarte auch gegen Bargeld sowie im Zusammenwirken 
mit einer anderen Karte zulasten des Kontos, über das die Umsätze mit  dieser 
Karte abgerechnet werden, aufladen. Aufgeladene Beträge, über die der Kar-
teninhaber nicht mehr mittels GeldKarte verfügen möchte, können nur bei der 
Bank entladen werden. Die Entladung von Teilbeträgen ist nicht möglich. Beiei-
ner Funktionsunfähigkeit der GeldKarte erstattet die Bank dem Karteninhaber 
den nicht verbrauchten Betrag. Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine 
GeldKarte oder die GeldKarte eines anderen aufzuladen, so ist die persönliche 
Geheimzahl (PIN) am Ladeterminal einzugeben. Die Auflademög lichkeit besteht 
nicht mehr, wenn die PIN dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der 
Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der konto-
führenden Stelle, in Verbindung setzen.

2.3 Sofortige Kontobelastung des Lade betrages
Benutzt der Karteninhaber seine Karte, um seine GeldKarte oder die GeldKarte 
eines anderen aufzuladen, so wird der Ladebetrag dem Konto, das auf der Karte 
angegeben ist, belastet.

2.4 Zahlungsvorgang mittels GeldKarte
Beim Bezahlen mit der GeldKarte ist die PIN nicht einzugeben. Bei jedem Bezahl-
vorgang vermindert sich der in der GeldKarte gespeicherte Betrag um den ver-
fügten Betrag.

3  |  Aufladen von Prepaid-Mobilfunk-Konten

3.1 Servicebeschreibung
Unter Verwendung seiner Karte und der persönlichen Geheimzahl (PIN) kann 
der Karteninhaber ein Prepaid-Mobilfunk-Konto eines Mobilfunkanbieters, auf 
dem vorausbezahlte Telefonwerteinheiten verbucht werden, an Geldautomaten 
innerhalb des ihm von seiner Bank eingeräumten Verfügungsrahmens (Abschnitt 
III Nr. 1.1) zulasten des auf der Karte angegebenen Kontos aufladen. Vorausset-
zung ist, dass der vom Karteninhaber gewählte Geldautomat über eine entspre-
chende Ladefunktion verfügt und der Mobilfunkanbieter, der das Prepaid-Mobil- 
funk-Konto führt, das aufgeladen werden soll, an dem System teilnimmt. Zum 
Aufladen eines Prepaid-Mobilfunk- Kontos hat der Karteninhaber am Display des 
Geldautomaten den Menüpunkt zum Aufladen des Prepaid-Mobilfunk-Kontos zu 
wählen, die Mobilfunk-Telefonnummer („Handynummer“) einzugeben und einen 
angezeigten Aufladebetrag zu wählen. Nach Autorisierung der Ladetransaktionen 
durch die Bank des Karteninhabers wird das Prepaid-Mobilfunk-Konto beim Mo-
bilfunkanbieter aufgeladen. Mit diesem Verfahren kann der Karteninhaber so-
wohl sein eigenes Prepaid-Mobilfunk-Konto als auch das eines Dritten aufladen. 
Wird die Aufladung von der Bank, etwa wegen fehlen der Kontodeckung, nicht au-
torisiert, wird am Display ein ablehnender Hinweis angezeigt.
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3.2 Fehleingabe der Geheimzahl
Die Karte kann an Geldautomaten nicht mehr eingesetzt werden, wenn die per-
sönliche Geheimzahl dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der Kar-
teninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, möglichst mit der konto-
führenden Stelle, in Verbindung setzen.

3.3 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklama tionen
Die Bank ist vertraglich verpflichtet, Ladebeträge für ein Prepaid-Mobilfunk-
Konto, die unter Verwendung der an den Karteninhaber ausgegebenen Karte 
autorisiert worden sind, zu bezahlen. Die Zahlungspflicht beschränkt sich auf 
den jeweils autorisierten Betrag. Einwendungen und sonstige Beanstandungen 
des Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Mobilfunkanbieter, der 
das Prepaid-Mobilfunk-Konto führt, sind unmittelbar gegenüber diesem Unter-
nehmen geltend zu machen.

B Von der Bank angebotene andere Serviceleistungen 
 
I Besondere Bedingungen 
 
Für weitere von der Bank für die Karte bereitgestellte Serviceleistungen gelten 
besondere Bedingungen, die vor Inanspruchnahme mit dem Kontoinhaber ver-
einbart werden. 
 
II Vereinbarung über die Nutzungsarten 
 
Die Bank vereinbart mit dem Kontoinhaber, welche Dienstleistungen er mit der 
Karte in Anspruch nehmen kann. 
 
C Zusatzanwendungen 
 
I Speicherung von Zusatzanwendungen auf der Karte 
 
(1) Der Karteninhaber hat die Möglichkeit, den auf der Karte befindlichen Chip 
als Speichermedium für eine bankgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form ei-
nes Jugendschutzmerkmals) oder als Speichermedium für eine unternehmensge-
nerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form eines elektronischen Fahrscheins) zu be-
nutzen. 
 
(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatz anwendung richtet sich nach dem 
Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur Bank. Eine unternehmensgenerierte 
Zusatzanwendung kann der Karteninhaber nach Maßgabe des mit dem Unter-
nehmen geschlossenen Vertrages nutzen. Es obliegt der Entscheidung des Kar-
teninhabers, ob er seine Karte zur Speicherung unternehmensgenerierter Zusatz-
anwendungen nutzen möchte. Die Speicherung einer unternehmens generierten 
Zusatzanwendung auf der Karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach 
Absprache zwischen dem Karteninhaber und dem Unternehmen. Kreditinsti-
tute nehmen vom Inhalt der am Unternehmensterminal kommunizierten Daten 
keine Kenntnis.

II Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer unter-
nehmensgenerierten Zusatzanwendung 

Die kartenausgebende Bank stellt mit dem Chip auf der Karte lediglich die tech-
nische Plattform zur Verfügung, die es dem Karteninhaber ermöglicht, in der 
Karte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leis-
tung, die das Unternehmen über die unternehmensgenerierte Zusatzanwen-
dung gegenüber dem Karteninhaber erbringt, richtet sich ausschließlich nach 
dem Inhalt des Vertragsverhältnisses zwischen dem Karteninhaber und dem Un-
ternehmen.
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III Reklamationsbearbeitung in Bezug auf Zusatzanwendungen

(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dung betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber dem Unterneh-
men geltend zu machen, das die Zusatzanwendung in die Karte eingespeichert 
hat. Das Unternehmen bearbeitet derartige Einwendungen auf Basis der bei ihm 
gespeicherten Daten. Der Karteninhaber darf die Karte zum Zwecke der Rekla-
mationsbearbeitung nicht dem Unternehmen aushändigen.

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwendung be-
treffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber der Bank geltend zu machen.

IV Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen 
PIN bei unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen 

Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unternehmens-
generierten Zusatzanwendung auf der Karte wird die von der kartenausgeben-
den Bank an den Karteninhaber ausgegebene PIN nicht eingegeben. Sofern das 
Unternehmen, das eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung in die Karte 
eingespeichert hat, dem Karteninhaber die Möglichkeit eröffnet, den Zugriff auf 
diese Zusatzanwendung mit einem separaten von ihm wählbaren Legitimations-
medium abzusichern, darf der Karteninhaber zur Absicherung der unterneh-
mensgenerierten Zusatzanwendung nicht die PIN verwenden, die ihm von der 
kartenausgebenden Bank für die Nutzung der Zahlungsverkehrsanwendungen 
zur Verfügung gestellt worden ist.

V Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen

Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur ge-
genüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip 
der Karte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, wenn das Unternehmen 
die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung 
von bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt nur gegenüber der Bank in 
Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank geschlossenen Vertrag.

Besondere Bedingungen Postbank  
Mastercard (Kreditkarte) und Visa Card (Kreditkarte) 
 
I Zahlungsverkehrsbezogene Anwendungen

1  |  Verwendungsmöglichkeiten 

1.1 zu Zahlungsverkehrszwecken 
(1) Die Mastercard/Visa Card ist eine Kreditkarte. Die von der Bank ausgegebene 
Mastercard und die Visa Card kann der Karteninhaber im Inland und als weitere 
Dienstleistung auch im Ausland einsetzen: 

–  mit der Mastercard bei den Mastercard-Vertragsunternehmen und mit der Visa 
Card bei Visa-Vertragsunternehmen Waren und Dienstleistungen bargeldlos 
bezahlen und 

–  darüber hinaus als weitere Dienstleistung an Geldautomaten sowie an Kassen 
von Kreditinstituten – dort zusätzlich gegen Vorlage  eines Ausweispapier – Bar-
geld beziehen (Bargeldauszahlungsservice); über die Höchst be träge beim Be-
zug von Bargeld wird die Bank den Karteninhaber gesondert unterrichten. 

(2) Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinstitute und die Geldautomaten 
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im Rahmen des Bargeldauszahlungsservice sind an den Akzeptanzsymbolen zu 
erkennen, die auf der Mastercard und der Visa Card (im Folgenden insgesamt 
auch „Kreditkarte“ genannt) zu  sehen sind. 

(3) Soweit mit der Kreditkarte zusätzliche Leistungen (z. B. Versicherungen) ver-
bunden sind, wird der Karteninhaber hierüber gesondert  informiert.

(4) Der Karteninhaber darf Business Cards  ausschließlich für Geschäftsausgaben 
nutzen. Geschäftsausgaben sind Ausgaben für Güter und Dienstleistungen, die 
der Karteninhaber in seiner Eigenschaft als Repräsentant des  Unternehmens tätigt. 

Die Ausgabe einer Visa Enterprise Card erfolgt nur über die Firma, bei der der 
Karteninhaber beschäftigt ist.

(5) Verfügungen über auf dem Kreditkartenkonto unterhaltene Guthaben sind 
nur durch schriftlich oder telefonisch beauftragte Überweisungen auf das vom 
Karteninhaber benannte Referenzkonto möglich. Bei einem  telefonisch erteil-
ten Überweisungsauftrag muss der Karteninhaber zugleich Inhaber des Referenz-
kontos sein. Die Bank ist berechtigt, bei telefonisch erteilten Überweisungen 
Betragsgrenzen je Überweisung festzulegen. Der für das Guthaben jeweils ge-
währte Zinssatz ergibt sich aus der monatlichen Kreditkartenabrechnung. Die 
Zinsen werden monatlich dem Kreditkartenkonto gutgeschrieben. 

1.2 als Speichermedium für Zusatzanwendungen 
Verfügt die an den Kunden ausgegebene Kreditkarte über einen Chip, so kann 
die Kreditkarte auch als Speichermedium für Zusatzanwendungen 
–  der Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlossenen Vertrages (bank-

generierte Zusatzanwendung) oder 
–  eines Vertragsunternehmens nach Maßgabe des mit diesem abgeschlossenen 

Vertrages (unternehmensgenerierte Zusatzanwendung)
verwendet werden.
 
1.3 Ausgabe der Karte
Die Karte kann als physische Karte und zusätzlich, soweit von der Bank ange-
boten, als digitale Karte zur Speicherung auf einem Telekommunikations-, Digital- 
oder IT-Gerät (mobiles Endgerät) ausgegeben werden. Diese Besonderen Be-
dingungen gelten für beide Kartenformen gleichermaßen, es sei denn, es ist 
ausdrücklich etwas anderes geregelt.

2  |  Persönliche Geheimzahl (PIN) 
(1) Für die Nutzung von Geldautomaten und an Kassenterminals wird dem Kar-
teninhaber für seine Kreditkarte eine persönliche Geheimzahl (PIN = persönliche 
Identifikationsnummer) zur Verfügung gestellt. Die Bank ist berechtigt, bei Aus-
gabe einer Mastercard und Visa Card für denselben Karteninhaber für beide 
Kreditkarten (Kreditkarten-Doppel) eine gemeinsame persönliche  Geheimzahl 
(PIN) zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die Kreditkarte kann an Geldautomaten sowie an Kassenterminals, an de-
nen im Zusammenhang mit der Verwendung der Kreditkarte die PIN eingegeben 
werden muss, nicht mehr eingesetzt werden, wenn die PIN dreimal hintereinan-
der falsch eingegeben wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit 
seiner Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung setzen. 

3  |  Autorisierung von Kartenzahlungen durch den Karteninhaber 
(1) Bei Nutzung der Kreditkarte ist entweder 
–   ein Beleg zu unterschreiben, auf den das Vertragsunternehmen die Kartendaten 

übertragen hat, oder 
–   an Geldautomaten und automatisierten Kassen die PIN einzugeben.
Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber und Vertragsunternehmen 
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kann der Karteninhaber – insbesondere zur Beschleunigung eines Geschäftsvor-
falls im Rahmen eines fernmündlichen Kontakts – ausnahmsweise darauf ver-
zichten, den Beleg zu unterzeichnen, und stattdessen lediglich seine Kreditkar-
tennummer angeben. Die Bank ist in diesem Falle berechtigt, zusätzlich 
–  die Angabe mehrerer Merkmale aus den personenbezogenen Daten des Kar-

teninhabers (nachfolgend „persönliches Merkmal“) oder
–  die Eingabe einer unmittelbar vor Durchführung der Verfügung über ein mo-

biles Endgerät (z. B. Mobiltelefon) per SMS bekannt gegebenen Transaktions-
nummer (mobile TAN)

zu verlangen. Für den Versand der mobilen TAN per SMS nutzt die Bank den für 
das Postbank Girokonto eingerichteten mobilen TAN-Service, insbesondere die 
dort eingerichtete Telefonnummer.

(2) Mit dem Einsatz der Kreditkarte erteilt der Karteninhaber die Zustimmung 
(Autorisierung) zur Ausführung der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich eine 
PIN oder die Unterschrift erforderlich ist, wird die Zustimmung erst mit deren 
Einsatz erteilt. Nach der Erteilung der Zustimmung kann der Karteninhaber die 
Kartenzahlung nicht mehr widerrufen. In dieser Autorisierung ist zugleich die 
ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der 
Kartenzahlung notwendigen personenbezogenen Daten des Karteninhabers 
verarbeitet, übermittelt und speichert.

(3) Die Kreditkarte ist mit der Funktion „kontaktloses Bezahlen“ ausgestattet. 
Beim kontaktlosen Bezahlen an Kassenterminals ist die Kreditkarte an ein Kar-
tenlesegerät zu halten. Für Kleinstbeträge ist unter Umständen die Eingabe ei-
ner PIN oder das Unterschreiben  eines Belegs nicht erforderlich. 

(4) Die Karte nimmt am 3-D-Secure-Verfahren teil. Bei Online-Bezahlvorgän-
gen kann ein Vertragsunternehmen zur Sicherstellung des Einsatzes der Kredit-
kartennummer durch den rechtmäßigen Karteninhaber das der jeweiligen Kre-
ditkarte zugeordnete 3-D-Secure-Verfahren anwenden. Die Authentifizierung 
erfolgt mittels der hierfür zur Verfügung gestellten Personalisierten Sicherheits-
merkmale (z. B. TAN, Mobile-App).

Die Bank ist berechtigt, einen Kreditkartenumsatz abzulehnen, den der Kredit-
karteninhaber bei einem Unternehmen, das den Einsatz des 3-D-Secure-Verfah-
rens für diese Transaktion vorsieht, ohne dessen Nutzung tätigen will.

Weitere Authentifizierungsverfahren bei Online-Bezahlvorgängen werden dem 
Karteninhaber von der Bank gesondert mitgeteilt.

4  |  Sperrung eines verfügbaren Geldbetrags
Die Bank ist berechtigt, auf dem Konto des Karteninhabers einen im Rahmen 
der finanziellen Nutzungsgrenze (vgl. I.7) verfügbaren Geldbetrag zu sperren, 
wenn 
–   der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger ausgelöst worden ist und
–   der Karteninhaber auch der genauen Höhe des zu sperrenden Geldbetrags 

zugestimmt hat.

Den gesperrten Geldbetrag gibt die Bank unbeschadet sonstiger gesetzlicher 
oder vertraglicher Rechte unverzüglich frei, nachdem ihr der genaue Zahlungs-
betrag mitgeteilt worden oder der Zahlungsauftrag zugegangen ist.

5  |  Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, wenn 
–   sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN legitimiert hat,
–   der für die Kartenzahlung geltende Ver fü gungsrahmen der Kreditkarte oder 

die finanzielle Nutzungsgrenze nicht eingehalten ist oder
–   die Kreditkarte gesperrt ist oder
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–   das abgefragte persönliche Merkmal (vgl. Nr. 3 Absatz 1 Satz 3) oder die 
mobile TAN falsch eingegeben wurde oder
–   beim Einsatz der Kreditkarte der Verdacht einer nicht autorisierten oder 

betrügeri schen Verwendung der Kreditkarte besteht.

Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an dem die Kreditkarte ein-
gesetzt wird, unterrichtet.

6  |  Ausführungsfrist 
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger ausgelöst. Nach Zugang 
des Zahlungsauftrages bei der Bank ist diese verpflichtet  sicherzustellen, dass 
der Kartenzahlungsbetrag spätestens an dem im „Preis- und Leistungsverzeich-
nis Postbank“ angegebenen Zeitpunkt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers eingeht. 

7  |  Finanzielle Nutzungsgrenze 
(1) Der Karteninhaber darf die Kreditkarte nur innerhalb des Verfügungsrah-
mens der Kreditkarte und nur in der Weise nutzen, dass ein Ausgleich der Karten-
umsätze bei Fälligkeit  gewährleistet ist. Der Karteninhaber kann mit seiner Bank 
eine Änderung des Verfügungsrahmens seiner Kreditkarte vereinbaren. 

(2) Auch wenn der Karteninhaber die finanzielle Nutzungsgrenze nicht ein-
hält, ist die Bank berechtigt, den Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die 
aus der Nutzung der Kreditkarte entstehen. Die Genehmigung einzelner Kredit-
kartenumsätze führt weder zur Einräumung eines Kredites noch zur Erhöhung 
eines zuvor eingeräumten Kredites, sondern erfolgt in der Erwartung, dass ein 
Ausgleich der Kreditkartenumsätze bei Fälligkeit gewährleistet ist. 

(3) Übersteigt die Buchung von Kreditkartenumsätzen ein vorhandenes Konto-
guthaben oder einen vorher für das Konto eingeräumten Kredit, so führt die Bu-
chung lediglich zu einer geduldeten Kontoüberziehung. 

8  |  Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers 

8.1 Unterschrift 
Der Karteninhaber hat seine Kreditkarte nach Erhalt unverzüglich auf dem Un-
terschriftsfeld zu unterschreiben. 

8.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Kreditkarte 
Die Kreditkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um zu verhindern, 
dass sie abhandenkommt und missbräuchlich verwendet wird. Sie darf insbe-
sondere nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. Denn jede 
Person, die im Besitz der Kreditkarte ist, hat die Möglichkeit, mit ihr missbräuch-
liche Verfügungen zu tätigen. 

8.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine andere Person Kennt-
nis von der persönlichen Geheimzahl (PIN) erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht 
auf der Karte vermerkt, bei einer digitalen Karte nicht im mobilen Endgerät oder 
in einem anderen Kommunikationsgerät gespeichert oder in anderer Weise zu-
sammen mit dieser aufbewahrt werden. Denn jede Person, die die PIN kennt 
und in den Besitz der Karte kommt, hat die Möglichkeit, zulasten des auf der 
Karte angegebenen Kontos Verfügungen zu tätigen (zum Beispiel Geld an Geld-
automaten abzuheben). Sofern der Karteninhaber eine digitale Karte nutzt und 
der Zugriff auf das Mobiltelefon oder ein anderes Kommunikationsgerät durch 
ein vom Karteninhaber wählbares Legitimationsmedium abgesichert werden 
kann, darf der Karteninhaber zur Absicherung des Zugriffs nicht dieselbe PIN 
verwenden, die für die Nutzung der Karte erforderlich ist.
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8.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karteninhabers 
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl seiner Kreditkarte bzw. 
des mobilen Endgeräts mit digitaler Karte, die missbräuchliche Verwendung 
oder eine sonstige nicht  autorisierte Nutzung von Kreditkarte oder PIN fest oder 
hat der Karteninhaber den Verdacht, dass die Kreditkarte unter Verwendung eines 
persönlichen Merkmals (vgl. Nr. 3 Absatz 1 Satz 3) oder einer mobilen TAN miss-
bräuchlich verwendet worden ist, so ist die Bank, und zwar möglichst die kon-
toführende Stelle, oder eine Repräsentanz des jeweiligen Kreditkartenverbundes 
unverzüglich zu unterrichten, um die Kreditkarte sperren zu lassen. Die Kontakt-
daten, unter denen eine Sperranzeige abgegeben werden kann, werden dem 
Karteninhaber gesondert mitgeteilt. Der Karteninhaber hat jeden Diebstahl oder 
Missbrauch auch unverzüglich bei der Polizei anzuzeigen. 

(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine andere Person unberechtigt 
in den Besitz seiner Kreditkarte gelangt ist, eine missbräuchliche Verwendung 
oder eine sonstige nicht  autorisierte Nutzung von Kreditkarte oder PIN vorliegt, 
muss er ebenfalls eine Sperranzeige abgeben. 

(3) Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur 
gegenüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatz anwendung in den 
Chip der Kreditkarte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, wenn das Un-
ternehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die 
Sperrung einer bankgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegenüber der 
Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank abgeschlossenen Vertrag. 

(4) Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich nach Feststellung einer nicht 
autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Kartenzahlung zu unterrichten. 

9  |  Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers 
(1) Die Bank ist gegenüber Vertragsunternehmen sowie den Kreditinstituten, die 
die Kreditkarte an ihren Geldautomaten akzeptieren, verpflichtet, die vom Kar-
teninhaber mit der Kreditkarte getätigten Umsätze zu begleichen. 

(2) Die Bank unterrichtet den Karteninhaber mindestens einmal monatlich auf 
dem vereinbarten Weg über alle im Zusammenhang mit der Begleichung der 
Kartenumsätze entstehenden Aufwendungen. 

Mit Karteninhabern, die nicht Verbraucher sind, wird die Art und Weise sowie die 
zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart. 

Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist der Betrag fällig, nachdem die Bank dem 
Karteninhaber Abrechnung erteilt hat. 

(3) Einwendungen und sonstige Beanstandungen des Karteninhabers aus sei-
nem Vertragsverhältnis zu dem Vertragsunternehmen, bei dem die Kreditkarte 
eingesetzt wurde, sind unmittelbar gegenüber dem Vertragsunternehmen geltend 
zu machen. 

10  |  Fremdwährungsumrechnung 
Nutzt der Karteninhaber die Kreditkarte für Verfügungen, die nicht auf Euro lau-
ten, wird das Konto gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kurses bei 
Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem „Preis- und Leis tungsverzeichnis 
Postbank“. Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Refe-
renzwechselkurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrichtigung des 
Karteninhabers wirksam. 

11  |  Kreditkarten Online-Service 
(1) Für Teilnehmer des Verfahrens „Postbank Online-Banking“ wird die monat-
liche Kreditkartenabrechnung über die Internet-Adresse www.postbank.de zur 
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Einsichtnahme bereitgehalten. Vor jeder Anfrage hat der Karteninhaber die im 
Rahmen des Verfahrens „Postbank Online-Banking“ für den Zugang zum Online- 
Banking nach Nr. 3 der Besonderen Bedingungen Postbank – Postbank Online-
Banking erforderlichen Daten einzugeben. 

(2) Inhabern von Zusatzkarten sowie Inhabern einer Postbank Business, Corporate 
oder Enterprise Card wird ein Zugang außerhalb des Postbank Online-Banking zur 
Verfügung gestellt. Gleiches gilt für Inhaber einer Postbank Kreditkarte, die
–  über ein bei der Postbank geführtes Zahlungskonto abgerechnet wird, für das 

der Karteninhaber aber keine Berechtigungen hat,
–  über das bei einem anderen Zahlungsdienstleister geführte Zahlungskonto 

abgerechnet werden.

Diesen Karteninhabern wird die Kreditkartenabrechnung monatlich über das 
Portal https://kreditkarten.postbank.de bereitgestellt

Den für den Zugang benötigten persönlichen Zugangscode wird die Bank dem 
Karteninhaber übermitteln. Diesen Zugangscode hat der Karteninhaber nach Er-
halt unverzüglich zu ändern. 

(3) Der Kalendertag eines jeden Monats, ab dem die Kreditkartenabrechnung zur 
Einsichtnahme bereitgestellt wird, ergibt sich aus der Bedienungsanleitung. Die 
Bank wird die Kreditkartenabrechnung einen angemessenen Zeitraum, der mindes-
tens ein halbes Jahr beträgt, zur Einsichtnahme bereithalten. Mit dem Kreditkar-
ten Online-Service kann der Karteninhaber darüber hinaus Informationen zu sei-
ner Kreditkarte (z. B. über den Verfügungsrahmen) einsehen. Auf Wunsch des 
Kunden übersendet die Bank die Kreditkartenabrechnung zusätzlich gegen Entgelt. 

(4) Bei Teilnahme am Kreditkarten Online-Service werden die Kreditkartenum-
sätze nach vorheriger Bereitstellung der Kreditkartenabrechnung dem angege-
benen Konto belastet. Von Girokonten, die bei einem anderen Kreditinstitut ge-
führt werden, werden die Kreditkartenumsätze nach vorheriger Bereitstellung 
der Kreditkartenabrechnung im SEPA-Basislastschriftverfahren eingezogen. 

12  |  Prüfen der Rechnungszusammenstellungen, Abrechnungen und 
sonstigen Mitteilungen der Bank, Frist für Einwendun gen, Genehmigung 
durch Schweigen 
(1) Der Karteninhaber hat Rechnungszusammenstellungen sowie sonstige Ab-
rechnungen und Mitteilungen der Bank auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit 
zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben. Die Un-
terlassung rechtzeitiger Einwendungen kann einen Schadensersatzanspruch der 
Bank gegen den Karteninhaber begründen. 

(2) Unbeschadet der Verpflichtung, Einwendun gen gegen Rechnungszusam-
menstellungen und Abrechnungen unverzüglich zu erheben, gelten diese als ge-
nehmigt, wenn ihnen nicht innerhalb von 28 Tagen nach Zugang widersprochen 
wird. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Der Kunde wird 
bei Fristbeginn auf diese Folgen besonders hingewiesen. Der Kunde kann auch 
nach Fristablauf eine Berichtigung der Rechnungszusammenstellung verlangen, 
muss dann aber die Unrichtigkeit beweisen. 

(3) Etwaige Einwendungen sind gegenüber der Bank zu erheben, und zwar 
möglichst  gegenüber der kontoführenden Stelle oder gegenüber dem Card 
Service der Bank. 

13  |  Guthabenverzinsung und Jahressteuerbescheinigung 
Gewährt die Bank für auf Kreditkartenkonten unterhaltene Guthaben Zin-
sen und hat sie  einen Steuerabzug vorzunehmen, erhält der Steuerpflichtige 
eine Jahressteuerbescheinigung über die an das Finanzamt abgeführte Kapital-
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ertragssteuer, soweit mit dem Kunden nicht die Ausgabe einer Einzelsteuerbe-
scheinigung vereinbart worden ist. Die Ausgabe einer Jahresbescheinigung nach 
§ 24c EStG bleibt hiervon unberührt. 

14  |  Entgelte 
(1) Die vom Karteninhaber gegenüber der Bank geschuldeten Entgelte ergeben 
sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“ der Bank.

(2) Änderungen der Entgelte werden dem Karteninhaber spätestens zwei Mo-
nate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der 
Karteninhaber mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektro-
nischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-Banking), können die 
 Ände rungen auch auf diesem Wege angeboten werden.

(3) Bei Entgelten und deren Änderung für Zah lungen von Karteninhabern, die 
nicht Verbrau cher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Absätze 2 bis 6 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank. 

15  |  Erstattungs-, Berichtigungs- und Scha densersatzansprüche des 
Karteninhabers 

15.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung 
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung in Form 
–  der Abhebung von Bargeld oder 
–  der Verwendung der Kreditkarte bei Vertrags unternehmen 
hat die Bank gegen den Karteninhaber keinen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen. 

Die Bank ist verpflichtet, dem Karteninhaber den Betrag unverzüglich und un-
gekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag einem Konto belastet, bringt die 
Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die nicht autorisierte 
Kartenverfügung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum 
Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“ zu 
erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die 
Kartenzahlung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kennt-
nis  erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe 
für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Karteninhabers vorliegt, 
schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüg lich zu 
prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt.

15.2 Ansprüche bei nicht erfolgter oder fehlerhafter oder verspäteter 
Ausführung einer auto  risierten Kartenverfügung 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisier-
ten Kartenverfügung in Form 
–  der Abhebung von Bargeld oder 
–  der Verwendung der Karte bei Vertragsunternehmen 
kann der Karteninhaber von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstat-
tung des Verfügungsbetrages insoweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht 
erfolgte oder fehlerhaft war. 

(2) Der Karteninhaber kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstat-
tung der Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammen-
hang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisierten 
Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem Konto belastet wurden. 

(3) Geht der Zahlungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-
gers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nr. I 6 ein (Verspätung), kann der 
Zahlungsempfänger von seinem Zahlungsdienstleister verlangen, dass dieser die 
Gutschrift des Zahlungsbetrages auf dem Konto des Zahlungsempfängers so 
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vornimmt, als sei die Kartenzahlung ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die 
Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Karteninhaber kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, 
wird die Bank die Kartenverfügung auf Verlangen des Karteninhabers nachvoll-
ziehen und ihn über das Ergebnis unterrichten. 

15.3 Schadensersatzansprüche des Karteninhabers aufgrund einer nicht 
autorisierten oder einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
einer autorisierten Kartenverfügung 
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung oder im Falle einer nicht 
erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung  einer autorisierten Karten-
verfügung kann der Karteninhaber von der Bank einen Schaden, der nicht be-
reits von Nr. 15.1 und 15.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn 
die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein 
Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes 
Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei  einer 
zwischengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber vorgegeben hat. 

(2) Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um einen Verbraucher oder er-
folgt der Einsatz der Kreditkarte in einem Land außerhalb Deutschlands und des 
Europäischen Wirtschaftsraumes (Drittstaat), beschränkt sich die Haftung der Bank 
für das Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvorgangs  beteiligten 
Stelle auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. 

(3) Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschul-
dens, in welchem Umfang Bank und Karteninhaber den Schaden zu tragen ha-
ben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500 EUR je Kartenzahlung be-
grenzt. Diese betragsmäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht 
–  für nicht autorisierte Kartenzahlungen, 
–  bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
–  für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und 
–  für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, soweit der Kartenin-

haber Ver braucher ist. 

15.4 Frist für die Geltendmachung von Ansprüchen nach Nr. 15.1–15.3
Ansprüche gegen die Bank nach Nr. 15.1 bis 15.3 sind ausgeschlossen, wenn 
der Karteninhaber die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Be-
lastung mit der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es sich um eine 
nicht autorisierte, nicht erfolgte oder fehlerhafte Kartenverfügung handelt. Der 
Lauf der 13-monatigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Karteninhaber über 
die aus der Kartenverfügung resultierende Belas tungs buchung entsprechend 
dem für Umsatzinformationen vereinbarten Weg, spätestens innerhalb eines Mo-
nats nach der Belastungsbuchung, unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Frist-
beginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer 
15.3 kann der Karteninhaber auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend ma-
chen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 

15.5 Erstattungsanspruch bei autorisierter Kartenverfügung ohne genaue 
Betragsangabe und Frist für die Geltendmachung des Anspruchs 
(1) Der Karteninhaber kann von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Er-
stattung des Verfügungsbetrages verlangen, wenn er eine Kartenverfügung bei 
einem Vertragsunternehmen in der Weise autorisiert hat, dass 
–  bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angegeben wurde und 
–  der Zahlungsvorgang den Betrag übersteigt, den der Karteninhaber entspre-

chend seinem bisherigen Ausgabeverhalten, dem Inhalt des Kartenvertrages 
und den jeweiligen Umständen des Einzelfalles hätte erwarten können; mit einem 
etwaigen Währungsumtausch zusammenhängende Gründe bleiben außer Be-
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tracht, wenn der vereinbarte Referenzwechselkurs zugrunde gelegt wurde. 

Der Karteninhaber ist verpflichtet, gegenüber der Bank die Sachumstände dar-
zulegen, aus denen er seinen Erstattungsanspruch herleitet. 

(2) Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, wenn er nicht innerhalb von 
acht Wochen nach dem Zeitpunkt der Belastung des Umsatzes auf dem Abrech-
nungskonto  gegenüber der Bank geltend gemacht wird. 

15.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
Ansprüche des Karteninhabers gegen die Bank nach Nr. 15.1–15.5 sind ausge-
schlossen, wenn die einen Anspruch begründenden Umstände 
–  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 

die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebote-
nen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden können, oder 

–  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden. 

16  |  Haftung des Karteninhabers für nicht autorisierte Kartenverfügungen 

16.1 Haftung des Karteninhabers bis zur Sperr anzeige 
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, werden sie ihm gestohlen 
oder kommen sie ihm sonst abhanden oder wird die Karte sonst missbräuch-
lich verwendet und kommt es dadurch zu nicht autorisierten Kartenverfügun-
gen in Form
– der Abhebung von Bargeld oder
–  der Verwendung der Karte bei einem Vertrags unternehmen, 
so haftet der Karteninhaber für Schäden, die bis zum Zeitpunkt der Sperran-
zeige verursacht werden, in Höhe von maximal 50 EUR, ohne dass es darauf an-
kommt, ob den Karteninhaber an dem Verlust, Diebstahl oder sonstigen Abhan-
denkommen oder sonstigem Missbrauch ein Verschulden trifft.

(2) Der Karteninhaber haftet nicht nach Absatz 1, wenn
–  es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhanden-

kommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung der Karte bzw. des 
mobilen Endgerätes mit der digitalen Karte vor dem nicht autorisierten Zah-
lungsvorgang zu bemerken, oder

–  der Verlust der Karte durch einen Angestellten, einen Agenten, eine Zweignie-
derlassung der Bank oder eine sonstige Stelle, an die Tätigkeiten der Bank aus-
gelagert wurden, verursacht worden ist.

(3) Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um einen Verbraucher oder er-
folgt der Einsatz der Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes (EWR) (Drittstaat), trägt der Karteninhaber den auf-
grund nicht autorisierter Kartenverfügungen entstehenden Schaden nach Absatz 1 
auch über einen Betrag von maximal 50 EUR hinaus, wenn der Karteninhaber die 
ihm nach diesen Bedingungen obliegenden Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat 
die Bank durch eine Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens bei-
getragen, haftet die Bank für den entstandenen Schaden im Umfang des von ihr 
zu vertretenen Mitverschuldens.

(4) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Verfügungen und hat 
der Karteninhaber in betrügerischer Absicht gehandelt oder seine Sorgfalts-
pflichten nach diesen Bedingun gen vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt, 
trägt der Karteninhaber den hierdurch entstandenen Schaden in vollem Umfang. 
Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, wenn
–  er den Verlust oder den Diebstahl der physischen Karte oder die missbräuchli-

che Verfügung der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft 
nicht unverzüglich mitgeteilt hat, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat,

–  die persönliche Geheimzahl auf der physichen Karte vermerkt oder zusammen 
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mit der Karte verwahrt war (zum Beispiel im  Originalbrief, in dem sie dem Karten-
inhaber mitgeteilt wurde),

–  die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt und der Miss-
brauch dadurch verursacht wurde.

(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den der 
Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf den für 
die Karte geltenden Verfügungs rah men.

(6) Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens nach den Absätzen 1, 
3 und 4 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die Sperr anzeige nicht abgeben 
konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperran-
zeige sichergestellt hatte, und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(7) Hat die Bank bei Einsatz der Kreditkarte eine starke Kundenauthentifizierung 
im Sinne des § 1 Absatz 24 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz nicht verlangt oder 
der Zahlungsempfänger oder sein Zahlungsdienstleister diese nicht akzeptiert, 
obwohl die Bank zur starken Kunden authentifizierung nach § 55 ZAG verpflich-
tet war, bestimmt sich die Haftung des Karten inhabers und der Bank abwei-
chend von den Absätzen 1, 3 und 4 nach den Bestimmungen des § 675v Absatz 
4 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Eine starke Kundenauthentifizierung erfordert 
insbesondere die Verwendung von zwei voneinander unabhängigen Elementen 
aus den Kategorien Wissen (etwas, das der Karteninhaber weiß, z. B. PIN), Besitz 
(etwas, das der Karteninhaber besitzt, zum Beispiel Kreditkarte) oder Inhärenz 
(etwas, das der Karteninhaber ist, z. B. Fingerabdruck).

(8) Die Absätze 2, 5 bis 7 finden keine Anwendung, wenn der Karteninhaber in 
betrügerischer Absicht gehandelt hat.

16.2 Haftung des Karteninhabers ab  Sperranzeige 
Sobald der Verlust oder Diebstahl der Karte, die missbräuchliche Verwendung 
oder eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Karte oder PIN gegenüber der 
Bank oder einer Repräsentanz des Mastercard bzw. Visa-Card-Verbundes ange-
zeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach durch Verfügungen in Form
–  der Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
–  der Verwendung der Kreditkarte bei einem Vertragsunternehmen
entstehenden Schäden.
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, trägt der Karteninhaber 
auch die nach der Sperranzeige entstehenden Schäden.

17  |  Gesamtschuldnerische Haftung mehrerer Antragsteller 
(1) Für die Verbindlichkeiten aus einer gemeinsam beantragten Kreditkarte haften 
die Antrags teller als Gesamtschuldner, d. h., die Bank kann von jedem Antragsteller 
die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern. 

(2) Jeder Antragsteller kann das Vertragsverhältnis nur mit Wirkung für alle An-
tragsteller jederzeit durch Kündigung beenden. 

(3) Jeder Antragsteller hat dafür Sorge zu tragen, dass die an ihn ausgegebene 
Kreditkarte mit Wirksamwerden der Kündigung unverzüglich an die Bank zu-
rückgegeben wird. Die Aufwendungen, die aus der weiteren Nutzung  einer Kre-
ditkarte bis zu ihrer Rückgabe an die Bank entstehen, haben die Antragsteller 
ebenfalls gesamtschuldnerisch zu tragen. Unabhängig davon wird die Bank zu-
mutbare Maßnahmen ergreifen, um Verfügungen mit der gekündigten Kredit-
karte nach Erklärung der Kündigung zu unterbinden. 

18  |  Eigentum und Gültigkeit der Kreditkarte 
(1) Die Kreditkarte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist nicht übertragbar. 
Die Kreditkarte ist nur für den auf der Kreditkarte angegebenen Zeitraum gültig. 
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(2) Mit der Ausgabe einer neuen Kreditkarte, spätestens aber nach Ablauf der 
Gültigkeit ist die Bank berechtigt, die alte Kreditkarte zurückzuverlangen. Endet 
die Berechtigung, die Kreditkarte zu nutzen, vorher (z. B. durch Kündigung des 
Kreditkartenvertrages), so hat der Karteninhaber die Kreditkarte unverzüglich an 
die Bank, und zwar möglichst an die kontoführende Stelle oder an den Card Ser-
vice der Bank, zurückzugeben. 

(3) Die Bank behält sich das Recht vor, auch während der Laufzeit einer Kredit-
karte diese gegen eine neue auszutauschen; Kosten entstehen dem Karteninha-
ber dadurch nicht. 

19  |  Kündigungsrecht des Karteninhabers 
Der Kunde kann den Kreditkartenvertrag jederzeit mit einer Kündigungsfrist 
von einem Monat kündigen. 

20  |  Kündigungsrecht der Bank 
(1) Die Bank kann den Kreditkartenvertrag  unter Einhaltung einer angemessenen, 
mindes tens zweimonatigen Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird den Kre-
ditkartenvertrag mit  einer längeren Kündigungsfrist kündigen, wenn dies unter 
Berücksichtigung der berechtigten Belange des Karteninhabers geboten ist. 

(2) Die Bank kann den Kreditkartenvertrag fristlos kündigen, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt, durch den die Fortsetzung des Kreditkartenvertrages auch unter 
angemessener  Berücksichtigung der berechtigten Belange des Kunden für die 
Bank unzumutbar ist. 

(3) Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn 
–  der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögenslage gemacht hat und 

die Bank hierauf die Entscheidung über den Abschluss des Kreditkartenvertra-
ges gestützt hat oder 

–  eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögenslage eintritt oder einzutre-
ten droht und dadurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten aus dem Kreditkar-
tenvertrag  gegenüber der Bank gefährdet ist oder 

–  das für die Abbuchung der Kreditkartenumsätze bestimmte Girokonto aufgelöst 
oder ein für das Girokonto eingeräumter Überziehungskredit gekündigt wird. 

21  |  Folgen der Kündigung 
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Kreditkarte nicht mehr benutzt 
werden. Die Kreditkarte ist unverzüglich und unaufgefordert an die Bank zurück-
zugeben. Auf der Kreditkarte befindliche unternehmensgenerierte Zusatzan-
wendungen hat der Karteninhaber bei dem Unternehmen, das die Zusatzan-
wendung auf die Kreditkarte aufgebracht hat, unverzüg lich entfernen zu lassen. 
Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwendung 
richtet sich nach den für jene Zusatzanwendung geltenden Regeln. 

22  |  Sperre und Einziehung der Kreditkarte 
(1) Die Bank darf die Kreditkarte sperren und den Einzug der Kreditkarte (z. B. an 
Geldautomaten) beziehungsweise die Löschung der  digitalen Karte verlangen 
oder dies selbst veranlassen, 
–  wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, 
–  wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Kreditkarte 

dies rechtfertigen oder 
–  wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung 

der Kredit karte besteht. 

Darüber wird die Bank den Kontoinhaber unter Angabe der hierfür maßgeb-
lichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre 
oder Löschung unterrichten. Die Bank wird die Karte entsperren oder diese 
durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr ge-
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geben sind. Auch hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber unverzüglich. 

Die Bank wird den Karteninhaber unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe 
möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre über die Sperre un-
terrichten. Die Bank wird die Kreditkarte entsperren oder durch eine neue Kredit-
karte ersetzen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch 
hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber. 

(2) Die Bank ist berechtigt, die Kartennummern abhandengekommener, gesperr-
ter oder durch Kündigung ungültig gewordener Kreditkarten den Vertragsunter-
nehmen in Sperrlisten oder auf ähnliche Weise bekannt zu geben. 

(3) Hat der Karteninhaber auf einer eingezoge nen Kreditkarte eine Zusatzan-
wendung gespeichert, so hat der Einzug der Kreditkarte zur Folge, dass er die 
Zusatzanwendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der Einziehung in 
der Kreditkarte gespeicherte unternehmensgenerierte Zusatzanwendungen kann 
der Karteninhaber von der Bank herausverlangen, nachdem diese die Kredit-
karte von der Stelle, die die Kreditkarte eingezogen hat, zur Verfügung gestellt 
bekommen hat. Die Bank ist berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug auf 
die unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen dadurch zu erfüllen, dass 
sie dem Karteninhaber die um die Zahlungsverkehrs funktionen bereinigte Kre-
ditkarte aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer auf der Kredit-
karte befindlichen bankgenerierten Zusatzanwendung richtet sich nach den für 
jene Zusatzanwendung geltenden Regeln.

II Zusatzanwendungen 

1  |  Speicherung von Zusatzanwendungen auf der Kreditkarte 
(1) Der auf der Kreditkarte befindliche Chip kann auch als Speichermedium für 
eine bankgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form  eines Jugendschutzmerk-
mals) oder für eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung (z. B. in Form ei-
nes elektronischen Fahrscheins) genutzt werden. 

(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatz anwendung richtet sich nach dem 
Rechtsverhältnis des Karteninhabers zur Bank. 

(3) Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung kann der Karteninhaber 
nach Maßgabe des mit dem Unternehmen geschlossenen Vertrages nutzen. Es 
obliegt der Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine Kreditkarte zur Spei-
cherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nutzen möchte. Die 
Speicherung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung auf der Kredit- 
karte erfolgt am Terminal des Unternehmens nach Absprache zwischen dem 
Kunden und dem Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der am 
Unternehmensterminal kommunizierten Daten keine Kenntnis. 

2  |  Verantwortlichkeit des Unternehmens für den Inhalt einer unter- 
nehmensgenerierten Zusatzanwendung 

Die Bank stellt mit dem Chip auf der Kreditkarte lediglich die technische Plattform 
zur Verfügung, die es dem Kunden ermöglicht, in der Kreditkarte unternehmens- 
generierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine Leistung, die das Unterneh-
men über die unternehmensgenerierte Zusatzanwendung gegenüber dem Kunden 
erbringt, richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt des Vertragsverhältnisses 
zwischen dem Kunden und dem Unternehmen. 

3  |  Reklamationsbearbeitung bei Zusatz anwendungen 
(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dung betreffen, hat der Kunde ausschließlich gegenüber dem Unternehmen gel-
tend zu machen, das die Zusatzanwendung in die Kreditkarte eingespeichert hat. 
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Das Unternehmen bearbeitet derartige Einwendungen auf Basis der bei ihm gespei-
cherten Daten. Der Kunde darf die Kreditkarte zum Zwecke der Reklamationsbe-
arbeitung nicht dem Unternehmen aushändigen. 

(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten Zusatzanwendung 
betreffen, hat der Karteninhaber ausschließlich gegenüber der Bank geltend zu 
machen. 

4  |  Keine Angabe der von der Bank an den Kunden ausgegebenen PIN bei 
unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen 
(1) Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder Nutzung einer unternehmens- 
generierten Zusatzanwendung auf der Kreditkarte wird die von der Bank an den 
Karteninhaber ausgegebene PIN nicht eingegeben. 

(2) Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung 
in die Kreditkarte eingespeichert hat, dem Karteninhaber die Möglichkeit eröff-
net, den Zugriff auf diese Zusatzanwendung mit einem separaten von ihm wähl-
baren Legitimationsmedium abzusichern, so darf der Kunde zur Absicherung 
der unternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht die PIN verwenden, die 
ihm von der Bank für die Nutzung der Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfü-
gung gestellt worden ist. 

5  |  Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen 
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung kommt nur ge-
genüber dem Unternehmen in Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip 
der Kreditkarte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, wenn das Unter-
nehmen die Möglichkeit zur Sperrung seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sper-
rung von bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt nur gegenüber der Bank 
in Betracht und richtet sich nach dem mit der Bank geschlossenen Vertrag. 

III Änderungen der Geschäftsbedingungen 

Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden dem Karteninhaber spätes-
tens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens 
in Textform angeboten. Hat der Karteninhaber mit der Bank im Rahmen seiner 
Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (zum 
Beispiel das Online-Banking), können die Änderungen auch auf diesem Weg 
angeboten werden. Der Karteninhaber kann den Änderungen vor dem vorge-
schlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens entweder zustimmen oder sie ablehnen.

Die Zustimmung des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung 
nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 
angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem An-
gebot besonders hinweisen. Werden dem Kunden Änderungen dieser Bedin-
gungen angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderun gen auch fristlos und kostenfrei 
kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot be-
sonders hinweisen. 

IV Außergerichtliche Streitschlichtung und Beschwerdemöglichkeit 

(1) Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungs-
stelle „Ombudsmann der privaten Banken“ (www.bankenombudsmann.de) teil. 
Dort hat der Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung  einer Streitigkeit mit der 
Bank den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Betrifft der Beschwer-
degegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungs-
diensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürger lichen Gesetzbuches), können auch 
Kunden, die nicht Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken an-
rufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung des Ombudsmanns der priva-
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ten Banken“, die auf Wunsch zur Verfügung  gestellt wird oder im Internet un-
ter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die  Beschwerde ist in Textform (z. B. 
mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundes-
verband deutscher Banken e. V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin,  Telefax: 030 
1663 – 3169, E-Mail: ombudsmann@bdb.de zu richten.

(2) Ferner besteht für den Karteninhaber die Möglichkeit, sich jederzeit schrift-
lich oder zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht, Graurhein dorfer Straße 108, 53117 Bonn, über Verstöße der 
Bank gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c des 
Bürger lichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Art. 248 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) zu beschweren. 

Besondere Bedingungen Postbank  
Postbank Online-Banking 

1  |  Leistungsangebot
(1) Der Kunde und dessen Bevollmächtigte können Bankgeschäfte mittels Online- 
Banking in dem von der Bank angebotenen Umfang abrufen. Des Weiteren sind 
sie berechtigt, für die Auslösung eines Zahlungsauftrages einen Zahlungsauslö-
sedienst gemäß § 1 Abs. 33 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz und für die Mittei-
lung von Informationen über ein Zahlungskonto einen Kontoinformationsdienst 
gemäß § 1 Abs. 34 ZAG zu nutzen.

Die Bank ist berechtigt, dem Kunden Änderungen der Allgemeinen Geschäfts- 
bedingungen der Bank und der besonderen Bedingungen für einzelne Geschäfts- 
beziehun gen sowie sonstige, neben den Kontoauszugs informationen erstellte Mit-
teilungen durch Einstellen in die Online- Banking-Nachrichtenbox zu übermitteln.

(2) Kunde und Bevollmächtigte werden im Folgenden einheitlich als „Teilnehmer“, 
Konto und Depot im Folgenden einheitlich als „Konto“ bezeichnet, es sei denn, 
dies ist ausdrücklich anders bestimmt.

(3) Für die technische Verbindung zum Online-Banking teilt die Bank Zugangska-
näle (z. B. eine Internetadresse) mit. Zur Auslösung eines Zahlungsauftrags und 
zum Abruf von Informationen über ein Zahlungskonto kann der Teilnehmer die 
technische Verbindung zum Online-Banking auch über einen Zahlungsauslöse-
dienst beziehungsweise einen Kontoinformationsdienst (siehe Nummer 1 Absatz 
1 Satz 3 dieser Bedingungen) herstellen.

(4) Für die Nutzung des Online-Banking gelten  die mit der Bank gesondert ver-
einbarten Verfügungslimite.

2  |  Voraussetzungen zur Nutzung des Online-Banking
(1) Der Teilnehmer kann das Online-Banking nutzen, wenn die Bank ihn authen-
tifiziert hat. 

(2) Authentifizierung ist das mit der Bank gesondert vereinbarte Verfahren, mit 
dessen Hilfe die Bank die Identität des Teilnehmers oder die berechtigte Verwen-
dung eines vereinbarten Zahlungsinstruments einschließlich der Verwendung 
des Personalisierten Sicherheitsmerkmals des Teilnehmers überprüfen kann. Mit 
den hierfür vereinbarten Authentifizierungselementen kann der Teilnehmer sich 
gegenüber der Bank als berechtigter Teilnehmer ausweisen, auf Informationen 
zugreifen (siehe Nummer 3 dieser Bedingungen) sowie Aufträge erteilen (siehe 
Nummer 4 dieser Bedingungen).
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(3) Authentifizierungselemente sind
–  Wissenselemente, also etwas, das nur der Teilnehmer weiß (z. B. Online-Banking- 

Passwort),
–  Besitzelemente, also etwas, das nur der Teilnehmer besitzt (z. B. Gerät zur Er-

zeugung oder zum Empfang von einmal verwendbaren Transaktionsnummern 
[TAN], die den Besitz des Teilnehmers nachweisen, wie die Postbank Card mit 
TANGenerator oder das mobile Endgerät), oder

–  Seinselemente, also etwas, das der Teilnehmer ist (Inhärenz, z. B. Fingerab-
druck als biometrisches Merkmal des Teilnehmers).

(4) Die Authentifizierung des Teilnehmers erfolgt, indem der Teilnehmer gemäß 
der Anforderung der Bank das Wissenselement, den Nachweis des Besitzele-
ments und/oder den Nachweis des Seinselements an die Bank übermittelt.

3  |  Zugang zum Online-Banking
(1) Der Teilnehmer erhält Zugang zum Online-Banking, wenn
–  er seine individuelle Teilnehmerkennung (Postbank ID) angibt und
–  er sich unter Verwendung des oder der von der Bank angeforderten  

Authentifizierungselemente(s) ausweist und
–  keine Sperre des Zugangs (vgl. Nr. 8.1 und 9) vorliegt.

Nach Gewährung des Zugangs zum Online- Banking kann der Teilnehmer auf In-
formationen zugreifen oder nach Nummer 4 dieser  Bedingungen Aufträge erteilen.

Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der Teilnehmer Zahlungsaufträge über ei-
nen Zahlungsauslösedienst auslöst und Zahlungskontoinfor mationen über einen 
Kontoinformationsdienst anfordert (siehe Nr. 1 Absatz 1 Satz 3).

(2) Für den Zugriff auf sensible Zahlungsdaten im Sinne des § 1 Absatz 26 
Satz 1 ZAG (z. B. zum Zweck der Änderung der Anschrift des Kunden) fordert 
die Bank den Teilnehmer auf, sich unter Verwendung eines weiteren Authen -
tifizierungselements auszuweisen, wenn beim Zugang zum Online-Banking nur 
ein Authen tifizierungselement angefordert wurde. Der Name des Kontoinhabers 
und die Kontonummer sind für den vom Teilnehmer genutzten Zahlungsauslöse-
dienst und Kontoinformationsdienst keine sensiblen Zahlungsdaten (§ 1 Absatz 
26 Satz 2 ZAG).

4  |  Online-Banking-Aufträge

4.1 Auftragserteilung und Autorisierung
(1) Der Teilnehmer muss einem Auftrag (z. B. Überweisung) zu dessen Wirksam-
keit zustimmen (Autorisierung). Auf Anforderung hat er hierzu Authentifizie-
rungselemente (z. B. Eingabe einer TAN als Nachweis des Besitzelements) zu ver-
wenden.

Die Bank bestätigt mittels Online-Banking den Eingang des Auftrags.

(2) Absatz 1 gilt auch, wenn der Teilnehmer einen Zahlungsauftrag über einen 
Zahlungsauslösedienst (siehe Nummer 1 Absatz 1 Satz 3 dieser Bedingungen) 
auslöst.

4.2 Widerruf von Aufträgen
Die Widerrufbarkeit eines Online-Banking- Auftrags richtet sich nach den für die 
jeweilige Auftragsart geltenden Sonderbedingungen (z. B. Bedingungen für den 
Überweisungsverkehr). Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des On-
line-Banking erfolgen, es sei denn, die Bank sieht eine Widerrufsmöglichkeit im 
Online-Banking ausdrücklich vor.



44

5  |  Bearbeitung von Online-Banking-Aufträgen durch die Bank
(1) Die Bearbeitung der Aufträge erfolgt an den für die Abwicklung der jeweili-
gen Auftragsart (z. B. Überweisung) auf der Online-Banking-Seite der Bank oder 
im „Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“ bekannt gegebenen Geschäftsta-
gen im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes. Geht der Auftrag nach 
dem auf der Online-Banking-Seite der Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeich-
nis Postbank“ angegebenen Zeitpunkt (Einlieferungsschlusszeit) ein oder fällt 
der Zeitpunkt des Eingangs nicht auf einen Geschäftstag gemäß Online-Banking-
Seite der Bank oder „Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“, so gilt der Auf-
trag als am darauffolgenden Geschäftstag zugegangen. Die Bearbeitung be-
ginnt erst an diesem Geschäftstag.

(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende Ausführungsbedingun-
gen vorliegen:
–  Der Teilnehmer hat den Auftrag autorisiert (vgl. Nummer 4.1 dieser Bedingungen).
–  Die Berechtigung des Teilnehmers für die jeweilige Auftragsart (z. B. Wert- 

papier order) liegt vor.
–  Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.
–  Das gesondert vereinbarte Online-Banking- Verfügungslimit ist nicht über-

schritten (vgl. Nummer 1 Absatz 4 dieser Bedingungen).
–  Die weiteren Ausführungsbedingungen nach den für die jeweilige Auftragsart 

maßgeblichen besonderen Bedingungen (zum Beispiel ausreichende Kontode-
ckung gemäß den „Besonderen Bedingungen – Überweisungen Bedingungen 
für das Wertpapiergeschäft“) liegen vor.

Liegen die Ausführungsbedingungen nach Satz 1 vor, führt die Bank die Aufträge 
nach Maßgabe der Bestimmungen der für die jeweilige Auftragsart geltenden 
Besonderen Bedingungen (z. B. zum Beispiel Besondere Bedingungen Überwei-
sungen, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft) aus.

(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 2 Satz 1 nicht vor, wird 
die Bank den Auftrag nicht ausführen. Sie wird dem Teilneh mer hierüber mit-
tels Online-Banking eine Information zur Verfügung stellen und soweit möglich 
dabei Gründe und Möglichkeiten nennen, mit denen Fehler, die zur Ablehnung 
geführt haben, berichtigt werden können.

6  |  Information des Kunden über Online- Banking-Verfügungen
Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal monatlich über die mittels 
Online-Banking getätigten Verfügungen auf dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg. 

7  |  Sorgfaltspflichten des Teilnehmers

7.1 Schutz der Authentifizierungselemente
(1) Der Teilnehmer hat alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um seine Au-
thentifizierungselemente (siehe Nummer 2 dieser Bedingungen) vor unbefug-
tem Zugriff zu schützen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Online-Banking 
missbräuchlich verwendet oder in sonstiger Weise nicht autorisiert genutzt wird 
(vergleiche Nummer 3 und 4 dieser Bedingungen).

(2) Zum Schutz der einzelnen Authentifizierungselemente hat der Teilnehmer 
vor allem Folgendes zu beachten:
(a) Wissenselemente, wie z. B. das Online-Banking-Passwort, sind geheim zu 
halten, sie dürfen insbesondere
–  nicht mündlich (z. B. telefonisch oder persönlich) weitergegeben werden,
–  nicht außerhalb des Online-Banking in Textform (z. B. per E-Mail, Messenger-

Dienst) weitergegeben werden,
–  nicht ungesichert elektronisch gespeichert werden (z. B. Speicherung des Online-

Banking-Passworts im Klartext im Computer oder im mobilen Endgerät) und
–  nicht auf einem Gerät notiert oder als Abschrift zusammen mit einem Gerät 
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aufbewahrt werden, das als Besitzelement (z. B. Postbank Card mit TAN-Ge-
nerator, mobiles Endgerät, Signaturkarte) oder zur Prüfung des Seinselements 
(z. B. mobiles Endgerät mit Anwendung für das Online-Banking und Fingerab-
drucksensor) dient.

(b) Besitzelemente, wie z. B. die Postbank Card mit TAN-Generator oder ein mo-
biles Endgerät, sind vor Missbrauch zu schützen, insbesondere
–  sind die Postbank Card mit TAN-Generator oder die Signaturkarte vor dem un-

befugten Zugriff anderer Personen sicher zu verwahren,
–  ist sicherzustellen, dass unberechtigte Personen auf das mobile Endgerät des 

Teilnehmers (z. B. Mobiltelefon) nicht zugreifen können,
–  ist dafür Sorge zu tragen, dass andere Per sonen die auf dem mobilen Endgerät 

(z. B. Mobiltelefon) befindliche Anwendung für das Online Banking (z. B. Online-
Banking-App, Authentifizierungs-App) nicht nutzen können,

–  ist die Anwendung für das Online-Banking (z. B. Online-Banking-App, 
Authentifizierungs- App) auf dem mobilen Endgerät des Teilnehmers zu deak-
tivieren, bevor der Teilnehmer den Besitz an diesem mobilen Endgerät aufgibt 
(z. B. durch Verkauf des Mobiltelefons),

–  dürfen die Nachweise des Besitzelements (z. B. TAN) nicht außerhalb des Online- 
Banking mündlich (z. B. per Telefon) oder in Textform (z. B. per E-Mail, Messen-
ger-Dienst) weitergegeben werden und

–  muss der Teilnehmer, der von der Bank einen Code zur Aktivierung des Besitz-
elements (z. B. Mobiltelefon mit Anwendung für das Online-Banking) erhalten 
hat, diesen vor dem unbefugten Zugriff anderer Personen sicher verwahren; 
ansonsten besteht die Gefahr, dass andere Personen ihr Gerät als Besitzele-
ment für das Online-Banking des Teilnehmers aktivieren.

(c) Seinselemente, wie z. B. Fingerabdruck des Teilnehmers, dürfen auf einem 
mobilen Endgerät des Teilnehmers für das Online-Banking nur dann als Authen-
tifizierungselement verwendet werden, wenn auf dem mobilen Endgerät keine 
Seinselemente anderer Personen gespeichert sind. Sind auf dem mobilen Endge-
rät, das für das Online-Banking genutzt wird, Seinselemente anderer Personen ge-
speichert, ist für das Online Banking das zu verwendende Wissenselement (z. B. 
Online-Banking-Passwort) zu nutzen und nicht das auf dem mobilen Endgerät 
gespeicherte Seinselement.

(3) Beim mobileTAN-Verfahren darf das mobile Endgerät, mit dem die TAN emp-
fangen wird (z. B. Mobiltelefon), nicht gleichzeitig für das Online-Banking ge-
nutzt werden.

(4) Die für das mobileTAN-Verfahren hinterlegte Telefonnummer ist zu löschen 
oder zu ändern, wenn der Teilnehmer diese Telefonnummer für das Online- 
Banking nicht mehr nutzt.

(5) Ungeachtet der Schutzpflichten nach den Absätzen 1 bis 4 darf der Teilneh-
mer zur Auslösung eines Zahlungsauftrags und zum Abruf von Informationen 
über ein Zahlungskonto seine Authentifizierungselemente gegenüber einem von 
ihm ausgewählten Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst (siehe 
Nummer 1 Absatz 1 Satz 3 dieser Bedingun gen) verwenden.

7.2 Sicherheitshinweise der Bank
Der Teilnehmer muss die Sicherheitshinweise auf der Online-Banking-Seite der 
Bank zum Online-Banking, insbesondere die Maßnahmen zum Schutz der einge-
setzten Hard- und Software (Kundensystem), beachten.

7.3 Prüfung der Auftragsdaten mit von der Bank angezeigten Daten
Die Bank zeigt dem Teilnehmer die von ihr empfangenen Auftragsdaten (z. B. 
Betrag, Kontonummer des Zahlungsempfängers, Wertpapierkennnummer) über 
das gesondert vereinbarte Gerät des Teilnehmers an (z. B. mittels mobilem End-
gerät, Chipkartenlesegerät mit Display). Der Teilnehmer ist verpflichtet, vor der 
Bestätigung die Übereinstimmung der angezeigten Daten mit den für den Auf-
trag vorgesehenen Daten zu prüfen.
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8  |  Anzeige- und Unterrichtungspflichten

8.1 Sperranzeige
(1) Stellt der Teilnehmer
–  den Verlust oder den Diebstahl eines Besitz elements zur Authentifizierung (z. B. 

Postbank Card mit TAN-Generator, mobiles Endgerät, Signaturkarte) oder
–  die missbräuchliche Verwendung oder die sonstige nicht autorisierte Nutzung 

eines Authentifizierungselements fest, muss der Teilnehmer die Bank hierüber 
unverzüglich unterrichten (Sperranzeige). Der Teilnehmer kann der Bank eine 
solche Sperranzeige jederzeit auch über die gesondert mitgeteilten Kommuni-
kationskanäle abgeben.

(2) Der Teilnehmer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch unverzüglich bei der  
Polizei zur Anzeige zu bringen.

(3) Hat der Teilnehmer den Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen 
Verwendung eines seiner Authentifizierungselemente, muss er ebenfalls eine 
Sperranzeige abgeben.

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder fehlerhafte Aufträge
Der Teilnehmer hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autori-
sierten oder  fehlerhaft ausgeführten Auftrags hierüber zu unterrichten.

9  |  Nutzungssperre

9.1 Sperre auf Veranlassung des Teilnehmers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Teilnehmers, insbesondere im Fall der 
Sperranzeige nach Nummer 8.1 dieser Bedingungen,
–  den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilnehmer oder
–  seine Authentifizierungselemente zur Nutzung des Online-Banking.

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank
(1) Die Bank darf den Online-Banking-Zugang für einen Teilnehmer sperren, 
wenn
–  sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,
–  sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Authentifizierungs-

elemente des Teilnehmers dies rechtfertigen oder
–  der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer betrügerischen Verwendung 

eines Authentifizierungselements besteht.

(2) Die Bank wird den Kunden unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe 
möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperre auf dem verein-
barten Weg unterrichten. Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, soweit die 
Bank hierdurch gegen gesetzliche Verpflichtungen verstoßen würde.

9.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder die betroffenen Authentifizierungsele-
mente austauschen, wenn die Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. 
Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich.

9.4 Automatische Sperre eines chipbasierten Authentifizierungsinstruments
(1) Die Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, wenn dreimal in Folge 
der Nutzungscode für die elektronische Signatur falsch eingegeben wird.

(2) Ein TAN-Generator als Bestandteil einer Chipkarte, der die Eingabe eines ei-
genen Nutzungscodes erfordert, sperrt sich selbst, wenn dieser dreimal in Folge 
falsch eingegeben wird.
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(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Besitzelemente können dann nicht 
mehr für das Online-Banking genutzt werden. Der Teilnehmer kann sich mit der 
Bank in Verbindung setzen, um die Nutzungsmöglichkeit wiederherzustellen.

9.5 Zugangssperre für Zahlungsauslösedienst und Kontoinformationsdienst
Die Bank kann Kontoinformationsdienstleis tern oder Zahlungsauslösedienstleis-
tern den Zugang zu einem Zahlungskonto des Kunden verweigern, wenn objek-
tive und gebührend nachgewiesene Gründe im Zusammenhang mit einem nicht 
autorisierten oder betrügerischen Zugang des Kontoinformationsdienstleisters 
oder des Zahlungsauslösedienstleisters zum Zahlungskonto, einschließlich der 
nicht autorisierten oder betrügerischen Auslösung eines Zahlungsvorgangs, es 
rechtfertigen. Die Bank wird den Kunden über eine solche Zugangsverweige-
rung auf dem vereinbarten Weg unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt mög-
lichst vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Verweigerung des Zugangs. 
Die Angabe von Gründen darf unterbleiben, soweit die Bank hierdurch gegen ge-
setzliche Verpflichtungen verstoßen würde. Sobald die Gründe für die Verwei-
gerung des Zugangs nicht mehr bestehen, hebt die Bank die Zugangssperre auf. 
Hierüber unterrichtet sie den Kunden unverzüglich.

10  |  Haftung

10.1 Haftung der Bank bei Ausführung  eines nicht autorisierten Auftrags 
und  eines nicht, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Auftrags
Die Haftung der Bank bei einem nicht autorisierten Auftrag und einem nicht, 
fehlerhaft oder verspätet ausgeführten Auftrag richtet sich nach den für die 
jeweilige Auftragsart vereinbarten Besonderen Bedingungen (z. B. Besondere 
Bedingungen Überweisungen, Bedingungen für das Wertpapiergeschäft).

10.2 Haftung des Kunden bei missbräuchlicher Nutzung seiner Authenti-
fizierungselemente

10.2.1 Haftung des Kunden für nicht  autorisierte Zahlungsvorgänge vor 
der Sperranzeige
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor der Sperranzeige auf der 
Nutzung eines verloren gegangenen, gestohlenen oder sonst abhandengekom-
menen Authentifizierungselements, oder auf der sonstigen missbräuchlichen 
Verwendung eines Authentifizierungselements, haftet der Kunde für den der 
Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem Betrag von 50 EUR, ohne 
dass es darauf ankommt, ob den Teilnehmer ein Verschulden trifft.

(2) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absatz 1 verpflichtet, wenn
–  es ihm nicht möglich gewesen ist, den Verlust, den Diebstahl, das Abhanden-

kommen oder eine sonstige missbräuchliche Verwendung des Authentifizie-
rungselements vor dem nicht autorisierten Zahlungsvorgang zu bemerken, 
oder

–  der Verlust des Authentifizierungselements durch einen Angestellten, einen 
Agenten, eine Zweigniederlassung eines Zahlungsdienstleisters oder eine sons-
tige Stelle, an die Tätigkeiten des Zahlungsdienstleisters ausgelagert wurden, 
verursacht worden ist.

(3) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten Zahlungsvorgängen 
und hat der Teilnehmer in betrügerischer Absicht gehandelt oder seine Anzeige- 
und Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt, trägt der Kunde abweichend von Absatz 1 und 2 den hierdurch entstan-
denen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Teilnehmers kann 
insbesondere vorliegen, wenn er eine seiner Sorgfaltspflichten nach
– Nummer 7.1 Absatz 2,
– Nummer 7.1 Absatz 4,
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– Nummer 7.3 oder
– Nummer 8.1 Absatz 1
dieser Bedingungen verletzt hat.

Die Verwendung eines Authentifizierungselements gegenüber einem Zahlungs-
auslösedienst und Kontoinformationsdienst (siehe Nummer 1 Absatz 1 Satz 3 die-
ser Bedingun gen) zur Auslösung eines Zahlungsauftrags oder zum Abruf von In-
formationen durch den Teilnehmer stellt kein schuldhaftes Verhalten dar.

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 ist der Kunde nicht zum Schadens-
ersatz verpflichtet, wenn die Bank vom Teilnehmer eine starke Kundenauthen-
tifizierung nach § 1 Absatz 24 ZAG nicht verlangt hat. Eine starke Kundenau-
thentifizierung erfordert insbesondere die Verwendung von zwei voneinander 
unabhängigen Authentifizierungselementen aus den Kategorien Wissen, Besitz 
oder Sein (siehe Nummer 2 Absatz 3 dieser Bedingungen). 

(5) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, für den das 
Verfügungslimit gilt, verursacht werden, beschränkt sich jeweils auf das verein-
barte Verfügungslimit.

(6) Der Kunde ist nicht zum Ersatz des Schadens nach Absätzen 1 und 3 verpflich-
tet, wenn der Teilnehmer die Sperranzeige nach Nummer 8.1 nicht abgeben 
konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperran-
zeige sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetreten ist.

(7) Die Absätze 2, 4 bis 6 finden keine Anwendung, wenn der Teilnehmer in 
betrügerischer Absicht gehandelt hat.

(8) Ist der Kunde kein Verbraucher, gilt ergänzend Folgendes:
–  Der Kunde haftet für Schäden aufgrund von nicht autorisierten Zahlungsvor-

gängen über die Haftungsgrenze von 50 EUR nach Absätzen 1 und 3 hinaus, 
wenn der Teilnehmer fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine Anzeige- und 
Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen verstoßen hat.

–  Die Haftungsbeschränkung in Absatz 2 1. Spiegelstrich findet keine Anwendung.

10.2.2 Haftung des Kunden bei nicht autorisierten Verfügungen außer-
halb von Zahlungsdiensten (z. B. Wertpapiertransaktionen) vor der Sperr-
anzeige 
Beruhen nicht autorisierte Verfügungen außerhalb von Zahlungsdiensten (z. B. 
Wertpapiertransaktionen) vor der Sperranzeige auf der Nutzung eines verloren 
egangenen oder gestohlenen Authentifizierungselements oder auf der sonsti-
gen missbräuchlichen Nutzung des Authentifizierungselements und ist der Bank 
hierdurch ein Schaden entstanden, haften der Kunde und die Bank nach den ge-
setzlichen Grundsätzen des Mitverschuldens.

10.2.3 Haftung ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Nutzers erhalten hat, übernimmt sie 
alle danach durch nicht autorisierte Online-Banking-Verfügungen entstehenden 
Schäden. Dies gilt nicht, wenn der Nutzer in betrügerischer Absicht gehandelt 
hat. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn nicht autorisierte Zahlungsvor-
gänge über einen Zahlungsauslösedienst ausgelöst werden.

10.2.4 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begründen-
den Umstände auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beru-
hen, auf das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, keinen Einfluss 
hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht 
hätten vermieden werden können.
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Besondere Bedingungen Postbank  
Bereitstellung von Kontoauszugsinformationen

1  |  Allgemeines
Die Bank stellt Verbrauchern Kontoauszüge für Postbank Girokonten nach Wahl 
des Kunden über die Kontoauszugsdrucker der Bank oder durch Übermittlung 
eines Postbank Online- Kontoauszuges zur Verfügung.

2  |  Kontoauszugsdrucker
(1) Die Kontoauszugsdrucker der Bank ermöglichen dem Inhaber der für ein 
Postbank Girokonto ausgegebenen Postbank Card (Debitkarte), Kontoauszüge, 
Anlagen und Rechnungs abschlüsse für das auf der Postbank Card (Debitkarte) 
angegebene Konto ausdrucken zu lassen.

(2) Wenn innerhalb von 92 Tagen (bei Inhabern eines Postbank Geschäfts-Girokon-
tos: 35 Tagen) seit der letzten Nutzung eines Kontoauszugsdruckers kein weite-
rer Kontoauszug abgerufen oder die am Kontoauszugsdrucker mögliche maxi-
male Anzahl von Kontoauszugsblättern oder Buchungen überschritten wird, so 
wird für die seit dem letzten Kontoauszugsdruck erfolgten Buchungen ein Konto-
auszug erstellt und dem Kontoinhaber zugesandt.

(3) Die Kontoauszugsdrucker stehen während der gewöhnlichen Öffnungszeiten 
der Geschäftsstellen der Bank, bei denen sie aufgestellt sind, zur Verfügung. Konto- 
auszugsdrucker, zu denen ein von diesen Zeiten unabhängiger Zugang vorhanden 
ist, können auch außerhalb der gewöhnlichen Öffnungszeiten benutzt werden.

3  |  Postbank Online-Kontoauszug
(1) Die Bank stellt Teilnehmern des Postbank Online-Banking den Kontoauszug 
für einen Zeitraum von jeweils zwölf Monaten elektronisch abrufbar zur Verfügung 
(Online-Kontoauszug). Der Online-Kontoauszug wird monatlich erstellt.

(2) Die Bank wird dem Kunden sämtliche Nach richten, die sie typischerweise 
durch Kontoauszug zu übermitteln pflegt (z. B. die Benachrichtigung über die 
Nichteinlösung einer Ein zugsermächtigungslastschrift), durch einen Online-Kon-
toauszug zur Verfügung stellen.

(3) Online-Kontoauszüge, die der Kunde nach Ablauf eines halben Jahres, nach-
dem sie von der Bank für den Kunden abrufbar zur Verfügung gestellt worden 
sind, nicht abruft, wird die Bank dem Kunden papierhaft zusenden.

4  |  Zusatzleistung

(1) Leistungsumfang
Zusätzlich zum über Kontoauszugsdrucker zur Verfügung gestellten Kontoaus-
zug oder zum Online-Kontoauszug kann der Kunde auf Wunsch folgende Zu-
satzleistung erhalten:

(2) Finanzstatus
Die Bank übersendet dem Kunden in dem vom Kunden gesondert im Einver-
nehmen mit der Bank festgelegten Versandturnus einen papierhaften Finanzsta-
tus, der neben den von der Bank durch Kontoauszug übermittelten Informatio-
nen zusätzliche Informationen zum Konto (z. B. zu bereits getätigten, aber noch 
nicht verbuchten Kontoverfügungen) und gegebenenfalls zu sonstigen mit der 
Bank unterhaltenen Geschäftsbeziehungen (z. B. aktueller Saldenstand des Kre-
ditkartenkontos) enthält.

Das Entgelt für die Erstellung und Übersendung des Finanzstatus ergibt sich aus 
dem „Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“.
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Änderungen dieser Entgeltvereinbarung werden dem Kunden spätestens zwei 
Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat 
der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektroni-
schen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. Online-Banking), können die Ände-
rungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden 
gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird 
ihn die Bank bei der Bekanntgabe besonders hinweisen.

Werden dem Kunden Änderungen der Entgeltvereinbarung angeboten, kann 
er den Bezug des Finanzstatus vor dem Wirksamwerden der Änderungen auch 
fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank 
beim Angebot der Änderungen besonders hinweisen.

(3) Sonstiges
Für Bezieher des Finanzstatus entfällt die Übersendung von Kontoauszügen nach 
Nr. II Absatz 2 1. Alternative und Nr. III Absatz 3 dieser besonderen Bedingungen.

5  |  Kontoauszugsinformationen und Zusatzleis tungen für Kunden, die 
keine Verbraucher sind
Für Kunden, die keine Verbraucher sind, bestimmen sich die Art und Weise der 
Bereitstellung von Kontoauszugsinformationen, Zusatzleistungen sowie etwaig 
dafür zu entrichtende Entgelte nach den mit dem Kunden gesondert getroffe-
nen Vereinbarungen. § 675d Abs. 1 Satz 1 BGB und § 675d Abs. 2 BGB bis  
§ 675d Abs. 4 BGB finden keine Anwendung.

Besondere Bedingungen Postbank  
Geduldete Überziehungen 

(1) Soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, ist der Kunde verpflichtet, sein 
laufendes Konto nicht zu überziehen. 

(2) Geduldete Überziehungen sind solche Überziehungen eines laufenden Kon-
tos, die ohne eine dem Kunden eingeräumte Kontoüberziehung (z. B. Dispositi-
onskredit, Kreditlinie) oder durch Überschreiten der eingeräumten Kontoüber-
ziehung eintreten. 

(3) Der Kunde hat keinen Anspruch auf eine geduldete Überziehung. Die Bank 
ist berechtigt, Weisungen des Kunden (insbesondere Zahlungsaufträge) nicht 
auszuführen, wenn deren Ausführung ganz oder teilweise den Eintritt einer ge-
duldeten Überziehung zur Folge haben würde. Führt die Bank derartige Weisun-
gen aus, so führt auch deren wiederholte Ausführung nicht zu einer eingeräum-
ten Kontoüberziehung.

(4) Kommt es zu einer geduldeten Überziehung, ist der Kunde verpflichtet, das 
Konto unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen, wieder aus-
zugleichen bzw. die Überziehung in den Bereich der eingeräumten Kontoüber-
ziehung zurückzuführen.

Der Kunde hat darüber hinaus für den Zeitraum der geduldeten Überziehung die 
für geduldete Überziehungen geltenden Sollzinsen an die Bank zu zahlen.

(5) Die Höhe des Sollzinssatzes für geduldete Überziehungen beträgt 12,60 % 
p. a. für das Produkt „Postbank Giro extra plus“ und 14,95 % p. a. für die Pro-
dukte „Postbank Giro plus“, „Postbank Giro start direkt“, „Postbank Giro Basis“ 
und das „Postbank Giro direkt“.



51

(6) Der Sollzins für geduldete Überziehungen wird ab dem Zeitpunkt der Über-
ziehung bis zu dem Zeitpunkt berechnet, zu dem der Kunde sein Konto wieder 
ausgeglichen bzw. die Überziehung in den vertraglich vereinbarten Rahmen zu-
rückgeführt hat. Für die Zinsberechnung legt die Bank den Monat mit 30 Tagen 
zugrunde. Die Zinsen für den Überziehungskredit berechnet die Bank viertel-
jährlich nachträglich. Die angefallenen Zinsen werden jeweils mit dem nächsten 
Rechnungsabschluss (vierteljährlich) fällig, sie werden im Rechnungsabschluss 
ausgewiesen und dem laufenden Konto des Kunden belastet.

(7) Änderungen des Sollzinssatzes für geduldete Überziehungen werden dem 
Kunden von der Bank spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der 
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kommunikations-
weg vereinbart, können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.

(8) Die Bank wird den Kunden in regelmäßigen Zeitabständen über den jeweils 
aktuellen Sollzinssatz für geduldete Überziehungen informieren. Diese Information 
kann auf dem Kontoauszug oder dem Rechnungsabschluss für das Konto erfolgen.

(9) Sollte zugunsten der Bank ein Grundpfand recht oder eine Reallast als Si-
cherheit bestellt sein oder noch bestellt werden oder im Zusammenhang mit 
der Bestellung dieses Grund pfandrechts oder dieser Reallast ein abstraktes 
Schuldversprechen übernommen worden sein oder noch übernommen werden 
(Grundpfand recht, Reallast und abstraktes Schuldversprechen insgesamt „die Si-
cherheit“), so dient die Sicher heit nicht der Sicherung von Ansprüchen der Bank 
aus diesem Allgemein-Verbraucherdarlehensvertrag. Diese Vereinbarung geht 
der für die Sicherheit geltenden Sicherungszweckabrede vor, wenn und soweit die 
Sicherungszweckabrede etwas Abweichendes bestimmt. 

Besondere Bedingungen Postbank  
Überweisungen

I Allgemeines

Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen zwischen Kunde und Bank gelten 
die folgenden Bedingungen:

1  |  Wesentliche Merkmale der Überweisung einschließlich des Dauerauf-
trags und der terminierten Überweisung
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Überweisung Geldbeträge bar-
geldlos  zugunsten eines Zahlungsempfängers an den Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde kann die Bank auch beauftragen, 
jeweils zu einem bestimmten wieder kehrenden Termin einen gleichbleibenden 
Geldbetrag auf dasselbe Konto des Zahlungsempfängers zu überweisen (Dauer-
auftrag), oder der Bank einen bestimmten Termin für die Ausführung der Überwei-
sung vorgeben (terminierte Überweisung). Für diese Überweisungsform gelten
ergänzend die „Besonderen Bedingungen – Terminierte Überweisungen“. Die Bank 
führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Ausführung erfor-
derlichen Angaben (siehe Nummer II 1 und III 1) in der vereinbarten Art und Weise 
(siehe Nummer I 3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden autorisiert ist (siehe 
Nummer I 3 Absatz 2) und ein zur Ausführung der Überweisung ausreichendes 
Guthaben in der Auftragswährung vorhanden oder ein ausreichender Kredit einge-
räumt ist (Ausführungsbedingungen).

2  |  Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde folgende Kundenkennung des Zahlungsemp-
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fängers zu verwenden:

Die für die Ausführung der Überweisung erforderlichen Angaben bestimmen 
sich nach Nr. II 1, III 1.1 und III 2.1.

3  |  Erteilung des Überweisungsauftrags und Autorisierung
(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauftrag mittels eines von der 
Bank zugelassenen Formulars oder in der mit der Bank vereinbarten Art und 
Weise (zum Beispiel per Online-Banking) mit den erforderlichen Angaben ge-
mäß Nr. II 1 beziehungsweise III 1.1 und III 2.1. Der Kunde hat auf Leserlichkeit, 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben zu achten. Unleserliche, unvollstän-
dige oder fehlerhafte Angaben können zu Verzögerun gen und zu Fehlleitungen 
von Überweisungen führen; daraus können Schäden für den Kunden entstehen. 
Bei unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften Angaben kann die Bank die 
Ausführung ablehnen (siehe auch Nr. I 7). Hält der Kunde bei der Ausführung 
der Überweisung besondere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzu-
teilen. Bei formularmäßig erteilten Überweisungen muss dies außerhalb des For-
mulars erfolgen, falls das Formular selbst keine entsprechende Angabe vorsieht.

(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag durch Unterschrift oder in 
der anderweitig mit der Bank vereinbarten Art und Weise (zum Beispiel per On-
line-Banking-Passwort und TAN). In dieser Autorisierung ist zugleich die aus-
drückliche Zustimmung enthalten, dass die Bank die für die Ausführung der 
Überweisung notwendigen personenbe zogenen Daten des Kunden abruft (aus 
ihrem Datenbestand), verarbeitet, übermittelt und speichert.

(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausführung eines einzelnen 
Überweisungsauftrags die maximale Ausführungsfrist für diesen Zahlungsvor-
gang sowie die in Rechnung zu stellenden Entgelte und gegebenenfalls  deren 
Aufschlüsselung mit.

Zielgebiet Währung Kunden kennung des 
Zahlungs empfängers

Inland Euro IBAN1

Grenzüberschreitend innerhalb 
des Europäischen Wirtschafts-
raums2

Euro IBAN3

Inland oder innerhalb des  
Europäischen Wirtschaftsraums

Andere  
Währung  
als Euro

• IBAN und BIC3,
•  Kontonummer und BIC 

Außerhalb des Europäischen  
Wirtschaftsraums

Euro oder 
andere 
Währung

• IBAN und BIC,
•  Kontonummer und BIC 

oder
•  Kontonummer und Bank-

Code

1  International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2  Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, 

Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Grie-
chenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn sowie Zypern.

3  Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).
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(4) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungsauftrages an die 
Bank auch einen Zahlungsauslösedienst gemäß § 1 Abs. 33 Zahlungsdiensteauf-
sichtsgesetz zu nutzen, es sei denn, das Zahlungskonto des Kunden ist für ihn 
nicht online zugänglich.

4  |  Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der Bank zugeht. Das gilt 
auch, wenn der Überweisungsauftrag über einen Zahlungs  auslösedienstleister er-
teilt wird. Der Zugang erfolgt durch den Eingang des Auftrags in den dafür vor-
gesehenen Empfangsvorrichtungen der Bank (zum Beispiel mit Abgabe in den 
Geschäftsräumen oder Eingang auf dem Online- Banking-Server der Bank).

(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungsauftrags nach Absatz 1 
Satz 2 nicht auf einen Geschäftstag der Bank gemäß „Preis- und Leistungsver-
zeichnis Postbank“, so gilt der Überweisungsauftrag erst am darauf folgen den 
Geschäftstag als zugegangen.

(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der Empfangsvorrichtung der 
Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“ angegebe nen Annah-
mezeitpunkt ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf die Bestim-
mung der Ausführungsfrist (siehe Nr. II 2.2) erst als am darauf folgenden Ge-
schäftstag zugegangen.

5  |  Widerruf des Überweisungsauftrags
(1) Bis zum Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank (siehe Nr. I 4 Ab-
sätze 1 und 2) kann der Kunde diesen durch Erklärung gegen über der Bank wi-
derrufen. Nach dem Zugang des Überweisungsauftrags ist vorbehaltlich Absätze 
2 und 3 ein Widerruf nicht mehr mög lich. Nutzt der Kunde für die Erteilung sei-
nes Überweisungsauftrags einen Zahlungsauslösedienstleister, so kann er den 
Überweisungsauftrag abweichend von Satz 1 nicht mehr gegenüber der Bank 
widerrufen, nachdem er dem Zahlungsauslösedienstleister die Zustimmung zur 
Auslösung der Überweisung erteilt hat.

(2) Haben Bank und Kunde einen bestimmten Termin für die Ausführung der 
Überweisung vereinbart (siehe Nummer II 2.2 Absatz 2), kann der Kunde die 
Überweisung beziehungsweise den Dauerauftrag (siehe Nummer I 1) bis zum 
Ende des vor dem vereinbarten Tag liegenden Geschäftstags der Bank widerru-
fen. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsver-
zeichnis Postbank“. Nach dem rechtzeitigen Zugang des Widerrufs eines Dauer-
auftrags bei der Bank werden keine  weiteren Überweisungen mehr aufgrund des 
bisherigen Dauerauftrags ausgeführt.

(3) Nach den in Absätzen 1 und 2 genannten Zeitpunkten kann der Überwei-
sungsauftrag nur widerrufen werden, wenn Kunde und Bank dies vereinbart ha-
ben. Die Vereinbarung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die Ausfüh-
rung zu verhindern oder den Überweisungsbetrag zurückzuerlangen. Nutzt der 
Kunde für die Erteilung seines Überweisungsauftrags einen Zahlungsauslöse-
dienstleister, bedarf es ergänzend der Zustimmung des Zahlungsauslösedienst-
leisters und des Zahlungsempfängers. Für die Bearbeitung eines solchen Wider-
rufs des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis 
Postbank“ ausgewiesene Entgelt.

6  |  Ausführung des Überweisungsauftrags
(1) Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden aus, wenn die zur Ausfüh-
rung erforderlichen Angaben (siehe Nr. II 1, III 1.1 und III 2.1) in der vereinbarten 
Art und Weise (siehe Nummer I 3 Absatz 1) vorliegen, dieser vom Kunden auto-
risiert ist (siehe Nummer I 3 Absatz 2) und ein zur Ausführung der Überweisung 
ausreichendes Guthaben in der Auftragswährung vorhanden oder ein ausrei-
chender Kredit eingeräumt ist (Ausführungsbedingungen).



54

(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der Überweisung beteiligten 
Stellen sind berechtigt, den Überweisungsauftrag ausschließlich anhand der vom 
Kunden angegebenen Kundenkennung des Zahlungsempfängers  (siehe Nr. I 2) 
auszuführen.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindes tens einmal monatlich über die 
Ausführung von Überweisungen auf dem für Kontoinformationen vereinbarten 
Weg. Mit Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und Weise sowie die 
zeitliche Folge der Unterrichtung gesondert vereinbart werden.

7  |  Ablehnung der Ausführung
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nr. I 6 Absatz 1) nicht erfüllt, kann 
die Bank die Ausführung des Überweisungsauftrags ablehnen. Hierüber wird die 
Bank den Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der in Nr. II 2.1 be-
ziehungsweise Nr. III 1.2 und III 2.2 vereinbarten Frist, unterrichten. Dies kann 
auch auf dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird 
die Bank, soweit möglich, die Gründe der Ablehnung sowie die Möglichkeiten 
angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, berichtigt werden können.

(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung für die Bank erkenn-
bar keinem Zahlungsempfänger, keinem Zahlungskonto oder keinem Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank dem Kunden 
hierüber unverzüglich eine Information zur Verfügung stellen und ihm gegebe-
nenfalls den Überweisungsbetrag wieder herausgeben.

(3) Für die berechtigte Ablehnung der Ausfüh rung eines autorisierten Überwei-
sungsauftrags berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis Post-
bank“ ausgewiesene Entgelt.

8  |  Übermittlung der Überweisungsdaten
Im Rahmen der Ausführung der Überweisung übermittelt die Bank die in der 
Überweisung enthaltenen Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar oder unter 
Beteiligung zwischengeschalteter Stellen an den Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers. Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers kann dem 
Zahlungs empfänger die Überweisungsdaten, zu denen auch die IBAN des Zah-
lers gehört, ganz oder teilweise zur Verfügung stellen.

Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei Eilüberweisungen im Inland 
können die Überweisungsdaten auch über das Nachrichtenübermittlungssystem 
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mit Sitz in 
Belgien an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers weitergeleitet wer-
den. Aus Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFT die Überweisungsda-
ten vorübergehend in seinen Rechenzentren in der Europäischen Union, in der 
Schweiz und in den USA. Zudem verpflichtet die „Verordnung (EU) 2015/847 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Über-
mittlung von Angaben bei Geldtransfers“ (EU-Geldtransferverordnung) die Bank 
zum Zwecke der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung, bei der Ausführung 
von Überweisungen Angaben zum Kunden als Auftraggeber (Zahler) und zum 
Begünstigten (Zahlungsempfänger) zu prüfen und zu übermitteln. Diese Anga-
ben bestehen aus Name und Kundenkennung von Zahler und Zahlungsemp-
fänger und der Adresse des Zahlers. Bei Überweisungen innerhalb des Euro-
päischen Wirtschaftsraums kann auf die Weiterleitung der Adresse des Zahlers 
zunächst verzichtet werden, jedoch kann gegebenenfalls diese Angabe vom Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers angefordert werden. 

Bei der Angabe von Name und gegebenenfalls Adresse nutzt die Bank die in ihren 
Systemen hinterlegten Daten, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. 
Mit der Verordnung wird erreicht, dass aus den Zahlungsverkehrsdatensätzen 
selbst immer eindeutig bestimmbar ist, wer Zahler und Zahlungsempfänger ist. 
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Das heißt auch, dass die Bank Zahlungsdaten über prüfen, Nachfragen anderer Kre-
ditinstitute zur Identität des Zahlers bzw. Zahlungsempfängers beantworten und 
auf Anfrage diese Daten den zuständigen Behörden zur Verfügung stellen muss.

9  |  Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausgeführter Überweisungen 
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung eines nicht autorisierten 
oder fehlerhaft ausgeführten Überweisungsauftrags schriftlich zu unterrichten. 
Dies gilt auch im Fall der Beteiligung eines Zahlungsauslösedienstleisters.

10  |  Entgelte und deren Änderung

10.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis Postbank“. 

Änderungen der Entgelte im Überweisungsverkehr werden dem Kunden spätes-
tens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform ange-
boten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen 
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch 
auf diesem Wege angeboten werden.

10.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Bei Entgelten und deren Änderung für Überweisungen von Kunden, die keine 
Verbraucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Absatz 2 bis 6 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

11  |  Wechselkurs
Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in einer anderen Währung als der 
Kontowährung, wird das Konto gleichwohl in der Konto währung belastet. Die 
Bestimmung des Wechselkurses bei solchen Überweisungen ergibt sich aus der 
Umrechnungsregelung im „Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“.

Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung genannten Referenzwechsel-
kurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrich tigung des Kunden wirksam. 
Der Referenz wechselkurs wird von der Bank zugänglich  gemacht oder stammt 
aus einer öffentlich  zugänglichen Quelle.

12  |  Meldepflichten nach Außenwirtschaftsrecht
Der Kunde hat die Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht zu beachten.

II Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)4 in Euro oder in anderen 
EWR-Währungen5

1  |  Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag  folgende Angaben machen:

– Name des Zahlungsempfängers,
–  Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nr. I 2),
–  Währung (gegebenenfalls in Kurzform  gemäß Anhang),
– Betrag,
– Name des Kunden,
–  IBAN des Kunden

4  Siehe Fußnote 2.
5  Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroa-

tische Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, 
Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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2  |  Maximale Ausführungsfrist

2.1 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag spätes-
tens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“ angegebenen 
Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

2.2 Beginn der Ausführungsfrist
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Zugangs des Überwei-
sungsauftrags des Kunden bei der Bank (siehe Nr. I 4).

(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Ausführung der Überweisung 
an einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an 
dem Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung erforderlichen Geld-
betrag in der Auftragswährung zur Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist 
der im Auftrag angegebene oder anderweitig vereinbarte Termin für den Beginn 
der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen 
Geschäftstag der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf folgenden 
Geschäftstag, soweit nichts anderes vereinbart ist. Die Geschäftstage der Bank 
ergeben sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“.

(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des Kunden abweichenden 
Währung beginnt die Ausführungsfrist erst an dem Tag, an dem der Überwei-
sungsbetrag in der Auftragswährung vorliegt.

3  |  Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nr. I 3 Absatz 2) hat die 
Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. 
Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Überweisungsbetrag zu erstatten und, so-
fern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wie-
der auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung mit der nicht 
autorisierten Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens 
bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“ 
zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt wurde, dass die 
Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere Weise davon Kennt-
nis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde berechtigte Gründe 
für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kunden vorliegt, schrift-
lich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen 
und zu erfüllen, wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde die Über-
weisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so treffen die Pflich-
ten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.

3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausfüh-
rung einer autorisierten Überweisung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer
autorisierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügli-
che und ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrages insoweit verlan-
gen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem 
Konto des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf 
dem es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungs-
vorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung vom Kunden über einen 
Zahlungsauslösedienstleis ter ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 
und 2 die Bank. Soweit vom Überweisungsbetrag von der Bank oder zwischenge-
schalteten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die Bank 
zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag.
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(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derje-
nigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang 
mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rech-
nung gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.

(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann 
der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zah-
lungskonto des Zahlungsempfängers so vorzunehmen, als sei die Überweisung 
ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die 
Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst 
wird. Weist die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht. Die 
Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf 
Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden 
über das Ergebnis unterrichten.

3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autori-
sierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der 
Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nr. II 3.1 und II 3.2 er-
fasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer zwischen-
geschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es sei 
denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, 
die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten 
zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grund-
sätzen des Mit verschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden 
zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 EUR begrenzt. Diese betragsmäßige 
Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Überweisungen,
–  bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
–  für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
-  für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

3.4 Ansprüche von Kunden, die keine  Verbraucher sind
Abweichend von den Ansprüchen in Nr. II 3.2 und in Nr. II 3.3 haben Kunden, 
die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft oder ver-
spätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisier-
ten Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und 
§§ 812 ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Re-
gelungen:
–  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 

Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben.

–  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die 
Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorg-
fältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle 
(weitergeleiteter Auftrag).

–  Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Überwei-
sungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und 
Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folge-
schäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 EUR je Überweisung 
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe 
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Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat.

3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nr. II 3.2 bis II 3.4 ist in folgenden Fällen ausge-
schlossen:
–  die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag 

rechtzeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingegangen ist, oder

–  die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angegebe-
nen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nr. I 2) aus-
geführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank  jedoch verlangen, dass 
sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag 
wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Überweisungsbetrags nicht 
möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen Antrag alle 
verfüg baren Informationen mitzuteilen, damit der Kunde gegen den tatsächli-
chen Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstattung des Überwei-
sungsbetrags geltend  machen kann. Für die Tätigkeiten der Bank nach den 
Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunktes berechnet die Bank das im „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis Postbank“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nr. II 3.1 bis II 3.4 und Einwendungen des 
Kunden sind ausgeschlossen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Mo-
nate nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft aus-
geführten Überweisung hiervon unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, 
wenn die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung ent-
sprechend dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb 
eines Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für 
den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatzansprüche 
nach Nr. II 3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend ma-
chen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen 
Zahlungsauslösedienstleister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch be-
gründenden Umstände
–  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 

die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebote-
nen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder 

–  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

III  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)6 in Währungen eines 
Staates außerhalb des EWR (Drittstaatenwährung)7 sowie Über-
weisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)8

1  |  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Euro-
päischen Wirtschaftsraums (EWR) in Währungen eines Staates außerhalb 
des EWR (Drittstaatenwährung)
1.1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:
– Name des Zahlungsempfängers,
–  Kundenkennung des Zahlungsempfängers, 

(siehe Nr. I 2); ist bei grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC oder der 

6   Siehe Fußnote 2.
7  Z. B. US-Dollar.
8  Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Belgien, Bulgarien, 

Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich [einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte, Réunion], Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litau-
en, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern).
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Bank-Code des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers unbekannt, ist 
stattdessen der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des 
Zahlungs empfängers anzugeben,

–  Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anhang),
–  Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anhang),
– Betrag,
– Name des Kunden,
–  Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kunden.

1.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

1.3 Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

1.3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Überweisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe oben Nr. I 3 Absatz 2) hat 
die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendun-
gen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und, so-
fern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto wieder 
auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die nicht 
autorisierte Überwei sung befunden hätte.

Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- 
und Leistungsverzeichnis Postbank“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an wel-
chem der Bank angezeigt wurde, dass die  Überweisung nicht autorisiert ist, oder 
die Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zu-
ständigen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches 
Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflich-
tung aus Satz 2 unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugs-
verdacht nicht bestätigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungsauslöse-
dienstleister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.

1.3.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 
Ausführung einer autorisierten Überweisung 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer auto-
risierten Überweisung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und 
ungekürzte Erstattung des Überweisungsbetrages insoweit verlangen, als 
die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag dem Konto 
des Kunden belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem 
es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten Zahlungs-
vorgang befunden hätte. Wird eine Überweisung vom Kunden über einen 
Zahlungsauslösedienst leister ausgelöst, so treffen die Pflichten aus den Sätzen 1 
und 2 die Bank. Soweit vom Überwei sungsbetrag von der Bank oder zwischen-
geschalteten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, übermittelt die 
Bank zugunsten des Zahlungsempfängers unverzüglich den abgezogenen Betrag.

(2) Der Kunde kann über den Absatz 1 hinaus von der Bank die Erstattung derje-
nigen Entgelte und Zinsen insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang 
mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Überweisung in Rech-
nung gestellt oder auf seinem Konto belastet wurden.

(3) Im Falle einer verspäteten Ausführung einer autorisierten Überweisung kann 
der Kunde von der Bank fordern, dass die Bank vom Zahlungs dienstleister des 
Zahlungsempfängers verlangt, die Gutschrift des Zahlungsbetrags auf dem Zah-
lungskonto des Zahlungsempfängers so vorzunehmen, als sei die Überweisung 
ordnungsgemäß ausgeführt worden. Die Pflicht aus Satz 1 gilt auch, wenn die 
Überweisung vom Kunden über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst 
wird. Weist die Bank nach, dass der Zahlungsbetrag rechtzeitig beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist, entfällt diese Pflicht. Die 
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Pflicht nach Satz 1 gilt nicht, wenn der Kunde kein Verbraucher ist.

(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank auf 
Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden 
über das Ergebnis unterrichten.

1.3.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autori-
sierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten Überweisung kann der 
Kunde von der Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nr. III 1.3.1 und III 
1.3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflicht-
verletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das ei-
ner zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, 
es sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle 
liegt, die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Ver-
halten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde den 
Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 EUR begrenzt. Diese betragsmäßige 
Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Überweisungen,
–  bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
–  für Gefahren, die die Bank besonders über nommen hat, und
–  für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

1.3.4 Sonderregelung für die außerhalb des EWR getätigten Bestandteile 
der Überweisung
Für die außerhalb des EWR getätigten Bestandteile der Überweisung bestehen 
abweichend von den Ansprüchen in den Nr. III 1.3.2 und III 1.3.3 bei einer nicht 
erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder 
bei einer nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen 
nach § 667 BGB und §§ 812ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach 
Maßgabe folgender Regelungen:
–  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 

Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben.

–  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die 
Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorg-
fältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle 
(weitergeleiteter Auftrag).

–  Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Über-
weisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte 
und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Fol-
geschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 EUR je Über-
weisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders 
übernommen hat.

1.3.5 Ansprüche von Kunden, die keine Verbraucher sind 
Abweichend von den Ansprüchen in den Nr. III 1.3.2 und III 1.3.3 haben Kun-
den, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder ver-
spätet ausgeführten autorisierten Überweisung oder bei einer nicht autorisierten 
 Überweisung neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und 
§§ 812ff. BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender 
Regelun gen:
–  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 

Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
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den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben.

–  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die 
Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorg-
fältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle 
(weitergeleiteter Auftrag).

–  Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Über-
weisungsbetrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte 
und Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Fol-
geschäden handelt, ist der Anspruch auf höchstens 12.500 EUR je Über-
weisung begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders 
übernommen hat, sowie nicht für nicht autorisierte Überweisungen.

1.3.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Eine Haftung der Bank nach Nr. III 1.3.2 bis III 1.3.5 ist in folgenden Fällen 
ausgeschlossen:
–  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag ord-

nungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp fängers eingegangen ist.
–  Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angege-

benen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nr. I 2) 
ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, 
dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbe-
trag wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlan gung des Überweisungsbetrags nach 
Satz 2 nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden auf schriftlichen 
Antrag alle verfügbaren Informa tionen mitzuteilen,  damit der Kunde gegen 
den tatsächlichen Empfänger der Überweisung einen Anspruch auf Erstattung 
des Überweisungsbetrags geltend machen kann. Für die Tätigkeiten nach den 
Sätzen 2 bis 3 dieses Unterpunkts berechnet die Bank das im „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis Postbank“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nr. III 1.3.1 bis III 1.3.5 und Einwendungen des 
Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überwei-
sungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlos-
sen, wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der 
Belas tung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überwei-
sung hiervon  unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank 
den Kunden über die Belastungsbuchung der Überweisung entsprechend dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats 
nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbe-
ginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. Schadensersatz an sprüche nach Nr. 
III 1.3.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist verhindert war. Die 
Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung über einen 
Zahlungsauslösedienstleis ter auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände
–  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 

die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebote-
nen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder

–  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
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2  |  Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)9

2.1 Erforderliche Angaben 
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung folgende Angaben machen:
–  Name des Zahlungsempfängers,
–  Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nr. I 2); ist bei 

grenzüberschreitenden Überweisungen der BIC unbekannt, sind stattdessen 
der vollständige Name und die Adresse des Zahlungsdienstleisters des Zah-
lungsempfängers anzugeben,

–  Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anhang), 
–  Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anhang),
–  Betrag,
–  Name des Kunden,
–  Kontonummer (und Bankleitzahl) oder IBAN des Kunden.

2.2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

2.3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

2.3.1 Haftung der Bank für eine nicht autorisierte Überweisung
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe oben Nr. I 3 Absatz 2) 
hat die Bank gegen den Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwen-
dungen. Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag zu erstatten und, 
sofern der Betrag einem Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto 
wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne die Belastung durch die 
nicht autorisierte Überweisung befunden hätte. Diese Verpflichtung ist spätestens  
bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis Post-
bank“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an welchem der Bank angezeigt 
wurde, dass die Überweisung nicht autorisiert ist, oder die Bank auf andere 
Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zuständigen Behörde be-
rechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches Verhalten des Kun-
den vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflichtung aus Satz 2 
unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugs verdacht nicht be-
stätigt. Wurde die Überweisung über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, 
so treffen die Pflichten aus den Sätzen 2 bis 4 die Bank.

(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisierten Überweisung resul-
tieren, haftet die Bank für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuld-
haftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 
nach den Grundsätzen des Mit verschuldens, in welchem Umfang Bank und 
Kunde den Schaden zu tragen haben.

2.3.2 Haftung bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter 
Ausführung einer autorisierten Überweisung 
Bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet ausgeführten autorisierten 
Überweisung hat der Kunde neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 
BGB und §§ 812ff. BGB Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Re-
gelungen:
–  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 

Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben.

–  Für das Verschulden zwischengeschalteter Stellen haftet die Bank nicht. In diesen 

9   Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: Belgien, Bulgarien, 
Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, 
Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litau-
en, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn sowie Zypern).
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Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und 
Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

–  Die Haftung der Bank ist auf höchstens 12.500 EUR je Überweisung begrenzt. 
Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders über nom men hat.

2.3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
(1) Eine Haftung der Bank nach Nr. III 2.3.2 ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:
–  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Überweisungsbetrag 

ordnungsgemäß beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers einge-
gangen ist.

–  Die Überweisung wurde in Übereinstimmung mit der vom Kunden angege-
benen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers (siehe Nr. I 2) 
ausgeführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, 
dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbe-
trag wiederzuerlangen. Für die Tätigkeiten der Bank nach Satz 2 dieses Un-
terpunktes berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis Post-
bank“ ausgewiesene Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nr. III 2.3.1 und III 2.3.2 und Einwendungen des 
Kunden gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Überwei-
sungen oder aufgrund nicht autorisierter Überweisungen sind ausgeschlossen, 
wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belas-
tung mit einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung 
hiervon unter richtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kun-
den über die Belas tungs buchung der Überweisung entsprechend dem für Kon-
toinformationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag 
der Unterrichtung maßgeblich.

Schadensersatzansprüche kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 
geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Ein haltung dieser Frist verhin-
dert war. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch dann, wenn der Kunde die Überweisung 
über einen Zahlungsauslösedienstleister auslöst.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände
–  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 

die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder

–  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.
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Anhang: Verzeichnis der Kurzformen für Zielland und Währung

Zielland  Kurzform  Währung  
Kurzform
Belgien  BE  Euro  EUR
Bulgarien  BG  Bulgarischer Lew  
BGN
Dänemark  DK  Dänische Krone  
DKK
Estland  EE  Euro  EUR
Finnland  FI  Euro  EUR
Frankreich  FR  Euro  EUR
Griechenland  GR  Euro  EUR
Irland  IE  Euro  EUR
Island  IS  Isländische Krone  ISK
Italien  IT  Euro  EUR
Japan  JP  Japanischer Yen  JPY
Kanada  CA  Kanadischer Dollar  
CAD
Kroatien  HR  Kroatische Kuna  HRK
Lettland  LV  Euro  EUR
Liechtenstein  LI  Schweizer Franken*  CHF
Litauen  LT  Euro  EUR
Luxemburg  LU  Euro  EUR
Malta  MT  Euro  EUR
Niederlande  NL  Euro  EUR
Norwegen  NO  Norwegische Krone  
NOK
Österreich  AT  Euro  EUR
Polen  PL  Polnischer Zloty  PLN
Portugal  PT  Euro  EUR
Rumänien  RO  Rumänischer Leu  
RON
Russische Föderation  RU  Russischer Rubel  RUB
Schweden  SE  Schwedische Krone  SEK
Schweiz  CH  Schweizer Franken  CHF
Slowakei  SK  Euro  EUR
Slowenien  SI  Euro  EUR
Spanien  ES  Euro  EUR
Tschechische Republik  CZ  Tschechische Krone  CZK
Türkei  TR  Türkische Lira  TRY
Ungarn  HU  Ungarischer Forint  HUF
USA  US  US-Dollar  USD
Vereinigtes Königreich  
von Großbritannien und  
Nordirland  GB  Britisches Pfund Sterling  GBP
Zypern  CY  Euro  EUR

*Schweizer Franken gelten als gesetzliches Zahlungsmittel in Liechtenstein.

Besondere Bedingungen Postbank  
Echtzeitüberweisungen1

1  |  Allgemeines
Für die Ausführung von Echtzeitüberweisun gen durch die Bank gelten die folgenden 

1  Gültig ab dem 16.09.2019
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Bedingungen. Ergänzend gelten die „Besonderen Bedingungen Postbank Über-
weisungen“, soweit im Folgenden keine anderweitige Vereinbarung getroffen wird.

2  |  Wesentliche Merkmale
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine Echtzeitüberweisung einen 
Geldbetrag in Euro innerhalb des einheitlichen Eurozahlungs  verkehrsraums (Sin-
gle Euro Payments Area, SEPA, siehe Anhang) möglichst innerhalb von Sekun-
den an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu übermitteln, so-
fern dieser für Echtzeitüberweisungen erreichbar ist (der „Auftrag“). 

Der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers ist verpflichtet, dem Zah-
lungsempfänger den Zahlungsbetrag sofort zur Verfügung zu stellen.

3  |  Betragsgrenze
Für Aufträge besteht eine Betragsgrenze, die sich aus Nr. 13.5 des Preis- und 
Leistungsverzeichnisses Postbank ergibt.

4  |  Zugang des Auftrags
Die Bank unterhält abweichend von Nummer I 4 (2) der „Besonderen Bedingun-
gen Postbank Überweisungen“ den für die Ausführung von Echtzeitüberweisun-
gen erforderlichen Geschäftsbetrieb ganztägig an allen Kalendertagen eines Jahres. 

Nr. 13.1 des Preis- und Leistungsverzeichnisses Postbank findet keine Anwendung.

5  |  Ablehnung der Ausführung
Die Bank wird in Ergänzung der Nummer I 7 der „Besonderen Bedingungen Post-
bank Überweisungen“ die Ausführung des Auftrags kurzfristig ablehnen, wenn:
–  der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers über das von der Bank für 

die Ausführung von Echtzeitüberweisungen genutzte Zahlungssystem nicht er-
reichbar ist.

–  die Kontowährung des Belastungskontos nicht auf Euro lautet (Fremdwäh-
rungskonto).

6  |  Maximale Ausführungsfrist

6.1 Fristlänge
Die Bank ist abweichend von Nummer II 2.1 beziehungsweise Nummer III 2.2 
der „Besonderen Bedingungen Postbank Überweisungen“ verpflichtet sicher-
zustellen, dass der Über weisungsbetrag sofort nach Abschluss der  Bearbeitung 
des Auftrags durch sie möglichst innerhalb von wenigen Sekunden bei dem Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht.

6.2 Beginn der Ausführungsfrist
Die Ausführungsfrist beginnt auch für Echtzeit überweisungen in Länder außer-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums gemäß Nummer II 2.2 der „Besonderen 
Bedingungen Postbank Überweisungen“.

7  |  Information über Nichtausführung
Die Bank informiert den Kunden kurzfristig, sollte der Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers die Überweisung nicht ausführen.

Anhang: Liste der zu SEPA gehören den Staaten und Gebiete 

1  |  Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 

1.1 Mitgliedstaaten der Europäischen Union: 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (ein-
schließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), 
Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
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Niederlande, Österreich, Polen, Portugal,  Rumänien, Schweden, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern.

1.2 Weitere Staaten: 
Island, Liechtenstein, Norwegen.

2  |  Sonstige Staaten und Gebiete: 
Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, Saint-Pierre und Miquelon, San 
Marino, Schweiz, Vatikanstadt und Vereinigtes Königreich von Großbritannien 
und Nordirland.

Besondere Bedingungen Postbank  
Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basislast-
schriftverfahren

Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mittels SEPA-Basislastschrift 
über sein Konto bei der Bank gelten folgende Bedingungen.

I Allgemeines

1  |  Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelöster Zahlungsvorgang 
zulasten des Kontos des Kunden, bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbe-
trages vom Zahlungsempfänger angegeben wird.

2  |  Entgelte und deren Änderung

2.1 Entgelte für Verbraucher
(1) Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem „Preis- und Leis-
tungsverzeichnis Postbank“.

(2) Änderungen der Entgelte im Lastschriftverkehr werden dem Kunden spätes-
tens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform ange-
boten. Hat der Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen 
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die Änderungen auch 
auf diesem Wege angeboten werden.

2.2 Entgelte für Kunden, die keine Verbraucher sind
Für Entgelte und deren Änderung für Zahlungen von Kunden, die keine Ver-
braucher sind, verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. 2 bis 6 der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen.

II SEPA-Basislastschrift

1  |  Allgemeines

1.1 Wesentliche Merkmale des SEPA-Basislastschriftverfahrens
(1) Mit dem SEPA-Basislastschriftverfahren kann der Kunde über die Bank an 
den Zahlungsempfänger Zahlungen in Euro innerhalb des Gebiets des einheitli-
chen Euro-Zahlungsverkehrsraums („Single Euro Payments Area“, SEPA) bewirken. 
Zur SEPA gehören die im  Anhang genannten Staaten und Gebiete.

(2) Für die Ausführung von Zahlungen mittels SEPA-Basislastschriften müssen
–  der Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister das SEPA-Basislast-

schriftverfahren nutzen und
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–  der Kunde vor dem Zahlungsvorgang dem Zahlungsempfänger das SEPA-Last-
schriftmandat erteilen.

(3) Der Zahlungsempfänger löst den jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er 
über seinen Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.

1.2 Kundenkennungen
Für das Verfahren hat der Kunde die ihm mitgeteilte IBAN1 und bei grenzüber-
schreitenden Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums2 zu-
sätzlich den BIC3 der Bank als seine Kundenkennung gegenüber dem Zahlungs-
empfänger zu verwenden, da die Bank berechtigt ist, die Zahlung aufgrund der 
SEPA-Basislastschrift ausschließlich auf Grundlage der ihr übermittelten Kun-
denkennung auszuführen. Die Bank und die weiteren beteiligten Stellen füh-
ren die Zahlung an den Zahlungsempfänger anhand der im Lastschriftdatensatz 
vom Zahlungsempfänger als dessen Kundenkennung angegebenen IBAN und 
des bei grenzüberschreitenden Zahlungen außerhalb des EWR zusätzlich ange-
gebenen BIC aus.

1.3 Übermittlung von Lastschriftdaten
Bei SEPA-Basislastschriften können die Lastschriftdaten auch über das Nachrich-
tenübermittlungssystem der Society for Worldwide Interbank Financial Telecom-
munication (SWIFT) mit Sitz in Belgien und Rechenzentren in der Europäischen 
Union, in der Schweiz und in den USA von dem Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers an die Bank weitergeleitet werden.

2  |  SEPA-Lastschriftmandat

2.1 Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats (SEPA Direct Debit Mandate)
Der Kunde erteilt dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftmandat. Damit 
autorisiert er gegenüber seiner Bank die Einlösung von SEPA- Basislastschriften des 
Zahlungsempfängers. Das Mandat ist schriftlich oder in der mit seiner Bank ver-
einbarten Art und Weise zu erteilen.

In dieser Autorisierung ist zugleich die ausdrückliche Zustimmung enthalten, dass 
die am Lastschrifteinzug beteiligten Zahlungsdienstleister und etwaige zwischen-
geschaltete Stellen die für die Ausführung der Lastschrift notwendigen personen-
bezogenen Daten des Kunden abrufen, verarbeiten, übermitteln und speichern.

In dem SEPA-Lastschriftmandat müssen die fol genden Erklärungen des Kunden 
enthalten sein:
–  Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des Kunden 

mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen, und
–  Weisung an die Bank, die vom Zahlungsempfänger auf sein Konto gezogenen 

SEPA- Basislastschriften einzulösen.

Das SEPA-Lastschriftmandat muss folgende Autorisierungsdaten enthalten:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers,
– eine Gläubigeridentifikationsnummer,
–  Kennzeichnung als einmalige oder wiederkehrende Zahlung,
– Name des Kunden (sofern verfügbar),
– Bezeichnung der Bank des Kunden,
– seine Kundenkennung (siehe Nr. II 1.2).
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann das Lastschriftmandat zusätzliche An-
gaben enthalten.

1   International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer).
2  Für die Mitgliedsstaaten, siehe Anhang.
3  Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code).
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2.2 Einzugsermächtigung als SEPA-Lastschriftmandat 
Hat der Kunde dem Zahlungsempfänger eine Einzugsermächtigung erteilt, mit 
der er den Zahlungsempfänger ermächtigt, Zahlungen von seinem Konto mit-
tels Lastschrift einzuziehen, weist er zugleich damit die Bank an, die vom Zah-
lungsempfänger auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Mit der Ein-
zugsermächtigung autorisiert der Kunde gegenüber seiner Bank die Einlösung 
von Lastschriften des Zahlungsempfängers. Diese Einzugsermächtigung gilt als 
SEPA-Lastschriftmandat. Sätze 1 bis 3 gelten auch für vom Kunden vor dem 
 Inkrafttreten dieser Bedingungen erteilte Einzugsermächtigungen.

Die Einzugsermächtigung muss folgende  
Autorisierungsdaten enthalten:
– Bezeichnung des Zahlungsempfängers, 
– Name des Kunden, 
–  Kundenkennung nach Nr. II 1.2 oder Kontonummer und Bankleitzahl des Kunden.
Über die Autorisierungsdaten hinaus kann die Einzugsermächtigung zusätzliche 
Angaben enthalten.

2.3 Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats
Das SEPA-Lastschriftmandat kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber dem 
Zahlungsemp fänger oder seiner Bank – möglichst schriftlich – mit der Folge wider-
rufen werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgänge nicht mehr autorisiert sind.

Erfolgt der Widerruf gegenüber der Bank, wird dieser ab dem auf den Eingang 
des Widerrufs folgenden Geschäftstag gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis 
Postbank“ wirksam. Zusätzlich sollte dieser auch gegenüber dem Zahlungsemp-
fänger erklärt werden, damit dieser keine weiteren Lastschriften einzieht.

2.4 Begrenzung und Nichtzulassung von SEPA- Basislastschriften
Der Kunde kann der Bank gesondert die Weisung erteilen, Zahlungen aus SEPA-
Basislastschriften zu begrenzen oder nicht zuzulassen. 

Diese Weisung muss der Bank bis spätestens zum Ende des Geschäftstages gemäß 
„Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“ vor dem im Datensatz der Lastschrift 
angegebenen Fälligkeitstag zugehen. Diese Weisung sollte möglichst schriftlich 
und möglichst gegenüber der kontoführenden Stelle der Bank erfolgen. Zusätz-
lich sollte diese auch gegenüber dem Zahlungsempfänger erklärt werden.

3  |  Einzug der SEPA-Basislastschrift auf Grundlage des SEPA-Lastschrift-
mandats durch den Zahlungsempfänger

(1) Das vom Kunden erteilte SEPA-Lastschriftmandat verbleibt beim Zahlungs-
empfänger. Dieser übernimmt die Autorisierungsdaten und etwaige zusätzliche 
Angaben in den Datensatz zur Einziehung von SEPA-Basislastschriften. Der je- 
weilige Lastschriftbetrag wird vom Zahlungsempfänger angegeben.

(2) Der Zahlungsempfänger übermittelt elektronisch den Datensatz zur Einzie-
hung der SEPA- Basislastschrift unter Einschaltung seines Zahlungsdienstleis-
ters an die Bank als Zahlstelle. Dieser Datensatz verkörpert auch die im SEPA- 
Lastschriftmandat enthaltene Weisung des Kunden an die Bank zur Einlösung 
der jeweiligen SEPA-Basislastschrift (siehe Nr. II 2.1). Für den Zugang dieser Wei-
sung verzichtet die Bank auf die für die Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats 
vereinbarte Form (siehe Nr. II 2.1 [1] Satz 3).
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4  |  Zahlungsvorgang aufgrund der SEPA- Basislastschrift

4.1 Belastung des Kontos des Kunden mit dem Lastschriftbetrag
(1) Eingehende SEPA-Basislastschriften des Zahlungsempfängers werden am im 
Datensatz angegebenen Fälligkeitstag mit dem vom Zahlungsempfänger angege-
benen Lastschriftbetrag dem Konto des Kunden belastet. Fällt der Fälligkeitstag 
nicht auf einen im „Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“ ausgewiesenen 
Geschäftstag der Bank, erfolgt die Konto be las tung am nächsten Geschäftstag.

(2) Eine Kontobelastung erfolgt nicht oder wird spätestens am zweiten Bank- 
arbeitstag1 nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nr. II 4.2), wenn
–  der Bank ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats gemäß Nr. II 2.3 zugegan-

gen ist,
–  der Kunde über kein für die Einlösung der Lastschrift ausreichendes Guthaben 

auf seinem Konto oder über keinen ausreichenden Kredit verfügt (fehlende 
Kontodeckung);  Teileinlösungen nimmt die Bank nicht vor,

–  die im Lastschriftdatensatz angegebene IBAN des Zahlungspflichtigen keinem 
Konto des Kunden bei der Bank zuzuordnen ist, oder

–  die Lastschrift nicht von der Bank verarbeitbar ist, da im Lastschriftdatensatz 
 •  eine Gläubigeridentifikationsnummer fehlt oder für die Bank erkennbar feh-

lerhaft ist,
 •  eine Mandatsreferenz fehlt,
 •  ein Ausstellungsdatum des Mandats fehlt oder
 •  kein Fälligkeitstag angegeben ist.

(3) Darüber hinaus erfolgt eine Kontobelas tung nicht oder wird spätestens am 
zweiten Bank arbeitstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht (siehe Nr. II 
4.2), wenn dieser SEPA- Basislastschrift eine gesonderte Weisung des Kunden 
nach Nr. II 2.4 ent gegensteht.

4.2 Einlösung von SEPA-Basislastschriften
SEPA-Basislastschriften sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem 
Konto des Kunden nicht spätestens am zweiten Bank arbeitstag nach ihrer Vor-
nahme rückgängig gemacht wird.

4.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung 
der Belastungs buchung oder Ablehnung der Einlösung
(1) Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der Belastungsbuchung 
(siehe Nr. II 4.1 Absatz 2) oder die Ablehnung der Einlösung einer SEPA-Basislast-
schrift (siehe Nr. II 4.2) wird die Bank den Kunden unverzüglich, spätestens bis 
zu der gemäß Nr. II 4.4 vereinbarten Frist unterrichten. Dies kann auch auf dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg geschehen. Dabei wird die Bank, so-
weit möglich, die Gründe sowie die Möglichkeiten angeben, wie Fehler, die zur 
Nichtausführung, Rückgängigmachung oder Ablehnung geführt haben, berich-
tigt werden können.

(2) Für die berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten SEPA- 
Basislastschrift wegen fehlender Kontodeckung (siehe Nr. II 4.1 Absatz 2 
zweiter Spiegelstrich) berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis 
Postbank“ ausgewiesene Entgelt.

4.4 Ausführung der Zahlung
(1) Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der von ihr dem Konto des Kun-
den aufgrund der SEPA-Basislastschrift des Zahlungsempfängers belastete Last-
schriftbetrag  spätes tens innerhalb der im „Preis- und Leistungsverzeichnis 
Postbank“ angegebenen Ausführungsfrist beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers eingeht.

1 Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende sowie 24. und 31. Dezember.
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(2) Die Ausführungsfrist beginnt an dem im Lastschriftdatensatz angegebenen 
Fälligkeitstag. Fällt dieser Tag nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- und 
Leistungsverzeichnis Postbank“ der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am 
darauf folgenden Geschäftstag.

(3) Die Bank unterrichtet den Kunden über die Ausführung der Zahlung auf dem 
für Kontoinformationen vereinbarten Weg und in der vereinbarten Häufigkeit.

5  |  Erstattungsanspruch des Kunden bei einer autorisierten Zahlung
(1) Der Kunde kann bei einer autorisierten Zahlung aufgrund einer SEPA-Basis-
lastschrift binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungs-
buchung auf seinem Konto von der Bank ohne Angabe von Gründen die Erstat-
tung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Dabei bringt sie das Konto 
wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belastung durch die Zahlung 
befunden hätte. Etwaige Zahlungsansprüche des Zahlungsempfängers gegen 
den Kunden bleiben hiervon unberührt.

(2) Der Erstattungsanspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, sobald der jewei-
lige Betrag der Lastschriftbelastungsbuchung durch eine ausdrückliche Genehmi-
gung des Kunden  unmittelbar gegenüber der Bank autorisiert worden ist.

(3) Erstattungsansprüche des Kunden bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft 
ausgeführten autorisierten Zahlung richten sich nach Nr. II 6.2.

6  |  Erstattungs-, Berichtigungs- und Schadensersatzansprüche des Kunden

6.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Zahlung
Im Falle einer vom Kunden nicht autorisierten Zahlung hat die Bank gegen den 
Kunden keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist verpflichtet, 
dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten Lastschriftbetrag zu erstatten. 
Dabei bringt sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich ohne die Belas-
tung durch die nicht autorisierte Zahlung befunden hätte.

Diese Verpflichtung ist spätestens bis zum Ende des Geschäftstags gemäß „Preis- 
und Leistungsverzeichnis Postbank“ zu erfüllen, der auf den Tag folgt, an wel-
chem der Bank angezeigt wurde, dass die Zahlung nicht autorisiert ist, oder die 
Bank auf andere Weise davon Kenntnis erhalten hat. Hat die Bank einer zustän-
digen Behörde berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrügerisches 
Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat die Bank ihre Verpflich-
tung aus Satz 2 unverzüg lich zu prüfen und zu erfüllen, wenn sich der Betrugs-
verdacht nicht bestätigt.

6.2 Ansprüche bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausfüh-
rung von autorisierten Zahlungen
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisier-
ten Zahlung kann der Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte Er-
stattung des Lastschrift be trages insoweit verlangen, als die Zahlung nicht erfolgt 
oder fehlerhaft war. Die Bank bringt dann das Konto wieder auf den Stand, auf 
dem es sich ohne den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang befunden hätte.

(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz 1 hinaus von der Bank die 
Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zu-
sammenhang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der Zahlung 
in Rechnung gestellt oder mit denen sie das Konto des Kunden belastet hat.

(3) Geht der Lastschriftbetrag beim Zahlungs dienstleister des Zahlungsemp-
fängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist in Nummer II 4.4 Absatz 2 ein 
(Verspätung), kann der Zahlungsempfänger von seinem Zahlungsdienstleis-
ter verlangen, dass dieser die Gutschrift des Lastschriftbetrags auf dem Konto 
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des Zahlungsempfängers so vornimmt, als sei die Zahlung ordnungsgemäß 
ausgeführt worden.

(4) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder verspätet fehlerhaft ausgeführt, wird 
die Bank auf Verlangen des Kunden den Zahlungsvorgang nachvollziehen und 
den Kunden über das Ergebnis unterrichten. 

6.3 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
(1) Bei nicht erfolgter, fehlerhafter oder verspäteter Ausführung einer autorisier-
ten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde von der 
Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nr. II 6.1 und II 6.2 erfasst ist, ersetzt 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischengeschalteten 
Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, be-
stimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang 
Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

(2) Die Haftung nach Absatz 1 ist auf 12.500 EUR begrenzt. Diese betragsmä-
ßige Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Zahlungen,
–  bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
–  für Gefahren, die die Bank besonders übernommen hat, und
–  für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

6.4 Ansprüche von Kunden, die keine Verbrau cher sind
Abweichend von den Ansprüchen in Nr. II 6.2 und II 6.3 haben Kunden, die 
keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten, fehlerhaft oder verspätet 
ausgeführten auto risierten Zahlung oder bei einer nicht autorisierten Zahlung 
 neben etwaigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812ff. BGB le-
diglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe folgender Regelungen:
–  Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes 

Verhalten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben.

–  Für das Verschulden der von der Bank zwischengeschalteten Stellen haftet die 
Bank nicht. In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorg-
fältige Auswahl und Unterweisung der ersten zwischengeschalteten Stelle.

–  Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe nach auf den Lastschrift-
betrag zuzüglich der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zin-
sen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung von Folgeschä-
den handelt, ist die Haftung zusätzlich auf höchstens 12.500 EUR je Zahlung 
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die Bank besonders übernom-
men hat, sowie nicht für nicht autorisierte Zahlungen.

6.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nr. II 6.2. bis II 6.4 ist in folgenden Fällen ausge-
schlossen:
–  Die Bank weist gegenüber dem Kunden nach, dass der Zahlungsbetrag recht- 

zeitig und ungekürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingegangen ist, oder

–  die Zahlung wurde in Übereinstimmung mit der vom Zahlungsempfänger 
angegebenen fehlerhaften Kundenkennung des Zahlungsempfängers aus-
geführt. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch verlangen, dass 
sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag 
wiederzuerlangen. Ist die Wiedererlangung des Zahlungsbetrags nach Satz 
2 dieses Unterpunktes nicht möglich, so ist die Bank verpflichtet, dem Kunden 
auf schriftlichen  Antrag alle verfügbaren Informationen mitzuteilen, damit der 
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Kunde einen Anspruch auf Erstattung des Zahlungsbetrags geltend machen 
kann. Für die Tätigkeiten nach den Sätzen 2 und 3 dieses Unterpunkts berechnet 
die Bank das im „Preis- und Leistungsverzeichnis Postbank“ ausgewiesene 
Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nr. II 6.1 bis II 6.4 und Einwendungen des Kun-
den gegen die Bank aufgrund nicht oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen 
oder aufgrund nicht  autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn der 
Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit 
einer nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführ ten Zahlung hiervon unter-
richtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kunden über die 
Belastungsbuchung der Zahlung entsprechend dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der Belastungsbuchung 
unterrichtet hat; anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Schadensersatzansprüche aus einer verschuldensabhängigen Haf-
tung der Bank nach Nr. II 6.3 kann der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 
1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist ver-
hindert war.

(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände
–  auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf das 

die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung der gebote-
nen Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder

–  von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

Anhang: Liste der zu SEPA gehörigen Staaten und Gebiete

–  Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR):
 •  Mitgliedsstaaten der Europäischen Union: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 

Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich (einschließlich Französisch- 
Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, 
Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,  Niederlande, 
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik,  Ungarn, Zypern

 •  Weitere Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen
–  Sonstige Staaten und Gebiete: Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, 

Monaco, Saint-Pierre und Miquelon, San Marino, Schweiz, Vatikanstadt 
und Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland.
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Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis 
Postbank

1 Privat-Girokonto

1.1 Monatliches Entgelt für die Kontoführung
 Abbuchung am letzten Bankarbeitstag jedes Kalendervierteljahres

1.1.1 Postbank Giro direkt1

 • Grundpreis pro Monat  ......................................................  1,90 EUR
 •  Grundpreis für Studenten, Auszubildende, Leistende des  

freiwilligen Wehrdienstes, freiwilligen sozialen Jahrs oder  
Bundesfreiwilligendienstes mit Nachweis pro Monat2  ........  0,00 EUR

 •  Ausführung einer Überweisung oder eines Scheck-  
einzugsauftrags, wenn der Kunde den Auftrag  
beleghaft erteilt3  ..............................................................  2,50 EUR

 • Bargeldauszahlung an Postbank4 Schaltern  .......................  1,50 EUR
  • Nutzung des Kontoauszugsdrucker-Services5  ....................  0,50 EUR
 •  Ausführung einer Überweisung oder erstmalige Ausführung  

eines Dauerauftrags, wenn der Auftrag durch Nutzung des  
Postbank Telefon-Bankings erteilt worden ist6 ....................  2,50 EUR

1.1.2 Postbank Giro plus1, 7

 •  Grundpreis pro Monat  ......................................................  5,90 EUR
 •  Ausführung einer Überweisung oder eines Scheckeinzugsauftrags,  

wenn der Kunde den Auftrag beleghaft erteilt 3  ................  1,90 EUR
 •  Ausführung eines Überweisungsauftrags, wenn der Auftrag durch 

Nutzung des Postbank Telefon-Bankings erteilt worden ist 6 ... 1,90 EUR
 •  erstmalige Ausführung eines Dauerauftrags, wenn der Auftrag durch  

Nutzung des Postbank Telefon-Bankings erteilt worden ist 6 ... 0,90 EUR

1.1.3 Postbank Giro extra plus1

 • Grundpreis pro Monat bei Geldeingang 8  
 bis 2.999,99 EUR  ............................................................  10,90 EUR

 •  Grundpreis pro Monat bei Geldeingang8  
von mindestens 3.000 EUR  ...............................................  0,00 EUR

 •  Ausführung eines Überweisungsauftrags oder erstmalige Ausfüh-
rung eines Dauerauftrags, wenn der Auftrag durch Nutzung des 
Postbank Telefon-Bankings erteilt worden ist6  ...................  0,00 EUR

1) Siehe unter 12.2.1.
2) Die Befreiung gilt bei Auszubildenden bis zum Ende der Ausbildung, bei Studierenden bis zum 26. Geburtstag 

bzw. entsprechend der im Nachweis angegebenen Dauer. Ab dem 26. Lebensjahr gilt die Befreiung jeweils ein 
Jahr. Bei freiwilligem Wehrdienst, freiwilligem sozialem Jahr oder Bundesfreiwilligendienst gilt die Befreiung 
für grundsätzlich 12 Monate, eine Verlängerung auf bis zu 24 Monate ist möglich.

3) Reicht der Kunde mehrere Schecks gleichzeitig beleghaft ein (z. B. unter Verwendung des Formblatts „Giroauf-
trag“), ist das Entgelt für jeden eingereichten Scheck zu entrichten. 

4) Für Bargeldauszahlungen, die 1.000 EUR überschreiten, wird das Entgelt nicht erhoben. Zu den Postbank 
Schaltern zählen auch solche, die von Partnerfilialen der Deutschen Post AG betrieben werden.

5) Das Entgelt wird nur gegenüber solchen Kunden erhoben, mit denen die Postbank die Übermittlung der 
Konto auszüge durch Einstellen in die über das Postbank Online-Banking einsehbare NBox vereinbart hat.

6) Das Entgelt ist nicht zu entrichten, wenn der Auftrag unter ausschließlicher Nutzung des im Telefon-Banking 
von der Postbank eingesetzten Sprachcomputers erteilt worden ist.

7) Bei Teilnahme am Postbank Giro 3000 plus verringert sich für Inhaber eines Postbank Giro 3000 plus-Kontos 
das zum Abschlusszeitpunkt geltende monatliche Entgelt um 50 %, wenn die bedingungsgemäßen Vorausset-
zungen erfüllt sind. Neue Teilnahmevereinbarungen werden nicht abgeschlossen. Produktanpassungen wer-
den ebenfalls nicht mehr durchgeführt. 

8) Geldeingänge, die auf Bargeldeinzahlungen des Kontoinhabers oder eines Dritten beruhen, sowie Gutschrif-
ten, denen die Ausführung einer Überweisung zulasten eines Postbank Tagesgeldkontos zugrunde liegt, wer-
den nicht berücksichtigt.
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  Für die Dauer der Laufzeit des Giro extra plus-Kontos entfällt das Jah-
resentgelt für die Postbank Visa Card (Kreditkarte) als Hauptkarte oder 
Visa Card Prepaid (Kreditkarte) als Hauptkarte.

1.1.4 Postbank Giro start direkt1, 2

  Nur für Kunden von 7 Jahren bis unter 22 Jahren. Mit Vollendung des 
22. Lebensjahres des Kontoinhabers wird Postbank Giro start direkt als 
Postbank Giro plus weitergeführt

  • Grundpreis pro Monat  ......................................................  0,00 EUR
 •  Ausführung einer Überweisung oder eines Scheck-  

einzugsauftrags, wenn der Kunde den Auftrag  
beleghaft erteilt3 ...............................................................  0,00 EUR

 •  Ausführung eines Überweisungsauftrags oder erstmalige  
Ausführung eines Dauerauftrags, wenn der Auftrag durch Nutzung 
des Postbank Telefon-Bankings erteilt worden ist4  .............  0,00 EUR

1.1.5 Postbank Giro Basis1

 •  Basiskonto nach § 30 Abs. 2 Zahlungskontengesetz  
Grundpreis pro Monat  .................................................... .  4,90 EUR

 •  Ausführung einer Überweisung oder eines Scheckeinzugsauftrags,  
wenn der Kunde den Auftrag beleghaft erteilt3  .................  1,90 EUR

 •  Ausführung eines Überweisungsauftrags, wenn der Auftrag durch  
Nutzung des Postbank Telefon-Bankings erteilt worden ist4   1,90 EUR

 •  erstmalige Ausführung eines Dauerauftrags, wenn der Auftrag durch 
Nutzung des Postbank Telefon-Bankings erteilt worden ist4   0,90 EUR

1.2 Einzug eines Schecks5

 Das Entgelt erhebt die Bank als Inkassoinstitut vom Einreicher des 
Schecks.

1.2.1 Der Scheck wird eingelöst.

1.2.1.1 Einzug eines inländischen EUR-Schecks  .................................  0,00 EUR

1.2.1.2 Einzug eines Auslands- oder Fremdwährungsschecks zur Gutschrift  
Eingang vorbehalten6:

 • Scheckbetrag unter 11 EUR  ..............................................  5,00 EUR
 • Scheckbetrag ab 11 EUR bis unter 20 EUR  ......................  10,00 EUR
 • Scheckbetrag ab 20 EUR .................................................  15,00 EUR

1.2.2 Der Scheck wird aus Gründen, die nicht von der Bank zu 
 vertreten sind, nicht eingelöst. Zusätzlich zu dem Entgelt 
 gemäß Nr. 1.2.1.1 bis 1.2.1.2 ................................................  5,00 EUR

1.3 Einlösung eines Schecks, 
 der mittels Direktinkassoauftrag vorgelegt wurde7 .......  15,00 EUR

1) Siehe unter 12.2.1.
2) Nur ein Konto pro Kunde möglich.
3) Reicht der Kunde mehrere Schecks gleichzeitig beleghaft ein (z. B. unter Verwendung des Formblatts „Giroauf-

trag“), ist das Entgelt für jeden eingereichten Scheck zu entrichten.
4) Das Entgelt ist nicht zu entrichten, wenn der Auftrag unter ausschließlicher Nutzung des im Telefon-Banking 

von der Postbank eingesetzten Sprachcomputers erteilt worden ist. 
5) Erteilt der Kunde den Einzugsauftrag beleghaft, ist zusätzlich bei Giro plus-, Giro Basis-, Giro direkt- und Giro 

start direkt-Konten ein Entgelt nach Nr. 1.1 zu entrichten, im Übrigen, siehe Nr. 12.2.2. 
6) Auslandsschecks können üblicherweise nur in den Währungen Euro und Britisches Pfund Sterling zur Gut-

schrift Eingang vorbehalten angenommen werden. Diese Dienstleistung wird seit dem 01.04.2017 nur noch 
Kunden angeboten, die keine Verbraucher sind.

7) Erteilt der Kunde den Einzugsauftrag beleghaft, ist zusätzlich bei Giro plus-, Giro Basis-, Giro direkt- und Giro 
start direkt-Konten ein Entgelt nach Nr. 1.1 zu entrichten, im Übrigen, siehe Nr. 12.2.2.
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1.4 Echtzeitüberweisungen und sonstige Eilaufträge 

1.4.1  Ausführung einer Echtzeitüberweisung1.................................  0,50 EUR

1.4.2 Sonstige Eilaufträge für Zahlungen auf Postbank Konten  .......  9,80 EUR

 auf Wunsch des Kunden wird der Zahlungsempfänger 
 benachrichtigt, dass die Überweisung ausgeführt wurde  

(AVIS). Kosten zusätzlich2  ......................................................  2,50 EUR

1.4.3 Sonstige Eilaufträge für Zahlungen auf andere als Postbank Konten  
 .............................................................................................  9,80 EUR

1.5 Auftragserteilung mit Telefax3  ........................................  4,80 EUR 

1.6 Dauerauftrag
 Einrichtung, Änderung, Widerruf  ..........................................  0,00 EUR 

1.7 Formlos erteilter Auftrag4  ................................................  8,00 EUR

  Die von der Postbank bereitgestellten oder zugelassenen Zahlungsver- 
kehrsvordrucke werden nicht verwendet.5

1.8 Ausführung einer Überweisung 
 zwecks Begleichung von Bestattungskosten6 .................  10,50 EUR 

1.9 Sperre auf Wunsch des Kunden
 Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit der  

Sperre ihre Ursache nicht im Verantwortungsbereich der Bank hat.

1.9.1 Sperre eines Überweisungsvordrucks oder mehrerer   
Überweisungsvordrucke   ......................................................  4,50 EUR7

1.9.2 Schecksperre für 6 Monate ....................................................  7,50 EUR
 • bei brieflicher Weiterleitung zusätzlich  ...................................  Porto8

 • bei Weiterleitung mit Telefax oder Datenübermittlung zusätzlich  
 .............................................................................................. 7,70 EUR

1) Das Entgelt ist vom Überweisenden zu entrichten. 
2) Diese Dienstleistung wird seit dem 20.11.2017 nur noch Kunden angeboten, die keine Verbraucher sind.
3) Zusätzlich ist ein Entgelt nach Nr. 1.7 zu entrichten.
4) Wer einen Auftrag im Sinne dieser Preisklausel erteilt, beauftragt einen Zahlungsdienst oder die Ausführung 

einer Wertpapierorder.
5) Das Entgelt wird auch erhoben, wenn dem Kunden aufgrund gesonderter Vereinbarung mit der Bank die Mög-

lichkeit eröffnet wurde, Überweisungen auch per Fax bei der Bank einzureichen, und er im Rahmen dieses Ver-
fahrens nicht den von der Bank bereitgestellten Überweisungsvordruck benutzt. Via Postbank Online- und Te-
lefon-Banking erteilte Aufträge gelten jedoch nicht als formlos erteilte Aufträge im Sinne der Preisklausel.

6) Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Überweisung mit dem Formblatt „Begleichung/Erstattung von 
Bestattungs kosten, Haftungs erklärung“ beauftragt worden ist. Erteilt der Kunde die Überweisung beleghaft, 
ist zusätzlich bei Giro plus-, Giro Basis-, Giro direkt- und Giro start direkt-Konten ein Entgelt nach Nr. 1.1 zu 
entrichten. 

7) Das Entgelt ist für die Sperre eines oder mehrerer Blankoüberweisungsvordrucke zu entrichten. Sperrt der 
Kunde einen oder mehrere ganz oder teilweise ausgefüllte Überweisungsvordrucke, ist je Sperrauftrag das Ent-
gelt nach Nr. 1.10.1 zu zahlen. Beauftragt der Kunde gleichzeitig sowohl die Sperre eines oder mehrerer Blan-
koüberweisungsvordrucke als auch die Sperre eines oder mehrerer ganz oder teilweise ausgefüllter Über-
weisungsvordrucke, fällt nur das Entgelt nach 1.10.1 an.

8) Siehe unter 12.2.1.
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1.10 Bearbeitung des Widerrufs eines Zahlungsauftrags, wenn der 
Kunde den Widerruf nach Zugang des Zahlungsauftrags erklärt 

1.10.1  Der Widerruf wird nach Gutbuchung des Zahlungsbetrags auf  
dem Konto des Zahlungsempfängers erklärt  ......................  21,00 EUR1

1.10.2  Der Widerruf wird vor Gutbuchung des Zahlungsbetrags auf  
dem Konto des Zahlungsempfängers erklärt

 • je widerrufenem Zahlungsauftrag  .....................................  7,50 EUR
 •  je widerrufenem Zahlungsauftrag, wenn der Zahlungsbetrag  

die Bank bereits verlassen hat zusätzlich  ...........................  7,70 EUR

1.11 Sonstige Entgelte

1.11.1 Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten  
Zahlungsauftrags  .................................. für Verbraucher: siehe Preisaushang

  ................................................ für Nichtverbraucher: 1,80 EUR zzgl. Porto

1.11.2 Bearbeitung der Wiedererlangung eines Zahlungsbetrags bei Angabe 
einer falschen Kundenkennung des Zahlungsempfängers durch den 
Zahler auf Wunsch des Kunden  ..........................................  21,00 EUR1

1.11.3 Saldenbestätigung auf Wunsch des Kunden  
(pro Konto pro Fall)  .............................................................  10,50 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  
der Übermittlung der Saldenbestätigung ihre Ursache nicht im  
Verantwortungsbereich der Bank hat.

1.11.4 Belegkopie auf Wunsch des Kunden  .....................................  5,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  
der Übermittlung der Kopie des Buchungsbelegs ihre Ursache  
nicht im Verantwortungsbereich der Bank hat.

1.12 Kontoinformationen

1.12.1 Kontoauszug
 • Kontoauszugsdrucker  .......................................................  0,00 EUR
 • Online-Kontoauszug  ........................................................  0,00 EUR

1.12.1.1 Nutzung des Kontoauszugsdruckers pro Auszug2  ..................  0,50 EUR

1.12.1.2 Erstellung Doppelkontoauszug auf Wunsch des Kunden
 • bis zu 3 Kontoauszugsdoppel, je  .......................................  2,50 EUR
 • 4 – 10 Kontoauszugsdoppel  ............................................  10,50 EUR
 • 11 – 20 Kontoauszugsdoppel  ..........................................  21,00 EUR
 • für jede weiteren 10 Kontoauszugsdoppel  ......................  10,50 EUR

1.12.1.3 Zusendung Zwischenkontoauszug auf Wunsch des Kunden  ..  0,90 EUR 
–  Abbuchung am letzten Bankarbeitstag jedes Kalendervierteljahres –

1) Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn der Anlass für das Bemühen um Wiedererlangung des Zahlungsbetrags 
nicht auf einem rechtswidrigen Verhalten der Bank beruht.

2) Das Entgelt wird nur von Inhabern eines Postbank Giro direkt erhoben, mit denen die Postbank die Einstellung 
der Kontoauszüge in die über das Postbank Online-Banking einsehbare NBox vereinbart hat. Nutzt der Kunde 
den Kontoauszugsdrucker, weil er aus von der Postbank zu vertretenden Gründen die NBox nicht einsehen 
kann, ist das Entgelt nicht zu entrichten.
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1.12.2 Finanzstatus

1.12.2.1 Erstellung  .............................................................................  0,00 EUR

1.12.2.2 Zusendung
 • buchungstäglich  ...............................................................  0,90 EUR
 • wöchentlich  .....................................................................  0,90 EUR
 • zweimal monatlich je Zusendung  ......................................  2,50 EUR
 • monatlich  .........................................................................  2,50 EUR
 –  Abbuchung am letzten Bankarbeitstag jedes Kalendervierteljahres –  

 Das Versandentgelt für den Finanzstatus vom vorletzten und letzten 
Bankarbeitstag eines Kalendervierteljahres wird im folgenden Kalen-
dervierteljahr abgebucht. 

1.13 Nutzung des Postbank Telefon-Bankings  .......................  0,00 EUR

1.13.1 Ersatz-PIN für Telefon-Banking  ..............................................  6,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit der  
Ausstellung der Ersatz-PIN ihre Ursache nicht im Verantwortungsbereich 
der Bank hat.

1.14 Nutzung des Postbank Online-Bankings  ........................  0,00 EUR

1.14.1 Ersatz-PIN/Ersatz-Benutzername oder  
Ersatz-Passwort für Online-Banking  .......................................  6,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit der  
Ausstellung der / des Ersatz-PIN / Ersatz-Benutzernamens oder Ersatz-
Passworts ihre Ursache nicht im Verantwortungsbereich der Bank hat. 

1.15 Erstellen einer Buchungsbestätigung
 Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit der Über-

mittlung der Kopie des Buchungsbelegs ihre Ursache nicht im Verant-
wortungsbereich der Bank hat.

1.15.1 auf Wunsch des Kunden bei Auftragserteilung 

1.15.1.1 Erstellen einer Buchungsbestätigung über einen 
ausgeführten Einzelauftrag  ...................................................  0,10 EUR

1.15.1.2 Erstellen einer Buchungsbestätigung über einen 
ausgeführten Sammelauftrag ................................................  2,30 EUR

1.15.2 Erstellen einer Buchungsbestätigung  
auf Wunsch des Kunden nach Auftragserteilung  .................. 10,50 EUR

1.16 Bankauskunft1 
 erteilt im Auftrag oder nach vorheriger  

Einwilligung des Kunden  .....................................................  20,00 EUR 

1) Der Preis versteht sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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1.17 Zinssatz für Überziehung eines Girokontos

1.17.1  Zinssatz für eingeräumte  
Kontoüberziehung (Dispositionskredite)  ...................... siehe Preisaushang 
–  Zinsenabbuchung am letzten Bankarbeitstag jedes Kalender-

vierteljahres – Die Zinsberechnung erfolgt am letzten Bankarbeitstag 
nach dem Stand des vorletzten Bankarbeitstages eines Kalendervier-
teljahres. 

1.17.2 Zinssatz für geduldete Überziehungen   
Postbank Giro extra plus  ............................................. siehe Preisaushang

 Postbank Giro plus, Giro start direkt 
Postbank Giro Basis und Postbank Giro direkt  .............. siehe Preisaushang 

2 Zahlungsverkehrsleistungen

2.1 Postbank Card (Debitkarte)

2.1.1 Postbank Card für Kontoinhaber  ..............................  pro Jahr 0,00 EUR

2.1.2 Zusatzkarte  ..............................................................  pro Jahr 6,00 EUR

2.2 Postbank Visa Card/Postbank Mastercard (Kreditkarte)

2.2.1 Visa Card/Mastercard Hauptkarte1 ..........................  pro Jahr 29,00 EUR
 Visa Card Hauptkarte für die Dauer der Laufzeit  

des Postbank Giro extra plus-Kontos  ........................  pro Jahr 0,00 EUR

2.2.2 Visa Card/Mastercard Zusatzkarte  ..........................  pro Jahr 15,00 EUR

2.2.3 Zinssatz für Teilzahlungsfunktion  ................................. siehe Preisaushang

2.2.4 Entgelt für 3-Raten-Zahlung  ........................................ siehe Preisaushang

2.2.5 Zinssatz für Guthaben ab dem ersten Euro  .................. siehe Preisaushang

2.2.6 Motivwechsel vor Ablauf der Visa Card  ...............................  15,00 EUR

2.2.7 Visa Card/Mastercard Ersatz-PIN  
auf Wunsch des Kunden  .......................................................  6,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit der 
 Ausstellung der Ersatz-PIN ihre Ursache nicht im Verantwortungsbereich 
der Bank hat.

2.2.8 Freischaltung der PIN nach vorheriger Sperre wegen mehr maliger 
Falscheingabe der PIN durch den Kunden  ..............................  3,50 EUR

2.2.9 Rechnungsdoppel auf Anforderung des Kunden  ...................  5,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  

1) Beantragt ein Kunde bei der Postbank gleichzeitig (Tag des Zugangs des Antrags ist maßgeblich) die Eröffnung 
eines Postbank Giro plus-Kontos/Postbank Giro start direkt-Kontos und die Ausgabe einer Visa Card auf den 
Namen des Inhabers des beantragten Privat-Girokontos, so ist im ersten Jahr der Gültigkeitsdauer das Entgelt 
nicht zu entrichten. Bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres ermäßigt sich zusätzlich das Entgelt für die 
Hauptkarte ab dem zweiten Jahr der Gültigkeitsdauer auf 5 EUR pro Jahr. Für Inhaber eines Postbank Giro 
plus-Kontos/Postbank Giro start direkt-Kontos bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres 5 EUR pro Jahr. Diese 
Regelung gilt für Mastercard-Verträge nur, wenn sie bis zum 30. November 2000 begründet worden sind. Die 
Visa Card Hauptkarte ist bei gleichzeitigem Abschluss mit einem Giro plus Konto bei Wahl der Teilzahlung und 
aktiver Nutzung (mindestens ein Einkaufsumsatz) dauerhaft kostenlos (Angebot gilt für Neuabschlüsse ab 
dem 13.07.09).
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der Übermittlung des Rechnungsdoppels ihre Ursache nicht  
im Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.2.10  Zusendung der Kreditkarten-Monatsabrechnung bei 
gleich zeitiger Teilnahme am Kreditkarten Online-Service  ................  Porto

2.3 Postbank Visa/Mastercard GOLD-Doppel1 (Kreditkarte)

2.3.1 Visa / Mastercard GOLD-Doppel  
Hauptkarten ............................................................ pro Jahr 78,00 EUR

 Rückerstattung ab einem Einkaufsumsatz  
von 5.000 EUR pro Jahr  .................................. 50 % vom Jahresentgelt

 Rückerstattung ab einem Einkaufsumsatz  
von 10.000 EUR pro Jahr  .............................. 100 % vom Jahresentgelt

2.3.2 Visa / Mastercard GOLD-Doppel Zusatzkarten  ........... pro Jahr 58,00 EUR

2.3.3 Zinssatz für Teilzahlungsfunktion  ................................. siehe Preisaushang
 (identisch mit Postbank Visa Card GOLD)

2.3.4 Zinssatz für Guthaben ab dem ersten Euro  .................. siehe Preisaushang 
 (identisch mit Postbank Visa Card GOLD)
2.3.5 Visa / Mastercard GOLD-Doppel Ersatz-PIN  

auf Wunsch des Kunden   ......................................................  6,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  
der Ausstellung der Ersatz-PIN ihre Ursache nicht im  
Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.3.6 Freischaltung der PIN nach vorheriger Sperre wegen mehr maliger 
Falscheingabe der PIN durch den Kunden  ..............................  3,50 EUR

2.3.7 Rechnungsdoppel auf Anforderung des Kunden  ...................  5,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  
der Übermittlung des Rechnungsdoppels ihre Ursache nicht  
im Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.3.8 Zusendung der Kreditkarten-Monatsabrechnung bei 
gleich zeitiger Teilnahme am Kreditkarten Online-Service ..............  Porto 

2.4 Postbank Mastercard GOLD1 (Kreditkarte)

2.4.1 Hauptkarte  ............................................................  pro Jahr 59,00 EUR

2.4.2 Zusatzkarte  ............................................................  pro Jahr 46,00 EUR

2.4.3 Ersatz-PIN auf Wunsch des Kunden  .......................................  6,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  
der Ausstellung der Ersatz-PIN ihre Ursache nicht im  
Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.4.4 Freischaltung der PIN nach vorheriger Sperre wegen mehr maliger 
Falscheingabe der PIN durch den Kunden  ..............................  3,50 EUR

2.4.5 Rechnungsdoppel auf Anforderung des Kunden  ...................  5,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  

1) Nur für bis zum 16.03.08 begründete Vertragsverhältnisse. Neue Kartenkonten werden nicht mehr eröffnet.
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der Übermittlung des Rechnungsdoppels ihre Ursache nicht  
im Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.4.6 Zinssatz für Teilzahlungsfunktion  ................................. siehe Preisaushang
 (identisch mit Postbank Visa Card GOLD)

2.4.7 Zinssatz für Guthaben ab dem ersten Euro  .................. siehe Preisaushang
 (identisch mit Postbank Visa Card GOLD) 
2.4.8 Zusendung der Kreditkarten-Monatsabrechnung bei 

gleich zeitiger Teilnahme am Kreditkarten Online-Service ..............  Porto

2.5 Postbank Visa Card GOLD (Kreditkarte)

2.5.1 Visa Card GOLD Hauptkarte1  .................................  pro Jahr 59,00 EUR
 Visa Card GOLD Hauptkarte für die Dauer der Laufzeit  

des Postbank Giro extra plus-Kontos  ......................  pro Jahr 30,00 EUR 

2.5.2 Visa Card GOLD Zusatzkarte  ..................................  pro Jahr 29,00 EUR

2.5.3 Zinssatz für Teilzahlungsfunktion  ................................. siehe Preisaushang

2.5.4 Zinssatz für Guthaben ab dem ersten Euro  .................. siehe Preisaushang

2.5.5 Visa Card GOLD Ersatz-PIN auf Wunsch des Kunden ..............  6,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  
der Ausstellung der Ersatz-PIN ihre Ursache nicht im  
Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.5.6 Freischaltung der PIN nach vorheriger Sperre  wegen mehr maliger 
Falscheingabe der PIN durch den Kunden  ..............................  3,50 EUR

2.5.7 Rechnungsdoppel auf Anforderung des Kunden  ...................  5,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  
der Übermittlung des Rechnungsdoppels ihre Ursache nicht  
im Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.5.8  Zusendung der Kreditkarten-Monatsabrechnung bei 
gleich zeitiger Teilnahme am Kreditkarten Online-Service ..............  Porto

2.6 Postbank Visa Card PLATINUM (Kreditkarte)

2.6.1 Visa Card PLATINUM Hauptkarte  ............................  pro Jahr 99,00 EUR

2.6.2 Visa Card PLATINUM Zusatzkarte  ...........................  pro Jahr 79,00 EUR

2.6.3 Zinssatz für Teilzahlungsfunktion  ................................. siehe Preisaushang

2.6.4 Zinssatz für Guthaben ab dem ersten Euro  .................. siehe Preisaushang

2.6.5 Visa Card PLATINUM Ersatz-PIN auf  
Wunsch des Kunden  .............................................................  6,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  

1) Beantragt ein Kunde bei der Postbank gleichzeitig (Tag des Zugangs des Antrags ist maßgeblich) die Eröffnung 
eines Postbank Giro plus-Kontos und die Ausgabe einer Visa Card Gold auf den Namen des Inhabers des be-
antragten Privat-Girokontos, so ist im ersten Jahr der Gültigkeitsdauer das Entgelt nicht zu entrichten (gilt nur 
für ab dem 01.11.2016 ausgegebene Karten).
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der Ausstellung der Ersatz-PIN ihre Ursache nicht im  
Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.6.6 Freischaltung der PIN nach vorheriger Sperre  wegen mehr maliger 
Falscheingabe der PIN durch den Kunden  ............................... 3,50 EUR

2.6.7 Rechnungsdoppel auf Anforderung des Kunden  ...................  5,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  
der Übermittlung des Rechnungsdoppels ihre Ursache nicht  
im Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.6.8  Zusendung der Kreditkarten-Monatsabrechnung bei 
gleich zeitiger Teilnahme am Kreditkarten Online-Service ..............  Porto

2.7 Postbank Visa Card Prepaid (Kreditkarte)

2.7.1 Visa Card Prepaid Hauptkarte1  ...............................  pro Jahr 29,00 EUR
 Visa Card Prepaid Hauptkarte für die Dauer der Laufzeit des Postbank 

Giro extra plus-Kontos  .............................................  pro Jahr 0,00 EUR

2.7.2 Visa Card Prepaid Zusatzkarte  ................................  pro Jahr 15,00 EUR

2.7.3 Visa Card Prepaid Ersatz-PIN auf  
Wunsch des Kunden  .............................................................  6,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  
der Ausstellung der Ersatz-PIN ihre Ursache nicht im  
Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.7.4 Freischaltung der PIN nach vorheriger Sperre  wegen mehr maliger 
Falscheingabe der PIN durch den Kunden  ..............................  3,50 EUR

2.7.5 Motivwechsel vor Ablauf der Karte  .....................................  15,00 EUR

2.7.6 Rechnungsdoppel auf Anforderung des Kunden  ...................  5,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  
der Übermittlung des Rechnungsdoppels ihre Ursache nicht  
im Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.7.7  Zusendung der Kreditkarten-Monatsabrechnung bei 
gleich zeitiger Teilnahme am Kreditkarten Online-Service ..............  Porto

2.8 Postbank Visa Shopping Card (Kreditkarte) 

2.8.1 Shopping Card Hauptkarte, erstes Jahr entgeltfrei, 
 danach  ..................................................................... pro Jahr 9,90 EUR 

• bei einem Vorjahreseinkaufsumsatz  
 größer 3.000 EUR  .............................................................  0,00 EUR

2.8.2 Shopping Card Zusatzkarte  ......................................  pro Jahr 0,00 EUR

2.8.3 Zinssatz für  
Teilzahlungsfunktion  ......................... siehe www.postbank.de/shopping-card

1) Beantragt ein Kunde bei der Postbank gleichzeitig (Tag des Zugangs des Antrags ist maßgeblich) die Eröffnung 
eines Postbank Giro plus-Kontos/Postbank Giro start direkt-Kontos und die Ausgabe einer Visa Card auf den 
Namen des Inhabers des beantragten Privat-Girokontos, so ist im ersten Jahr der Gültigkeitsdauer das Entgelt 
nicht zu entrichten.
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2.8.4 Zinssatz für Guthaben  
ab dem ersten Euro  ..........................  siehe www.postbank.de/shopping-card

2.8.5 Shopping Card Ersatz-PIN auf Wunsch des Kunden  ...............  6,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  
der Ausstellung der Ersatz-PIN ihre Ursache nicht im  
Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.8.6 Freischaltung der PIN nach vorheriger Sperre  wegen mehr maliger 
Falscheingabe der PIN durch den Kunden  ..............................  3,50 EUR

2.8.7 Rechnungsdoppel auf Anforderung des Kunden  ...................  5,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  
der Übermittlung des Rechnungsdoppels ihre Ursache nicht  
im Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.8.8  Zusendung der Kreditkarten-Monatsabrechnung bei 
gleich zeitiger Teilnahme am Kreditkarten Online-Service ..............  Porto

2.9 Postbank Visa Business Card Classic (Kreditkarte)

2.9.1 Visa Business Card Classic Hauptkarte  ....................  pro Jahr 30,00 EUR

2.9.2 Zinssatz für Teilzahlungsfunktion  ................................. siehe Preisaushang
 (identisch mit Postbank Visa Card)

2.9.3 Zinssatz für Guthaben ab dem ersten Euro  .................. siehe Preisaushang
 (identisch mit Postbank Visa Card) 

2.9.4 Visa Business Card Classic Ersatz-PIN  
auf Wunsch des Kunden  .......................................................  6,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  
der Ausstellung der Ersatz-PIN ihre Ursache nicht im  
Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.9.5 Freischaltung der PIN nach vorheriger Sperre wegen mehr maliger 
Falscheingabe der PIN durch den Kunden  ..............................  3,50 EUR

2.9.6 Rechnungsdoppel auf Anforderung des Kunden  ...................  5,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  
der Übermittlung des Rechnungsdoppels ihre Ursache nicht  
im Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.9.7 Zusendung der Kreditkarten-Monatsabrechnung bei 
gleich zeitiger Teilnahme am Kreditkarten Online-Service ..............  Porto

2.9.8 Entgelt für Firmen-Logo / Schriftzug auf der Karte (für alle  Karten zzgl. 
der gesetzlichen MwSt.)  ......................................  einmalig 256,00 EUR

2.9.9 Auslandsreisekrankenversicherung  ...........................  pro Jahr 5,10 EUR

2.10 Postbank Visa Business Card Gold (Kreditkarte) 

2.10.1 Visa Business Card Gold Hauptkarte  .......................  pro Jahr 80,00 EUR
 Rückerstattung ab einem Einkaufsumsatz  

von 7.500 EUR pro Jahr  .................................. 50 % vom Jahresentgelt 
Rückerstattung ab einem Einkaufsumsatz  
von 12.500 EUR pro Jahr  .............................. 100 % vom Jahresentgelt
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2.10.2 Zinssatz für Teilzahlungsfunktion  ................................. siehe Preisaushang
 (identisch mit Postbank Visa Card GOLD)

2.10.3 Zinssatz für Guthaben ab dem ersten Euro  ...................siehe Preisaushang
 (identisch mit Postbank Visa Card GOLD) 

2.10.4 Visa Business Card Gold Ersatz-PIN auf Wunsch des Kunden ..  6,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  
der Ausstellung der Ersatz-PIN ihre Ursache nicht im  
Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.10.5 Freischaltung der PIN nach vorheriger Sperre wegen mehr maliger 
Falscheingabe der PIN durch den Kunden  ..............................  3,50 EUR 

2.10.6 Rechnungsdoppel auf Anforderung des Kunden  ...................  5,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  
der Übermittlung des Rechnungsdoppels ihre Ursache nicht  
im Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.10.7 Zusendung der Kreditkarten-Monatsabrechnung bei 
gleichzeitiger Teilnahme am Kreditkarten Online-Service ..............  Porto

2.10.8 Entgelt für Firmen-Logo / Schriftzug auf der Karte (für alle  Karten zzgl. 
der gesetzlichen MwSt.)  ......................................  einmalig 256,00 EUR

2.11 Postbank Visa Juristen Card (Kreditkarte)

2.11.1 Visa Juristen Card Hauptkarte  ................................  pro Jahr 80,00 EUR
 Rückerstattung ab einem Einkaufsumsatz  

von 7.500 EUR pro Jahr  .................................. 50 % vom Jahresentgelt 
Rückerstattung ab einem Einkaufsumsatz  
von 12.500 EUR pro Jahr  .............................. 100 % vom Jahresentgelt

2.11.2 Zinssatz für Teilzahlungsfunktion  ................................. siehe Preisaushang
 (identisch mit Postbank Visa Card)

2.11.3 Zinssatz für Guthaben ab dem ersten Euro  .................. siehe Preisaushang
 (identisch mit Postbank Visa Card)

2.11.4 Visa Juristen Card Ersatz-PIN auf  
Wunsch des Kunden  .............................................................  6,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  
der Ausstellung der Ersatz-PIN ihre Ursache nicht im  
Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.11.5 Freischaltung der PIN nach vorheriger Sperre wegen mehrmaliger 
Falscheingabe der PIN durch den Kunden  ..............................  3,50 EUR

2.11.6 Rechnungsdoppel auf Anforderung des Kunden  ...................  5,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  
der Übermittlung des Rechnungsdoppels ihre Ursache nicht  
im Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.11.7 Zusendung der Kreditkarten-Monatsabrechnung bei  
gleichzeitiger Teilnahme am Kreditkarten Online-Service ..............  Porto

2.11.8 Einprägung des Kanzleinamens auf der Karte  ........................  0,00 EUR
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2.12 Postbank Visa Enterprise Card (ehemals Postbank Visa 
 Corporate Card) (Kreditkarte) 

2.12.1 Visa Enterprise Card  ...............................................  pro Jahr 18,00 EUR

2.12.2 Visa Enterprise Card Ersatz-PIN auf  
Wunsch des Kunden  .............................................................  6,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  
der Ausstellung der Ersatz-PIN ihre Ursache nicht im  
Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.12.3 Freischaltung der PIN nach vorheriger Sperre wegen  
mehrmaliger Falscheingabe durch den Kunden  .....................  3,50 EUR

2.12.4 Rechnungsdoppel auf Anforderung des Kunden  ...................  5,00 EUR 
Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit  
der Übermittlung des Rechnungsdoppels ihre Ursache nicht  
im Verantwortungsbereich der Bank hat.

2.12.5  Zusendung der Kreditkarten-Monatsabrechnung bei 
gleich zeitiger  Teilnahme am Kreditkarten Online-Service ..............  Porto

2.12.6  Entgelt für Firmen-Logo / Schriftzug auf der Karte (für alle Karten zzgl. 
der gesetzlichen MwSt.)  ......................................  einmalig 256,00 EUR

2.13 Bargeldauszahlung mit Postbank Card (Debitkarte), Mastercard 
(Kreditkarte) und Visa Card (Kreditkarte)

2.13.1 Bargeldauszahlung an Postbank Geldautomaten1 und Schaltern

2.13.1.1 mit Postbank Card
 • am Schalter  .....................................................................  0,00 EUR2

 • am Geldautomaten  ..........................................................  0,00 EUR

2.13.1.2 mit Postbank Kreditkarten3 am Geldautomaten  ........................  2,50 %
  ..........................................................................................  mind. 5,00 EUR

2.13.2  Bargeldauszahlung an fremden Geldautomaten mit der Postbank Card 
(Debitkarte)

2.13.2.1  in Staaten innerhalb des EWR in Euro

2.13.2.1.1  an inländischen Geldautomaten der Commerzbank AG, Deutsche Bank 
und HypoVereinsbank AG („Cash Group“) sowie der Cash Group ange-
schlossenen inländischen Konzerngesellschaften ....................  0,00 EUR

2.13.2.1.2  bei Geldautomatenbetreibern, die kein direktes Kundenentgelt erheben 
  • Verfügungen im Bezahlsystem girocard:  ...................................  1 %
   ......................................................................................  mind. 5,99 EUR

  • Verfügungen im Bezahlsystem V PAY:  .......................................  1 %
   ......................................................................................  mind. 5,99 EUR

1) Postbank Geldautomat ist ein Geldautomat, der von der Deutsche Bank AG unter der Marke „Postbank“  
betrieben wird.

2) Die Preisregelung in Nr. 1.1.1, dritter Unterpunkt, bleibt hiervon unberührt. 
3)  Für Inhaber eines Giro extra plus-Kontos wird bei Geldautomatenverfügungen im Ausland mit Visa Card GOLD, 

Visa Card, Visa Card Prepaid oder Mastercard das Entgelt nicht berechnet. 
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2.13.2.1.3  bei Geldautomatenbetreibern, die ein direktes Kundenentgelt erheben 
  • Verfügungen im Bezahlsystem girocard:  ...........................  0,00 EUR
  • Verfügungen im Bezahlsystem V PAY:  .......................................  1 %
   ......................................................................................  mind. 5,99 EUR

2.13.2.2  in Staaten außerhalb des EWR oder in Fremdwährung1:  ................  1 %
  ..........................................................................................  mind. 5,99 EUR

2.13.3  Bargeldauszahlung bei fremden Kreditinstituten im In- und Ausland mit 
Postbank Kreditkarten

2.13.3.1  mit Postbank Visa Business Card Classic/Gold, Juristen Card und Enter-
prise Card2

 • am Schalter  .........................................................................  3,00 %
   ......................................................................................  mind. 5,00 EUR

 • am Geldautomaten  .............................................................  2,00 %
   ......................................................................................  mind. 5,00 EUR

2.13.3.2  mit sonstigen Postbank Kreditkarten3

 • am Schalter  .........................................................................  3,00 %
   ......................................................................................  mind. 5,00 EUR

 • am Geldautomaten  .............................................................  2,50 %
   ......................................................................................  mind. 5,00 EUR

2.14 Aufladen der GeldKarte am Ladeterminal

2.14.1 Postbank Kunden am Ladeterminal der Postbank  ..................  0,00 EUR

2.14.2 Postbank Kunden an Ladeterminals der Cash Group  .............  0,00 EUR

2.14.3 Postbank Kunden am Ladeterminal bei anderen Kreditinstituten 
 (Die Postbank belastet die ihr durch das Ladeterminal betreibende Insti-

tut berechneten Entgelte dem Kontoinhaber.)

2.14.4 fremde Kunden von Kreditinstituten im Inland  
am Ladeterminal der Postbank

 •  folgender Institutsgruppen: Commerzbank AG,  
Deutsche Bank und HypoVereinsbank AG („Cash Group“) 

  sowie der Cash Group angeschlossenen inländischen 
  Konzerngesellschaften  .....................................................  0,00 EUR
 • anderer Kreditinstitute
   (Ob und gegebenenfalls in welcher Höhe das kontoführende 

 Kreditinstitut/die kartenausgebende Stelle ein Entgelt für das Aufla-
den der GeldKarte verlangt, kann dort erfragt werden.)

1) Bei einem Einsatz der Postbank Card (Debitkarte) im Ausland in Fremdwährung fällt zusätzlich ein Währungs-
umrechnungsentgelt gem. Nr. 14.2 an.

2) Bei einem Einsatz der Kreditkarte im Ausland in einer anderen Währung als Euro oder in einem Staat außer-
halb der Europäischen Union ist zusätzlich das Entgelt nach Nr. 2.17 und ein Währungsumrechnungsentgelt 
gem. Nr. 14.2 zu entrichten.

3) Bei einem Einsatz der Kreditkarte im Ausland in einer anderen Währung als Euro oder in einem Staat außer-
halb der Europäischen Union ist zusätzlich das Entgelt nach Nr. 2.18 und ein Währungsumrechnungsentgelt 
gem. Nr. 14.2 zu entrichten.
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2.15  Einsatz der Postbank Card (Debitkarte) im Ausland an Terminals 
zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen1

 • in den Staaten der Europäischen Union2

  – in der Landeswährung Euro  ..............................................  0,00 %
  – in anderen Landeswährungen  ...........................................  1,85 %
   ............................................................................... des Auslandsumsatzes

 • in anderen Staaten  ..............................................................  1,85 %
   ............................................................................... des Auslandsumsatzes

2.16  Einsatz der Postbank Kreditkarten zum Bezahlen bei Wettbü-
ros, Casinobetrieben und Lotteriegesellschaften im Rahmen 
von deren Geschäftsbetrieb3

  ................................................................................................  2,50 %
  ..........................................................................................  mind. 5,00 EUR

2.17 Einsatz der Postbank Visa Business Card Classic / Gold,  Juristen 
Card und Enterprise Card (Kreditkarten) im Ausland4

 • an Terminals zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen 
 • für Bargeldauszahlungen 

•  zum Bezahlen bei Wettbüros, Casinobetrieben und Lotteriegesell-
schaften im Rahmen von deren Geschäftsbetrieb

 • in den Staaten der Europäischen Union2

  – in der Landeswährung Euro  ..............................................  0,00 %
  – in anderen Landeswährungen  ...........................................  1,50 %
   ............................................................................... des Auslandsumsatzes

 • in anderen Staaten  ..............................................................  1,50 %
   ............................................................................... des Auslandsumsatzes

2.18  Einsatz sonstiger Postbank Kreditkarten im Ausland5

 • an Terminals zum Bezahlen von Waren und Dienstleistungen 
 • für Bargeldauszahlungen
 •  zum Bezahlen bei Wettbüros, Casinobetrieben und Lotteriegesell-

schaften im Rahmen von deren Geschäftsbetrieb 

 • in den Staaten der Europäischen Union2

  – in der Landeswährung Euro  ..............................................  0,00 %
  – in anderen Landeswährungen  ...........................................  1,85 %
   ............................................................................... des Auslandsumsatzes

 • in anderen Staaten  ..............................................................  1,85 %
   ............................................................................... des Auslandsumsatzes

2.19  Inanspruchnahme des Notfall-Telefonservices bei  Mastercard 
(Kreditkarte) und Visa Card (Kreditkarte) ....................100,00 EUR 

1) Bei einem Einsatz der Postbank Card (Debitkarte) im Ausland in einer anderen Währung als Euro ist zusätzlich 
ein Währungsumrechnungsentgelt gem. Nr. 14.2 zu entrichten.

2) Dies sind derzeit folgende Staaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich 
(einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, 
Kroatien,  Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern. Die EWR-Mitgliedsstaaten Island, 
Liechtenstein und Norwegen sind hinsichtlich der Entgelterhebung den Mitgliedsstaaten der EU gleichgestellt.

3) Auf Ihrer Kreditkartenabrechnung wird dieses Entgelt unter der Bezeichnung „Karteneinsatz Glücksspiel“ aus-
gewiesen. Bei einem Einsatz der Kreditkarte im Ausland in einer anderen Währung als Euro oder in einem 
Staat außerhalb der Europäischen Union ist zusätzlich das Entgelt nach Nr. 2.18 und ein Währungsumrech-
nungsentgelt nach Nr. 14.2 zu entrichten.

4) Zusätzlich ist bei einer Bargeldauszahlung ein Entgelt gemäß Nr. 2.13.3.1 und bei einem Karteneinsatz gem. 
Nr. 2.16 das dort aufgeführte Entgelt zu entrichten. Hinzu kommt bei einem Einsatz der Karte in einer anderen 
Währung als Euro ein Währungsumrechnungsentgelt gem. Nr. 14.2

5) Zusätzlich ist bei einer Bargeldauszahlung ein Entgelt gemäß Nr. 2.13.3.2 und bei einem Karteneinsatz gem. 
Nr. 2.16 das dort aufgeführte Entgelt zu entrichten. Hinzu kommt bei einem Einsatz der Karte in einer anderen 
Währung als Euro ein Währungsumrechnungsentgelt gem. Nr. 14.2.
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3 Inlandszahlungsverkehr

3.1 Bargeldeinzahlungen auf ein Girokonto

3.1.1 zugunsten Dritter auf ein Postbank Girokonto 
 • von Spenden für mildtätige, kirchliche oder  

 gemeinnützige Hilfsorganisationen  ...................................  0,00 EUR
 • für Fernsehlotterien (Monats- / Jahreslos)  ...........................  0,50 EUR
 • für sonstige Überweisungen nach Bargeldeinzahlung
  – bis 5 EUR  .......................................................................  4,00 EUR
  – über 5 EUR bis 5.000 EUR  ..............................................  6,00 EUR
  –  für jede weiteren angefangenen  

oder vollen 5.000 EUR  ...................................................  6,00 EUR

3.1.2 auf ein anderes als ein Postbank Konto 
• bis 5 EUR  ..........................................................................  6,50 EUR

 •  über 5 EUR bis 5.000 EUR  ...............................................  15,00 EUR
 •  für jede weiteren angefangenen  

oder vollen 5.000 EUR  ....................................................  15,00 EUR

3.1.3 auf das eigene Postbank Privat-Girokonto  .............................  0,00 EUR

3.2 Überweisungen

3.2.1 Ausführung einer Überweisung  
zwecks Begleichung von Bestattungskosten1, 2  ....................  10,50 EUR 

3.2.2 Überweisung in einer Fremdwährung2 (z. B. Britisches Pfund Sterling, 
US-Dollar) 
 Auftragserteilung beleghaft oder im Telefon- 
 Banking  ........................ 1,5 ‰ vom Auftragswert, mind. 12,00 EUR 
 Auftragserteilung im Online-Banking oder  
 mittels FinTS  .................... 1,5 ‰ vom Auftragswert, mind. 8,00 EUR 

3.3 Zahlungsanweisung3

3.3.1 als Einzelauftrag4  
• bis 50 EUR  ........................................................................  6,50 EUR 
• für jede weiteren angefangenen  
 oder vollen 50 EUR  ...........................................................  0,65 EUR

3.3.2 als Sammelauftrag 
• für jede zugehörige Zahlungsanweisung  
 bis 50 EUR  ........................................................................  6,50 EUR

 • für jede weiteren angefangenen  
 oder vollen 50 EUR  ...........................................................  0,65 EUR

3.4 Zahlungsanweisung zur Verrechnung 
 Auszahlungsentgelt – Höchstbetrag 1.500 EUR
 • bis 50 EUR  ........................................................................  3,50 EUR
 • über 50 EUR bis 250 EUR  ..................................................  4,00 EUR

1) Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Überweisung mit dem Formblatt „Begleichung/Erstattung von 
Bestattungs kosten, Haftungs erklärung“ beauftragt worden ist.

2) Zusätzlich ist bei Giro plus-, Giro Basis-, Giro direkt- und Giro start direkt-Konten für die beleghafte Erteilung 
des Auftrags ein Entgelt nach Nr. 1.1 zu entrichten.

3) Diese Dienstleistung wird seit dem 20.11.2017 nur noch Kunden angeboten, die keine Verbraucher sind.
4) Siehe unter 12.3.
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 • über 250 EUR bis 500 EUR  ................................................  5,00 EUR
 • über 500 EUR bis 1.000 EUR  .............................................  6,00 EUR
 • über 1.000 EUR bis 1.500 EUR  ..........................................  7,50 EUR

3.5 Nachforschungen im Auftrag des Kunden 

3.5.1 bei Zahlungsdiensten, die in der Währung eines Staates innerhalb des 
EWR1 zu erbringen sind und bei denen der Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers im Inland ansässig ist:

3.5.1.1  Das Zahlungskonto des Zahlungsempfängers ist ein
 Postbank Konto .....................................................................  0,00 EUR

3.5.1.2  Das Zahlungskonto des Zahlungsempfängers ist kein Postbank Konto, 
der Zahlungsbetrag wird dem Zahlungsdienstleister durch einen ande-
ren Zahlungsdienstleister zur Verfügung gestellt:

3.5.1.2.1  Nachforschung zum Verbleib einer Zahlung (Recherche innerhalb des 
Übertragungsweges bis zum Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-
fängers)  ................................................................................  0,00 EUR

3.5.1.2.2  Nachforschung ob und ggf. wann die Zahlung dem Zahlungskonto des 
Zahlungsempfängers gutgeschrieben oder in sonstiger Weise dem Zah-
lungsempfänger zur Verfügung gestellt worden ist . .......... 10,50 EUR2, 3

3.5.2 bei Zahlungsdiensten, die in der Währung eines Staates außerhalb des 
EWR1 zu erbringen sind und bei denen der Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers im Inland ansässig ist:

 
3.5.2.1 Das Zahlungskonto des Zahlungsempfängers ist ein
 Postbank Konto  ....................................................................  0,00 EUR

3.5.2.2  Das Zahlungskonto des Zahlungsempfängers ist kein Postbank Konto, 
der Zahlungsbetrag wird dem Zahlungsempfänger durch einen anderen 
Zahlungsdienstleister zur Verfügung gestellt:

3.5.2.2.1  Nachforschung zum Verbleib einer Zahlung (Recherche  innerhalb des 
Übertragungsweges bis zur ersten  
zwischengeschalteten Stelle)  .................................................  0,00 EUR

3.5.2.2.2  Nachforschung zum Verbleib einer Zahlung (Recherche  innerhalb des 
Übertragungsweges nach Eingang  
bei der ersten zwischengeschalteten Stelle)  ...................... 21,00 EUR2, 3

1) Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroati-
sche Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, 
Tschechische Krone, Ungarischer Forint.

2) Auslagen für anfallende Kopien sind gesondert zu entrichten; siehe unter 12.2.1.
3) Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit der Nachforschung nicht auf einem rechtswidrigen 

Verhalten der Bank beruht.



90

4 Auslandszahlungsverkehr1, 2

4.1 Beleghaft oder im Postbank Telefon-Banking erteilter Auftrag 
in das Ausland3

4.1.1 zur Gutschrift bei einem ausländischen Zahlungsdienstleister 
innerhalb des EWR oder bei der Entgeltauswahl SHARE1 auch im ge-
samten SEPA-Zahlungsverkehrsraum4, 5  
in Euro ................................................................................... 0,00 EUR 
in einer anderen  
Währung ........................... 1,5 ‰ vom Auftragswert, mind. 12,00 EUR6 

4.1.2 zur Gutschrift bei einem ausländischen Zahlungsdienstleister 
außerhalb des EWR4  
 ........................................  1,5 ‰ vom Auftragswert, mind. 12,00 EUR6

4.1.3 zur Ausführung mit Scheck (einschließlich Porto) 
   ...................................... 1,5 ‰ vom Auftragswert, mind. 12,00 EUR

4.1.4 mit sofortiger Datenübertragung (Eilauftrag) 
 zusätzlich zu 4.1.1 oder 4.1.2  .............................................  13,00 EUR

4.2  Im Postbank Online-Banking oder mittels FinTS erteilter Auf-
trag in das Ausland

4.2.1 als Einzelauftrag

4.2.1.1 zur Gutschrift bei einem ausländischen Zahlungsdienstleister 
innerhalb des EWR oder bei der Entgeltauswahl SHARE1 auch  
im gesamten SEPA-Zahlungsverkehrsraum4, 5 
in Euro ..................................................................................  0,00 EUR 
in einer anderen Währung  ... 1,5 ‰ vom Auftragswert, mind. 8,00 EUR 

4.2.1.2 zur Gutschrift bei einem ausländischen Zahlungsdienstleister 
außerhalb des EWR4  ............ 1,5 ‰ vom Auftragswert, mind. 8,00 EUR

4.2.1.3 zur Ausführung mit Scheck (einschließlich Porto) 
  .............................................1,5 ‰ vom Auftragswert, mind. 8,00 EUR

4.2.2 als Sammelauftrag

4.2.2.1  zur Gutschrift bei einem ausländischen Zahlungsdienstleister 
innerhalb des EWR oder bei der Entgeltauswahl SHARE1 auch im ge-
samten SEPA-Zahlungsverkehrsraum4, 5  
in Euro ................................................................je Datensatz 0,00 EUR 
in einer anderen Währung  
 ........................  je Datensatz 1,5 ‰ vom Auftragswert, mind. 8,00 EUR

1) Siehe unter 12.6.
2) Bei Zahlungsvorgängen, die ein Fremdwährungsgeschäft i. S .v. Nr. 14.1 darstellen, ist ein Währungsumrech-

nungsentgelt gem. 14.1.3 zu entrichten.
3) Erteilt der Kunde den Auftrag beleghaft, ist zusätzlich bei Giro plus-, Giro Basis-, Giro direkt und Giro start di-

rekt-Konten ein Entgelt nach Nr. 1.1 zu entrichten.
4) Siehe unter 13.6.1.
5) Siehe unter 13.6.
6) Dieser Preis gilt auch für jede Ausführung eines Dauerauftrags. 
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4.2.2.2 zur Gutschrift bei einem ausländischen Zahlungsdienstleister 
außerhalb des EWR1 

  ........................  je Datensatz 1,5 ‰ vom Auftragswert, mind. 8,00 EUR

4.2.2.3 zur Ausführung mit Scheck (einschließlich Porto) 
  ........................  je Datensatz 1,5 ‰ vom Auftragswert, mind. 8,00 EUR

4.2.2.4 mit sofortiger Datenübertragung (Eilauftrag)
 zusätzlich zu 4.2.2.1 oder 4.2.2.2  ........................................ 13,00 EUR

4.3 Nachforschungen im Auftrag des Kunden

4.3.1 bei Zahlungsdiensten, die in der Währung eines Staates innerhalb des 
EWR1 zu erbringen sind und bei denen der Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers im Ausland, aber innerhalb des EWR1 ansässig ist:

4.3.1.1  Nachforschung zum Verbleib einer Zahlung (Recherche  innerhalb des 
Übertragungsweges bis zum Zahlungs dienstleister des Zahlungsemp-
fängers)  ................................................................................  0,00 EUR 

4.3.1.2  Nachforschung ob und ggf. wann die Zahlung dem  Zahlungskonto des 
Zahlungsempfängers gutgeschrieben oder in sonstiger Weise dem Zah-
lungsempfänger zur Verfügung gestellt worden ist  ........... 21,00 EUR2, 3

4.3.2  bei Zahlungsdiensten, die in der Währung eines Staates außerhalb des 
EWR4 zu erbringen sind oder bei denen der Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers im Ausland und außerhalb des EWR1 ansässig ist: 

4.3.2.1  Nachforschung zum Verbleib einer Zahlung (Recherche  
innerhalb des Übertragungsweges bis zur ersten zwischenge- 
schalteten Stelle) .................................................................... 0,00 EUR 
 

4.3.2.2  Nachforschung zum Verbleib einer Zahlung (Recherche innerhalb des 
Übertragungsweges nach Eingang bei der ersten zwischengeschalteten 
Stelle)  .............................................................................. 21,00 EUR2, 3

4.4 Klärung von Verwendungszweckangaben  
zu eingegangenen Zahlungen 

  unter Mitwirkung eines im Ausland ansässigen Zahlungsdienstleisters 
im Auftrag des Zahlungsempfängers  ...................................  10,50 EUR

4.5 Auftrag zur Änderung einer in das Ausland  
abgeleiteten Zahlung  .....................................................  10,50 EUR

4.6 Sperre eines zu Zahlungszwecken beauftragten Schecks
 Auftrag, einen zur Ausführung einer Zahlung
 • von der Postbank ausgestellten EUR-Orderscheck  

 zu sperren  ......................................................................  10,50 EUR

1) Siehe unter 13.6.1.
2) Auslagen für anfallende Kopien sind gesondert zu entrichten; siehe unter 12.2.1.
3) Das Entgelt ist nur zu entrichten, wenn die Notwendigkeit der Nachforschung nicht auf einem rechtswidrigen 

Verhalten der Bank beruht.
4) Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroati-

sche Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, 
Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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 • über eine Korrespondenzbank bewirkten Scheck  
 zu sperren  ......................................................................  21,00 EUR

10  Wertstellung

10.1 Gutschriften

10.1.1 Bargeldeinzahlungen auf  
Postbank Girokonten  ......................................................  Einzahlungstag

10.1.2 Überweisungsgutschriften 
 .........................................................Eingangstag des Überweisungsbetrags1

10.1.3 Scheckeinreichungen mit Schecks, die auf die  
Postbank gezogen sind  ......................................  Eingangstag des Auftrags

10.1.4 Scheckeinreichungen mit Schecks im Inland,  
die nicht auf die Postbank gezogen  
sind  .......................................... Eingangstag des Auftrags + 1 Bankarbeitstag 

10.1.5 Auslands- und Fremdwährungsschecks 
 ...............................................................  Buchungstag + 5 Bankarbeitstage

10.2 Lastbuchungen

10.2.1 Bargeldauszahlungen  ....................................................  Auszahlungstag

10.2.2 Überweisungen .......................... Tag des Abflusses des Überweisungsbetrags2

10.2.3 Lastschriften  ..................................  Tag des Abflusses des Lastschriftbetrags2

10.2.4 Verrechnungsschecks  .......................... Tag des Abflusses des Scheckbetrags2

11 Rechnungsabschlussperiode

 • bei Girokonten  ..............................................................  vierteljährlich
 • bei Tagesgeldkonten .............................................................. jährlich

1) Bei netzinternen Überweisungen gilt als Eingangstag des Überweisungsbetrags der Tag der Wertstellung der 
Lastbuchung auf dem Konto des Überweisenden.

2)  Bei netzinternen Zahlungsverkehrsvorgängen gilt als Tag des Abflusses des Überweisungsbetrags, des Last-
schriftbetrags oder des Scheckbetrags der Tag der Lastbuchung.
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12  Sonstige Entgeltregelungen

12.2.1  Porti (Entgelte der Deutsche Post AG) und sonstige Auslagen, z. B. 
Kosten für Zahlungsverkehrsvordrucke, sind in den vorstehenden Sät-
zen nicht enthalten. Bei Aufträgen, Kontoauszügen usw., bei denen 
Porto anfällt, wird dies dem Kundenkonto belastet, sofern im Preis- 
und Leistungsverzeichnis nichts anderes geregelt ist.

12.2.2  Fallen fremde Kosten, Gebühren, Entgelte und Auslagen an, z. B. Spe-
sen eines anderen Kreditinstituts, so werden diese dem Kundenkonto 
belastet.

12.3  Werden besondere Versendungsformen gewünscht und sind diese zu-
lässig, z. B. eigenhändig, so sind zusätzlich die entsprechenden Ent-
gelte der Deutsche Post AG zu entrichten.

12.5 Auf Wunsch des Kunden übersendet die Postbank Girobriefum-
schläge. Der Preis für eine Serie Girobriefumschläge mit 12 Girobrief-
umschlägen beträgt derzeit 9,60 EUR. Bei einer Änderung des Portos 
der Deutsche Post AG für einen Brief „Standard bis 20 g“ ändert sich 
der Preis entsprechend. Inhaber von Postbank Giro extra plus-Konten 
erhalten pro Kalenderjahr bis zu 12 Girobriefumschläge kostenlos.

12.6  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums1 führt die Bank als SHARE-Zahlung aus. 
Bei dieser Option tragen Sie, als Auftraggeber, die Entgelte der Postbank. 
Der Zahlungsempfänger trägt alle übrigen Entgelte, Kosten und Aus- 
lagen, die bei der Ausführung der Zahlung entstehen. 

 Üblicherweise kann der Zahlungsbetrag dabei entsprechend gekürzt wer-
den. SHARE-Zahlungen in EWR-Staaten1, die auf eine EWR-Währung2 
lauten, müssen jedoch ungekürzt an den Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers übermittelt werden.

 Alle anderen Überweisungen, ausgenommen Echtzeitüberweisungen, 
können Sie auch als „OUR“- oder „BEN“-Zahlung  beauf tragen. Bei ei-
ner OUR-Zahlung übernimmt der Auftraggeber alle Entgelte, Kosten 
und Auslagen, die bei der Ausführung der Zahlung entstehen. Bei einer 
BEN-Zahlung trägt der Zahlungsempfänger alle Entgelte, Kosten und 
Auslagen, die bei der Ausführung der Zahlung entstehen. Der Zah-
lungsbetrag kann entsprechend gekürzt werden.

 
Die vorstehenden Regelungen finden auch Anwendung, wenn der Zah-
lungsauftrag als Scheckzahlung ausgeführt wird.

1) Siehe unter 13.6.1.
2) Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroati-

sche Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, 
Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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13 Geschäftstag, Einlieferungsschlusszeit,
 Ausführungsfristen für Zahlungsvorgänge, 
 technische Verfügungsobergrenzen für 
 einzelne Zahlungsauftragsverfahren, 
 Ausführungsfrist und Betragsgrenze bei 
 Echtzeitüberweisungen

13.1 Geschäftstag
  

 Geschäftstag ist jeder Tag, an dem die an der Ausführung eines Zah-
lungsvorgangs beteiligten Zahlungsdienstleister den für die Ausführung 
von Zahlungsvorgängen erforderlichen Geschäftsbetrieb unterhalten. 
Die Bank unterhält den für die Ausführung von Zahlungen erforderli-
chen Geschäftsbetrieb an allen Werktagen, mit Ausnahme von:

 • Sonnabenden
 • 24. und 31. Dezember 

 
Die Geschäftstage können sich von den Öffnungszeiten der einzelnen 
Geschäftsstellen unterscheiden, die an der jeweiligen Geschäftsstelle 
ausgehängt sind. Für Bargeldeinzahlungen und Bargeldauszahlungen 
an Geldautomaten ist jeder Tag ein Geschäftstag.

13.2 Einlieferungsschlusszeit
 

Die Einlieferungsschlusszeit für Überweisungsaufträge, Zahlungsanwei-
sungen (Inland) und Aufträge zu Scheckzahlungen an Empfänger im 
Ausland ist 14.00 Uhr. 

13.3 Ausführungsfristen

13.3.1  Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)1 in Euro oder in an-
deren EWR-Wäh rungen2

 Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers spätestens wie 
folgt eingeht:

  Überweisungen in Euro:  
•  beleglose Überweisung: 1 Geschäftstag 

(Echtzeitüberweisungen: vgl. Nr. 6 der Besonderen Bedingungen 
Postbank Echtzeitüberweisungen)

 • beleghafte Überweisung: 2 Geschäftstage
  Überweisungen in anderen EWR-Währungen2: 

• beleglose Überweisung: 4 Geschäftstage 
• beleghafte Überweisung: 4 Geschäftstage

13.3.2  Zahlungsanweisungen (Inland)
  Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Zahlungs betrag beim 

Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers spätestens wie folgt ein-
geht: 

1) Siehe unter 13.6.1.
2) Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroati-

sche Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, 
Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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• belegloser Auftrag: 1 Geschäftstag 
• beleghafter Auftrag: 2 Geschäftstage

13.3.3  Aufträge zu Scheckzahlungen an Empfänger in anderen Staa-
ten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)1 in Euro oder in 
anderen EWR-Währungen2

   Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Zahlungs betrag beim 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers spätestens wie folgt ein-
geht: 

  Aufträge in Euro:  
• belegloser Auftrag: 1 Geschäftstag 
• beleghafter Auftrag: 2 Geschäftstage 
 
Aufträge in anderen EWR-Währungen2: 
• belegloser Auftrag: 4 Geschäftstage 
• beleghafter Auftrag: 4 Geschäftstage

13.3.4 Ausführungsfristen für Zahlungen aus SEPA-Basislastschriften 
und SEPA-Firmenlastschriften an den Zahlungsempfänger

 Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Lastschriftbetrag spä-
testens innerhalb eines Geschäftstages beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingeht.

13.3.5 Ausführungsfristen für Zahlungen der Bank aus Postbank Card 
Verfügungen des Kunden an den Zahlungsempfänger

 Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag 
spätestens innerhalb folgender Fristen beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingeht: 
•  Kartenzahlungen in Euro innerhalb des Europäischen Wirtschafts-

raums (EWR)1: 1 Geschäftstag
 •  Kartenzahlungen innerhalb des EWR1 in anderen EWR- Währungen2 

als Euro: 1 Geschäftstag
 •  Kartenzahlungen außerhalb des EWR1: 

Die Kartenzahlung wird baldmöglichst bewirkt.

13.3.6 Zahlungen der Bank aus Mastercard und Visa Card Verfügun-
gen des Kunden an den Zahlungsempfänger

 
Die Bank ist verpflichtet, sicherzustellen, dass der Kartenzahlungsbetrag 
spätestens innerhalb folgender Fristen beim Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers eingeht: 
  
•  Kartenzahlungen in Euro innerhalb des Europäischen Wirtschafts-

raums (EWR)1: 1 Geschäftstag
 •  Kartenzahlungen innerhalb des EWR1 in anderen EWR-Währungen2 

als Euro: 1 Geschäftstag
 •  Kartenzahlungen außerhalb des EWR1: 

Die Kartenzahlung wird baldmöglichst bewirkt.

1) Siehe unter 13.6.1.
2) Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Isländische Krone, Kroati-

sche Kuna, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Schweizer Franken, 
Tschechische Krone, Ungarischer Forint.
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13.4  Technische Verfügungsobergrenzen für einzelne 
Zahlungsauftrags verfahren

 Online-Banking
 pro Auftrag  ........................................................................  3.000 EUR 

 
Der Kunde kann die Verfügungsobergrenze einseitig erhöhen oder her-
absetzen. Absolute Verfügungsobergrenze für grenzüberschreitende 
Überweisungen:

 • in die zur SEPA gehörenden Staaten und Gebiete1 in Fremdwährung:  
 – für Verbraucher: ................................ 12.500 EUR oder Gegenwert 
 – für Nicht-Verbraucher:  ................  1.000.000 EUR oder Gegenwert

 • in die nicht zur SEPA gehörenden Staaten und Gebiete: 
 – für Verbraucher: ................................ 12.500 EUR oder Gegenwert 
 – für Nicht-Verbraucher: .................  1.000.000 EUR oder Gegenwert

 Telefon-Banking (pro Geschäftstag)
 

Überweisungen und Daueraufträge 
 innerhalb Deutschlands 

• in Euro2 .........................................................................  10.000 EUR 
• in Fremdwährung  .........................................  2.500 EUR Gegenwert 
grenzüberschreitend in die zur SEPA  
gehörenden Staaten und Gebiete3

 • in Euro  .........................................................................  10.000 EUR 
• in Fremdwährung  .........................................  2.500 EUR Gegenwert

 grenzüberschreitend in die nicht zur SEPA  
gehörenden Staaten und Gebiete

 • in Euro  ...........................................................................  2.500 EUR
 • in Fremdwährung  .........................................  2.500 EUR Gegenwert
 

Eilüberweisungen
 innerhalb Deutschlands 

• in Euro  .........................................................................  10.000 EUR 

 Verfügungen mit der Postbank Card
 pro Kalendertag am Geldautomaten  ...................................  1.000 EUR 

innerhalb von 7 Kalendertagen für Verfügungen an  
Geldautomaten im Ausland3  ........................................max. 1.500 EUR 
innerhalb von 7 Kalendertagen für 

 electronic cash  Transaktionen  ..............................................  2.000 EUR 

 Kreditkarten-Verfügungen
 •  für Verfügungen mit Postbank Visa Card/Mastercard am Geldauto-

maten pro Kalendertag  ...................................................... 500 EUR
  innerhalb von 7 Kalendertagen  ...............................  max. 1.500 EUR 

•  für Verfügungen mit der Postbank Visa Card GOLD,  
Visa Card PLATINUM  
am Geldautomaten pro Kalendertag  ...............................  1.000 EUR 
Visa Card GOLD innerhalb von  
7 Kalendertagen .............................................................  3.000 EUR 
Visa Card PLATINUM innerhalb von  
7 Kalendertagen .............................................................  3.000 EUR

1) Siehe unter 13.6.
2) Von der Betragsgrenze ausgenommen sind Überweisungen auf eigene Postbank Konten des Auftraggebers.
3) Der Kunde kann diesen Verfügungsrahmen einseitig erhöhen oder herabsetzen.
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 •  für Verfügungen mit Visa Business Card 
am Geldautomaten pro Kalendertag  ..................................  500 EUR 
innerhalb von 7 Kalendertagen ................................  max. 2.500 EUR

 •  für Verfügungen mit Visa Enterprise Card  
am Geldautomaten pro Kalendertag  ...............................  1.000 EUR 
innerhalb von 7 Kalendertagen  ...............................  max. 3.000 EUR 
 
Die Bank darf einen Verfügungsrahmen herabsetzen, wenn sachliche 
Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Authentifizie-
rungsmittels dies rechtfertigen. Die Bank wird den Kunden unter der 
Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens 
jedoch unverzüglich nach der Herabsetzung unterrichten

13.5  Betragsgrenze für Aufträge zu Echtzeitüberweisungen

 Die Betragsgrenze für Echtzeitüberweisungen  
beträgt je Einzelauftrag  ...................................................  100.000 EUR

13.6  Liste der zu SEPA gehörenden Staaten und Gebiete

13.6.1  Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)

13.6.1.1  Mitgliedstaaten der Europäischen Union:
 Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frank-

reich (einschließlich Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, 
Mayotte, Réunion), Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland,  
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Re-
publik, Ungarn, Zypern.

13.6.1.2  Weitere Staaten:
 Island, Liechtenstein, Norwegen.

13.6.2  Sonstige Staaten und Gebiete:
 Andorra, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Monaco, Saint-Pierre und Mi-

quelon, San Marino, Schweiz, Vatikanstadt und Vereinigtes Königreich 
von Großbritannien und Nordirland.

14 Fremdwährungsgeschäfte, An- und 
 Verkauf von fremden Währungen sowie 
 Währungsumrechnungsentgelte

14.1  Fremdwährungsgeschäfte
  Bei Geschäften des Kunden, die für ihn eine Umrechnung in eine oder 

von einer fremde(n) Währung, d. h. eine andere Währung als Euro 
(„Devisen” genannt), erfordern („Fremdwährungsgeschäfte”), führt die 
Bank eine Umrechnung für den Kunden von einer Fremdwährung in 
Euro (z. B. Zahlungseingänge in Devisen auf ein in Euro geführtes Zah-
lungskonto des Kunden) und eine Umrechnung für den Kunden von 
Euro in eine Fremdwährung (z. B. Überweisungen in Devisen von einem 
in Euro geführten Zahlungskonto des Kunden) wie nachfolgend darge-
stellt durch, soweit nicht etwas anderes zwischen der Bank und dem 
Kunden vereinbart ist.

14.1.1  Grundsatz
  Fremdwährungsgeschäfte in Devisen werden bei einer Umrechnung für 

den Kunden von einer Fremdwährung in Euro zu dem von der Bank je-
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weils festgelegten „Brief-Abrechnungskurs” bzw. bei einer Umrech-
nung für den Kunden von Euro in eine Fremdwährung zu dem von der 
Bank jeweils festgelegten „Geld-Abrechnungskurs” (zusammen nach-
folgend „Abrechnungskurs”) abgerechnet.

  Der Abrechnungskurs setzt sich zusammen aus 
• dem maßgeblichen Referenzwechselkurs und, 
•  bei Anwendung eines Brief-Abrechnungskurses einem Aufschlag auf 

den Referenzwechselkurs bzw.
 •  bei Anwendung eines Geld-Abrechnungskurses einem Abschlag 

vom Referenzwechselkurs.
   Den Auf- und Abschlag erhebt die Bank als Währungsumrechnungs-

entgelt.

14.1.2  Maßgeblicher Referenzwechselkurs

14.1.2.1  Bestimmung des maßgeblichen Referenzwechselkurses
 Der maßgebliche Referenzwechselkurs ist die von The World Markets 

Company PLC, Edinburgh, („WMR”) für die jeweilige Währung veröf-
fentlichte „hourly closing rate”. 

 Erfolgt die Ausführung des An- oder Verkaufs von Devisen im Rahmen 
des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs der Bank bis um 13:00 Uhr Orts-
zeit Frankfurt am Main, gilt für die Festlegung des Abrechnungskurses 
der an diesem Tag für 13:00 Uhr Ortszeit Frankfurt am Main veröffent-
lichte Referenzwechselkurs. Erfolgt die Ausführung im Rahmen des ord-
nungsgemäßen Arbeitsablaufs der Bank erst nach 13:00 Uhr Ortszeit 
Frankfurt am Main, gilt der am folgenden Handelstag um 13:00 Uhr 
Ortszeit Frankfurt am Main veröffentlichte Referenz wechselkurs. Der 
Zeitpunkt der Ausführung des An- oder Verkaufs von Devisen im Rah-
men des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs ist abhängig von dem Ein-
gang des dem Fremdwährungsgeschäft zugrundeliegenden Auftrags 
bei der Bank sowie den jeweils geltenden Annahme- und Ausführungs-
fristen der Bank.

14.1.2.2 Nichtveröffentlichung von Kursen durch WMR
 Sofern von WMR für die in der in Ziffer 14.1.2.1 genannten Zeitpunk-

ten kein Kurs für die entsprechende Devise in Euro veröffentlicht wird, 
gilt als Referenzwechselkurs der Wechselkurs, der im internationalen 
Devisenmarkt zwischen Banken zu diesen Zeitpunkten in dieser Devise 
feststellbar ist.

14.1.2.3 Hinweis
 Die der Bank für die Eindeckung der Devisen bzw. deren Verkauf tat-

sächlich entstehenden Kosten können geringer oder höher als die je-
weils unter Ziffer 14.1.2.1 beschriebenen Referenzwechselkurse sein, 
sofern die Bank sich zu einem niedrigeren Kurs eindecken (Ankauf von 
Devisen) bzw. die Devisen zu einem höheren Kurs als dem Referenz-
wechselkurs veräußern kann (Verkauf von Devisen).

14.1.3  Währungsumrechnungsentgelt
 Die Höhe des Auf- bzw. Abschlags gemäß Nr. 14.1.1 auf den maßgebli-

chen Referenzwechselkurs ist von der jeweiligen Währung abhängig 
und ergibt sich aus den nachfolgenden Tabellen:
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EWR-Währungen

Währungspaar Land der Währung Auf-/Abschlag auf 
Referenzwechselkurs

EUR/BGN1 Bulgarien 0,0500 BGN

EUR/CHF2 Liechtenstein 0,0047 CHF

EUR/CZK1 Tschechien 0,4300 CZK

EUR/DKK Dänemark 0,0352 DKK

EUR/HUF1 Ungarn 5,3687 HUF

EUR/NOK Norwegen 0,0455 NOK

EUR/PLN1 Polen 0,0650 PLN

EUR/RON1 Rumänien 0,1100 RON

EUR/SEK Schweden 0,0443 SEK  
Nicht EWR-Währungen

Währungspaar Land der Währung Auf-/Abschlag auf 
Referenzwechselkurs

EUR/AUD Australien 0,0250 AUD

EUR/CNY1 China 0,1700 CNY

EUR/HKD1 Hongkong 0,1381 HKD

EUR/INR1 Indien 1,8267 INR

EUR/JPY1 Japan 1,1533 JPY

EUR/CAD Kanada 0,0066 CAD

EUR/MAD1 Marokko 0,2700 MAD

EUR/NZD Neuseeland 0,0250 NZD

EUR/RUB1 Russland 1,5500 RUB

EUR/SGD1 Singapur 0,0244 SGD

EUR/ZAR Südafrika 0,2289 ZAR

EUR/THB1 Thailand 1,0000 THB

EUR/TND1 Tunesien 0,0832 TND

EUR/USD USA 0,0036 USD

EUR/GBP Großbritannien 0,0038 GBP

1)  Abweichend wird bei diesen Währungen der Geld-Abrechnungskurs (Zahlungsausgang über ein Zahlungsver-
kehrsprodukt der Deutsche Bank AG) nicht mittels des oben angegebenen Auf-/Abschlags ermittelt, bei diesen 
Währungen wird der Geld-Abrechnungskurs von der Deutsche Bank AG vorgegeben. Dieser Abrechnungskurs 
wird täglich um 06:00 Uhr Greenwich Mean Time auf Basis von Kursen ermittelt, die (abzüglich eines Ab-
schlags von 1,3 %) von einem oder mehreren Teilnehmern im institutionellen FX-Markt festgestellt werden. 
Die Deutsche Bank kann diese Kurse ausschließlich oder teilweise z. B. auf Basis von Referenzwechselkursen 
ermitteln, die sie in ihrem eigenen institutionellen FX Markt festgestellt hat (inklusive Kurse aus deren eigenen 
Handelssystem AUTOBAHN).

2)  Die Schweiz selber gehört nicht zum EWR, da der Schweizer Franken (CHF) aber auch die Landeswährung des 
EWR-Mitglieds Liechten stein ist, zählt der Schweizer Franken zu den EWR-Währungen. Der angegebene Auf-/
Abschlag gilt für alle Zahlungsaus/-eingänge in CHF weltweit.
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14.1.4 Veröffentlichung der Abrechnungskurse für die in den Tabellen 
genann ten Devisen

 Die Abrechnungskurse werden von der Bank auf der Internetseite 
(www.postbank.de) veröffentlicht.

14.1.5  Besonderheiten bei Fremdwährungsschecks
 Schreibt die Bank den Gegenwert eines Fremdwährungsschecks einem 

in Euro geführten Zahlungskonto des Kunden gut, erhebt die Bank den 
im Kapitel 14.1.3 ausgewiesenen Aufschlag auf den Referenzwechsel-
kurs in doppelter Höhe.

14.2  Kartenumsätze in Devisen

14.2.1 Kartenumsätze in Devisen innerhalb des EWR

14.2.1.1 Maßgeblicher Referenzwechselkurs
 Der Referenzwechselkurs ist der letzte verfügbare Euro-Referenz-

wechselkurs der Europäischen Zentralbank  
(https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_ 
reference_exchange_rates)

14.2.1.2 Währungsumrechnungsentgelt
 Die Bank erhebt für Verfügungen mit der Postbank Card und der Post-

bank Mastercard/Postbank Visa Card ein Währungsumrechnungsent-
gelt in Form eines Aufschlages in Höhe von 0,5 % auf den zuletzt ver-
fügbaren Euro-Referenzkurs der Europäischen Zentralbank (EZB). 

14.2.2 Kartenumsätze in Devisen außerhalb des EWR 

14.2.2.1 Maßgeblicher Referenzwechselkurs
 Bei Zahlungsvorgängen in fremder Währung außerhalb des EWR wen-

det die Bank als maßgeblichen Referenzwechselkurs den zuletzt verfüg-
baren Kurs, den das von der Bank für die Abrechnung des Zahlungsvor-
gangs eingeschaltete Unternehmen verwendet. 
 
Die Kurse der von der Bank für die Abrechnung des Zahlungsvorgangs 
eingeschalteten Unternehmen sind im Internet einsehbar: 
•  für Visa Europe unter:  

http://www.visaeurope.com/en/cardholders/exchange_rates.aspx
 •  für Mastercard unter:  

https://www.mastercard.com/global/currency_conversion/index.html

14.2.2.2 Währungsumrechnungsentgelt
 Die Bank erhebt für Verfügungen mit der Postbank Card und der 

Postbank Mastercard/Postbank Visa Card ein Währungsumrechnungs-
entgelt in Form eines Aufschlages in Höhe von 0,5 % auf den zuletzt 
verfügbaren Kurs, den das von der Bank für die Abrechnung des Zahlungs- 
vorgangs eingeschaltete Unternehmen verwendet.
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